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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten 

oder erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe 

im Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält dement-

sprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 7 übermittelten Kom-

mentare. Zur besseren Lesbarkeit ist die kommentierte Fassung von Modul 7 in einen Fließ-

text umgesetzt worden. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert und die 

Fließtextfassung von Modul 7 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die „Grundlagen für 

die Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem Stand von Wis-

senschaft und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder Anlagenbetrieb 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die behördliche 

Prüfung. Die Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, „sollen“) ist ent-

fallen. Da mit der entsprechenden sprachlichen Änderung keine inhaltliche Veränderung ein-

hergeht, erfolgte sie ohne besondere Kommentierung in der Synopse ausschließlich im 

Fließtext. 
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II 

Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 7 

 

1 Zielsetzung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe 
2.1 Generelle Anforderungen 
2.2 Sicherheitsebene 4b 
2.2.1 DWR-Anlagen 
2.2.2 SWR-Anlagen 
2.3 Sicherheitsebene 4c 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 
3.1 Generelle Anforderungen 
3.2 Notfallprozeduren 
3.3 Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b 
3.4 Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien der Sicherheitsebene 4c 
3.4.1 Notfallmaßnahmen 
3.4.2 Generelle Anforderungen an Notfallstrategien 
3.4.3 Anforderungen an einzelne Notfallstrategien 
3.5 Übergreifende Maßnahmen 

4 Anforderungen an die Nachweisführung sowie Nachweiskriterien 
4.1 Sicherheitsebene 4b 
4.2 Sicherheitsebene 4c 

5 Personelle und organisatorische Voraussetzungen für Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 
5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 

 



E N T W U R F Modul 7: Synoptische Darstellung (Rev. A)  

1 

1 Zielsetzung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

  339 VdTÜV, 
29.07.05

Kommentar der TÜVe in der TÜV-
Leitstelle Kerntechnik beim VdTÜV 
 
zur Aktualisierung des kerntechni-
schen Regelwerkes 
Modul 7 "Sicherheitsanforderungen 
für Kernkraftwerke: Anforderungen an 
den anlageninternen Notfallschutz" 
Entwurf vom 28.06.2005 
 
Vorbemerkung: 
 
Die folgende Kommentierung erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern stellt das Ergebnis einer 
ersten Durchsicht dar. Eine detaillier-
te und abschließende Stellungnahme 
sowie eine Bewertung der Schnittstel-
len zu den anderen Modulen war 
aufgrund der zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht möglich. 
 
Einleitung: 
 
Der vorliegende Regeltext soll die 
Anforderungen an die Maßnahmen 
und technischen Einrichtungen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c - zu-
sammengefasst unter dem Begriff 
"anlageninterner Notfallschutz" - um-
fassen und enthält die Abschnitte 
 
1 Zielsetzung von Maßnahmen des 
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

anlageninternen Notfallschutzes 
 
2 Zu berücksichtigende Ereignisse 
und Ereignisabläufe 
 
3 Anforderungen an die Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes 
 
4 Anforderungen an die Nachweis-
führung sowie Nachweiskriterien 
 
5 Personelle und organisatorische 
Voraussetzungen 
 
Der vorliegende Entwurf enthält eine 
synoptische Darstellung des Moduls 
7 und einen Fließtext. 
 
Anmerkungen zu einzelnen Textpas-
sagen des Moduls 7 

 

(die einzelnen Punkte des Kommen-
tars sind im folgenden direkt den 
Abschnitten aus Modul 7, Rev. 12 
zugeordnet) 

1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c werden 
unter dem Begriff „anlageninterner 
Notfallschutz“ zusammengefasst.  

Der anlageninterne Notfallschutz 
umfasst: 

- Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfallproze-

   1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c werden 
unter dem Begriff „anlageninterner 
Notfallschutz“ zusammengefasst.  

Der anlageninterne Notfallschutz 
umfasst: 

- Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfallproze-



E N T W U R F Modul 7: Synoptische Darstellung (Rev. A)  

3 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

duren – zur Vermeidung schwe-
rer Kernschäden (Sicherheits-
ebene 4b), 

- Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfallproze-
duren – zur Begrenzung der 
Auswirkungen von Unfallabläu-
fen, d.h. von Ereignisabläufen, 
bei denen schwere Kernschäden 
nicht vermieden werden konnten 
(Sicherheitsebene 4c), 

- Notfallstrategien als Konzept zur 
Unterstützung des anlageninter-
nen Krisenstabs bei der Bewälti-
gung der Folgen von Unfällen (Si-
cherheitsebene 4c). 

Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für die 
Nutzung der technischen Einrichtun-
gen des anlageninternen Notfall-
schutzes.  

duren – zur Vermeidung schwe-
rer Kernschäden (Sicherheits-
ebene 4b), 

- Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfallproze-
duren – zur Begrenzung der 
Auswirkungen von Unfallabläu-
fen, d.h. von Ereignisabläufen, 
bei denen schwere Kernschäden 
nicht vermieden werden konnten 
(Sicherheitsebene 4c), 

- Notfallstrategien als Konzept zur 
Unterstützung des anlageninter-
nen Krisenstabs bei der Bewälti-
gung der Folgen von Unfällen (Si-
cherheitsebene 4c). 

Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für die 
Nutzung der technischen Einrichtun-
gen während des anlageninternen 
Notfallschutzes.  

1 (2) Ziel der Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes ist der Schutz 
der Umgebung eines Kernkraftwer-
kes vor der schädigenden Wirkung 
ionisierender Strahlung bei Ereignis-
sen und Ereignisabläufen der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c im gestaffel-
ten Sicherheitskonzept.  

   1 (2) Ziel der Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes ist der Schutz 
der Umgebung eines Kernkraftwer-
kes vor der schädigenden Wirkung 
ionisierender Strahlung bei Ereignis-
sen und Ereignisabläufen der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c im gestaffel-
ten Sicherheitskonzept.  

1 (3) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes dürfen nicht zur Kom-
pensation von Defiziten der vorgela-

   1 (3) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes dürfen nicht zur Kom-
pensation von Defiziten der vorgela-
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

gerten Sicherheitsebenen herange-
zogen werden. 

gerten Sicherheitsebenen herange-
zogen werden. 

VdTÜV, 
29.07.05

Kapitel 1 
 
Kommentar zu 1(5) (Fliesstext): 
Es ist unklar, weshalb hier ein Spezi-
alfall beschrieben wird und nicht 
grundsätzlich das Ziel der Notfall-
maßnahmen, die Erhaltung der noch 
vorhandenen aktivitätseinschließen-
den Barrieren, benannt wird. 

1 (4) Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes der Sicherheitsebene 
4b sollen schwere Kernschäden ver-
hindern und die Anlage in einen lang-
fristig sicheren Zustand überführen.  

Bei Ereignissen mit nicht absperrba-
ren Kühlmittelverlusten unter Umge-
hung des Sicherheitsbehälters müs-
sen Notfallmaßnahmen auf den Er-
halt der einzigen verbliebenen Barrie-
re zur Aktivitätsrückhaltung – den 
Brennstabhüllrohren – ausgerichtet 
sein. 

339 

Team 7 Nr. 1(5) gehört inhaltlich zu Nr. 1(4) 
(Fehlnummerierung im Fließtext; in 
der tabellarischen Darstellung richtig 
nummeriert). 

Vorschlag ist inhaltlich abdeckend für 
die bisherige Formulierung und wird 
übernommen.  

1 (4) Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes der Sicherheitsebene 
4b sollen schwere Kernschäden ver-
hindern und die Anlage in einen lang-
fristig sicheren Zustand überführen.  

Zur Aktivitätsrückhaltung soll dabei 
mindestens eine Barriere erhalten 
bleiben. 

Bei Ereignissen mit nicht absperrba-
ren Kühlmittelverlusten unter Umge-
hung des Sicherheitsbehälters müs-
sen Notfallmaßnahmen auf den Er-
halt der einzigen verbliebenen Barrie-
re zur Aktivitätsrückhaltung – den 
Brennstabhüllrohren – ausgerichtet 
sein. 

1 (5) Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes der Sicherheitsebene 
4c haben das Ziel, bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden schwere 
radiologische Auswirkungen in der 
Anlage und der Umgebung zu mil-
dern und die Anlage in einen langfris-
tig kontrollierbaren Zustand zu über-
führen. 

   1 (5) Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes der Sicherheitsebene 
4c haben das Ziel, bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden schwere 
radiologische Auswirkungen in der 
Anlage und der Umgebung zu mil-
dern und die Anlage in einen langfris-
tig kontrollierbaren Zustand zu über-
führen. 
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

Hinweis Weitere Ausführungen zu radiologi-
schen Zielsetzungen enthält Modul 9. 

 Team 7 Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel). 

Hinweis Weitere Ausführungen zu radiologi-
schen Zielsetzungen enthält enthal-
ten die „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Anforderungen an 
den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

VdTÜV, 
29.07.05

Kommentar:  
Dies ist eine Anforderung an die Not-
fallmaßnahmen und daher ebenso 
wie 1 (7) in Kapitel 3 aufzunehmen.  
Dabei erscheint eine Formulierung 
geeigneter, die fordert, dass bei der 
Planung von Notfallmaßnahmen An-
lagenzustände ausgehend von allen 
Betriebsphasen zu berücksichtigen 
sind. 

1 (6) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind für Ereignisse 
und Ereignisabläufe ausgehend aus 
allen Betriebsphasen zu implementie-
ren. 

339 

Team 7 Vorschlag wird wie folgt übernom-
men: 

1(6) wird nach Kap. 2 verschoben. 
2.1(3) wird ergänzt bezüglich der 
„Planung von Notfallmaßnahmen 
Anlagenzustände ausgehend von 
allen Betriebsphasen“ nach einem 
entsprechenden Hinweis aus der 
„Steuerungsgruppe Regelwerk“. 

1(7) wird nach Kap. 3.1 verschoben. 

1 (6) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind für Ereignisse 
und Ereignisabläufe ausgehend aus 
allen Betriebsphasen zu implementie-
ren. 
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

Hinweis Zur Zeit sind weniger Kenntnisse und 
Untersuchungen zu Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes bei 
Ereignissen und Ereignisabläufen für 
die Betriebsphasen B-F vorhanden. 

339 VdTÜV, 
29.07.05

Ehemals Hinweis zu  Modul 7, Rev. 
12, Absatz 1(6) wird in 2.1 (2) inhalt-
lich integriert entsprechend Hinweis 
aus der Steuerungsgruppe. 

Hin-
weis 

Zur Zeit sind weniger Kenntnisse und 
Untersuchungen zu Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes bei 
Ereignissen und Ereignisabläufen für 
die Betriebsphasen B-F vorhanden. 

1 (7) Es sind organisatorische und techni-
sche Maßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb der Anlage zur Feststellung 
und Eindämmung von Folgen bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden 
sowie Maßnahmen zur Information 
und Unterstützung der zuständigen 
Behörden vorzusehen. 

339 VdTÜV, 
29.07.05

Siehe 1(6) 1(7) Es sind organisatorische und techni-
sche Maßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb der Anlage zur Feststellung 
und Eindämmung von Folgen bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden 
sowie Maßnahmen zur Information 
und Unterstützung der zuständigen 
Behörden vorzusehen. 
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2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

  339 VdTÜV, 
29.07.05

Kapitel 2  

2.1 fordert zunächst, für die Sicher-
heitsebenen 4b und 4c ein anlagen-
spezifisch repräsentatives Spektrum 
von Ereignissen zu ermitteln und bei 
der Konzipierung der Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes 
zugrunde zu legen. Für die Sicher-
heitsebene 4b wird dann weiter ge-
fordert, die auf der SE 3 zugrunde 
gelegten Ereignisse "mit zusätzlichen 
Ausfällen der zur Beherrschung die-
ser Ereignisse vorgesehenen sicher-
heitstechnischen Einrichtungen 
zugrunde zu legen".  

Des weiteren sind die in 2.2.1 und 
2.2.2 für DWR- und SWR- Anlagen 
aufgeführten deterministischen Aus-
fallannahmen "im Einzelnen... zu 
berücksichtigen". 

Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen und -strategien der Sicher-
heitsebene 4c werden in 2.3 darüber 
hinaus "typische Phänomene und 
Vorgänge" wie Phänomene beim 
Kernschmelzen, Wechselwirkungen 
Kernschmelze und Wasser, Phäno-
mene beim Versagen des RDB, Be-
ton-Schmelze-Wechselwirkung usw. 
genannt, die "zu betrachten sind". 

Kommentar: 
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

Die Festlegungen in Kapitel 2 (und 
auch im folgenden Kapitel 3) basie-
ren zum großen Teil auf nationalen 
(RSK, CNS, Bericht der Bundesregie-
rung) und inter-nationalen Berichten 
(HSK, IAEA, WENRA). Insofern spie-
gelt die Vorgehensweise wie auch die 
Unterteilung des Notfallschutzes in 
Notfallmaßnahmen und Notfallstrate-
gien und ihre angestrebte Kombinati-
on mit dem bisherigen Konzept in 
deutschen Anlagen (siehe Bemer-
kung des Projektteams zu 1 (5) im 
synoptischen Teil) den internationa-
len Stand wider. 

Im vorliegenden Entwurf bleibt jedoch 
unklar, welches Ziel mit den umfang-
reichen Ausführungen im Kapitel 2 
eigentlich verknüpft werden soll. Der 
Auslegung von Notfallmaßnahmen 
werden bislang repräsentative Anla-
genzustände zugrunde gelegt, die in 
der Regel ein breites Spektrum von 
Einzelereignissen abdecken. Im vor-
liegenden Entwurf wird keine überge-
ordnete Konkretisierung oder Charak-
terisierung dieser Anlagenzustände 
vorgenommen. 

Stattdessen wird auf ein anlagenspe-
zifisch repräsentatives Spektrum 
verwiesen, dessen Vollständigkeit 
regelmäßig u überprüfen ist (2.2(3)). 
Es wird gefordert (z. B.2.2.2 (1)): „Für 
die Auslegung von Notfallmaßnah-
men … sind die auf der Sicherheits-
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

ebene 3 zugrunde gelegten Ereignis-
se …mit zusätzlichen Ausfällen der 
zur Beherrschung dieser Ereignisse 
vorgesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen zugrunde zu legen.“ 
Diese Ereignisse/Ereignisgruppen 
werden weiter diskutiert, wobei nicht 
klar ersichtlich ist, ob z. B. mit den 
Spiegelstrichen unter 2.2.1 (1) zu-
sätzliche Ausfallannahmen beschrie-
ben oder doch Einzelereignisse bzw. 
Anlagenzustände der Sicherheits-
ebene 4 b charakterisiert werden 
sollen. 

Insgesamt erwecken die Ausführun-
gen den Eindruck, dass man sich bei 
der Bestimmung eines repräsentati-
ven Spektrums an die Vorgehens-
weise der Sicherheitsebene 3 anleh-
nen will.  

Dabei wird nicht deutlich, welche 
Anforderungen aus dieser Vorge-
hensweise resultieren sollen und 
wozu eine ereignisorientierte Be-
trachtung dienlich sein soll. Bereits im 
Rahmen der „schutzziel-orientierten 
Störfallbehandlung“ der Sicherheits-
ebene 3 stehen keine ereignis-
orientierten sondern schutzzielorien-
tierte (im Sprachgebrauch des Mo-
duls 1: „auf die Einhaltung der grund-
legenden Sicherheitsfunktionen be-
zogene“) Aspekte im Vordergrund. In 
diesem Zusammenhang sei ange-
merkt, dass im vorliegenden Entwurf 
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Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

keine eindeutige Abgrenzung zur 
Sicherheitsebene 3 vorgenommen 
wird. Da „zusätzliche Ausfälle“ auch 
auf der Sicherheitsebene 3 zu be-
rücksichtigen sind, ist eine weiterge-
hende Konkretisierung des Umfanges 
und der Auswirkungen dieser Ausfäl-
le notwendig. 

Die im Abschnitt 2.2 für die Sicher-
heitsebene 4 b vorgenommene Er-
eignisdiskussion erscheint vor die-
sem Hintergrund wenig sinnvoll und 
passt auch nicht zu den Vorgaben 
des Entwurfs in 3.1 (2), dass Maß-
nahmen und Einrichtungen so zu 
konzipieren sind, dass "sie möglichst 
für ein weites Spektrum von Ereignis-
sen und Ereignisabläufen eingesetzt 
werden können". 

Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen und –strategien auf der Si-
cherheits-bene 4c erfolgt unter 2.3 
eine Auflistung typischer Phänomene 
und Vorgänge. Vor dem Hintergrund 
der konkretisieren den Anforderun-
gen im Abschnitt 3.4.3 ist auch hier 
nicht erkennbar, welche zusätzlichen 
Anforderungen an den anlageninter-
nen Notfallschutz aus dieser Liste 
abgeleitet werden sollen. 

Das Kapitel 2 sollte daher insgesamt 
überarbeitet werden. 
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   Team 7 Der Auslegung von Notfallmaßnah-
men auf der Sicherheitsebene 4b 
wurden bislang gemäß den Empfeh-
lungen der RSK einzelne Szenarien, 
insbesondere der Totalausfall der 
sekundärseitigen Bespeisung oder 
der Station-Blackout, zugrunde gelegt 
und keine repräsentativen Anlagen-
zustände. Auch für Maßnahmen der 
Sicherheitsebene 4c, wie z.B. der 
Auslegung des Reko-Konzeptes wur-
den einzelne Szenarien zugrunde 
gelegt. 

Zu Sicherheitsebene 4b: 

Damit Maßnahmen und Einrichtun-
gen so konzipiert werden können, 
dass sie möglichst für ein weites 
Spektrum von Ereignissen und Er-
eignisabläufen eingesetzt werden 
können, wurden Ereignisse und Er-
eignisabläufe mit Mehrfachversagen 
von Sicherheitseinrichtungen für die 
drei Ereignisgruppen zusammen 
gestellt. 

„Mehrfachversagen“ bedeutet: Ausfall 
von mehr Redundanzen als in der 
Auslegung zugrunde gelegt. Die Aus-
wahl der relevanten Ereignisse ergibt 
sich nach Nr. 2.1(2) aus einer syste-
matischen Auswertung der für die 
Anlagen relevanten Informationsquel-
len (u. a. durch Schwachstellenana-
lyse). 

Die Ermittlung der Maßnahmen rich-
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tet sich an dem von der Anlagen-
technik gegebenen Möglichkeiten 
aus. 

Es wird erwartet, dass u. a. die se-
kundärseitige und die primärseitige 
Druckentlastung und Bespeisung bei 
einer Vielzahl weiterer Ereignisse und 
Ereignisabläufe der Sicherheitsebene 
4b eingesetzt werden können. Neben 
den bisherigen Einleitungs- und 
Durchführungskriterien kann es er-
forderlich sein, für die weiteren in 
Betracht zu ziehenden Ereignisse 
und Ereignisabläufe neue Kriterien zu 
definieren. 

Anlässe zur Überprüfung der Voll-
ständigkeit des Ereignisspektrums 
sind wesentliche Anlagenänderun-
gen, wie z.B. geänderte Kernausle-
gungen, sowie die PSÜ. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der 
hier erläuterten Vorgehensweise wird 
die Formulierung in Kap. 2.2.2 über-
arbeitet. 

Zu Sicherheitsebene 4c: 

Modul 7 enthält eine generische Zu-
sammenstellung von Phänomenen 
bei Unfällen mit schweren Kernschä-
den (siehe Nr. 2.3(1)). Aus dieser 
Liste sind durch anlagenspezifische 
Untersuchung die für die jeweilige 
Anlage relevanten Szenarien und 
Phänomene abzuleiten.   
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Eine allgemeingültige Situationsbe-
schreibung für die Unfallszenarien ist 
im Regelwerks deshalb nicht möglich. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ge-
gebenheiten in den Anlagen können 
die Unfallabläufe und die genauen 
Randbedingungen für die Maßnah-
men nur aus anlagenspezifischen 
Analysen ermittelt werden. 

Schwerpunkt der Maßnahmen der 
Sicherheitsebene 4c ist der Erhalt der 
Integrität des Sicherheitsbehälters, 
um der Zielsetzung des anlageninter-
nen Notfallschutzes gerecht zu wer-
den (Nr. 1(2) in Modul 7). Deshalb 
wurden Notfallmaßnahmen zur 
Druckentlastung des RDB, zur Ver-
meidung von Verbrennungsvorgän-
gen von Gasen und zur gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters vorgesehen. Darüber hinaus 
ist die Implementierung von Notfall-
strategien gemäß Kap. 3.4.2 und 
3.4.3 vorgesehen. 

 2.1 Generelle Anforde-

rungen 

     

2.1 (1) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c 
des gestaffelten Sicherheitskonzep-
tes ist ein anlagenspezifisch reprä-
sentatives Spektrum von Ereignissen 
und Ereignisabläufen zu ermitteln 
und bei der Konzipierung der Maß-

   2.1 (1) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c 
des gestaffelten Sicherheitskonzep-
tes ist ein anlagenspezifisch reprä-
sentatives Spektrum von Ereignissen 
und Ereignisabläufen zu ermitteln 
und bei der Konzipierung der Maß-
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nahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes zugrunde zu legen. 

nahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes zugrunde zu legen. 

2.1 (2) Das für die Auslegung der Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes heranzuziehende anlagen-
spezifisch repräsentative Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisabläu-
fen ist durch eine systematische 
Auswertung der für die Anlage we-
sentlichen Informationsquellen zu 
ermitteln. Dazu sind die Ergebnisse 
aus der Sicherheitsüberprüfung, be-
stehend aus probabilistischer Sicher-
heitsanalyse und deterministischer 
Sicherheitsstatusanalyse, sowie aus 
Betriebserfahrungen und Ergebnis-
sen der Reaktorsicherheitsforschung 
heranzuziehen. 

   2.1 (2) Das für die Auslegung der Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes heranzuziehende anlagen-
spezifisch repräsentative Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisabläu-
fen ist durch eine systematische 
Auswertung der für die Anlage we-
sentlichen Informationsquellen zu 
ermitteln. Dazu sind die Ergebnisse 
aus der Sicherheitsüberprüfung, be-
stehend aus probabilistischer Sicher-
heitsanalyse und deterministischer 
Sicherheitsstatusanalyse, sowie aus 
Betriebserfahrungen und Ergebnis-
sen der Reaktorsicherheitsforschung 
heranzuziehen. 

    Ehemals Modul 7, Rev. 12, Absatz 
1(6). 

Textänderung: siehe Kommentar zu 
Modul 7, Rev. 12, Absatz 1(6). 

2.1(3) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind für Ereignisse 
und Ereignisabläufe ausgehend aus 
allen Betriebsphasen zu implementie-
ren.  

Bei der Planung von Notfallmaßnah-
men und Notfallstrategien sind Anla-
genzustände ausgehend von allen 
Betriebsphasen zu berücksichtigen. 

Die nachfolgenden Ausführungen 
beziehen sich auf Ereignisse und 
Ereignisabläufe ausgehend von der 
Betriebsphase A. 

Regelungen für die Betriebsphasen 
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B-F werden nach Vorliegen abgesi-
cherter Erkenntnisse hinzugefügt. 
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2.1 (3) Die Vollständigkeit des bei der Aus-
legung der Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes zugrunde 
gelegten anlagenspezifisch repräsen-
tativen Spektrums von Ereignissen 
und Ereignisabläufen ist bei Vorlie-
gen neuer Erkenntnisse, mindestens 
jedoch zum  Zeitpunkt der Sicher-
heitsüberprüfung, zu überprüfen. 

   2.1 (4) 

 

Die Vollständigkeit des bei der Aus-
legung der Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes zugrunde 
gelegten anlagenspezifisch repräsen-
tativen Spektrums von Ereignissen 
und Ereignisabläufen ist bei Vorlie-
gen neuer Erkenntnisse, mindestens 
jedoch zum  Zeitpunkt der Sicher-
heitsüberprüfung, zu überprüfen. 

 2.2 Sicherheitsebene 4b      

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise. 
Siehe Kommentar (VdTÜV) zu Kapi-
tel 2 insgesamt. 

2.2 (1) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b zur 
Wiederherstellung und zum Erhalt 
der Kühlung der Brennelemente im 
Reaktorkern sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in den Ereignisgruppen  

- Transienten, 

- kleine und mittlere (bis 0,1 F) 
Lecks am Reaktorkühlsystem in-
nerhalb des Sicherheitsbehälters, 

- Lecks mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters 

mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen zugrunde zu legen.  

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -F 

2.2 (1) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b zur 
Wiederherstellung und zum Erhalt 
der Kühlung der Brennelemente im 
Reaktorkern sind insbesondere die 
auf der Sicherheitsebene 3 zugrunde 
gelegten Ereignisse in den Ereignis-
gruppen  

- Transienten, 

- Kühlmittelverluststörfälle inner-
halb des Sicherheitsbehälters in-
folge von kleinen und mittleren 
(bis 0,1 F) Lecks am Reaktor-
kühlsystem innerhalb des Sicher-
heitsbehälters, bei geschlosse-
nem und offenem RDB 

- Kühlmittelverluststörfälle Lecks 
mit Umgehung des Sicherheits-
behälters infolge von Lecks in 
Anschlussleitungen am Reakto-
kühlsystem und infolge von 
Dampferzeugerheizrohrlecks 
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mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen zugrunde zu legen. 

Für die Auswahl repräsentativer Er-
eignisse ist in den Ereignisgruppen 
zusätzlich der Ausfall von System-
funktionen zu unterstellen, die zu 
Beherrschung der Ereignisse erfor-
derlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 
2.2.2.). 

     Hinweis Die Ereignisgruppen sind abdeckend 
für die Ereigniskategorien, die in den 
„Sicherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Bei Druck- und Siede-
wasserreaktoren zu berücksichtigen-
de Ereignisse" (Modul 3) aufgelistet 
sind.  

Darüber hinaus werden in der Ereig-
nisgruppe „Lecks mit Umgehung des 
Sicherheitsbehälters“ Ereignisabläufe 
mit Bruch mehrerer Dampferzeuger-
heizrohre berücksichtigt. 

2.2 (2) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b zur 
Wiederherstellung und dem Erhalt 
der Kühlung der Brennelemente im 
Brennelementbecken sind Ereignisse 
und Ereignisabläufe mit: 

- vollständigem Ausfall Brennele-
mentlagerbeckenkühlung sowie 

   2.2 (2) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b zur 
Wiederherstellung und dem Erhalt 
der Kühlung der Brennelemente im 
Brennelementbecken sind insbeson-
dere Ereignisse und Ereignisabläufe 
mit: 

- vollständigem Ausfall der Brenn-
elementlagerbeckenkühlung so-
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- Wasserverlusten aus dem Brenn-
elementlagerbecken mit Unter-
schreitung des auf der Sicher-
heitsebene 3 erforderlichen Min-
destfüllstands  

zugrunde zu legen. 

wie 

- Wasserverlusten aus dem 
Brennelementlagerbecken mit 
Unterschreitung des auf der Si-
cherheitsebene 3 erforderlichen 
Mindestfüllstands  

zugrunde zu legen. 

 2.2.1 DWR-Anlagen      

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.1 (1 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Tran-
sienten“ mit zusätzlichen Ausfällen 
der zur Beherrschung dieser Ereig-
nisse vorgesehenen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen zu berücksich-
tigen: 

- Ausfall der Dampferzeugerbe-
speisung; 

- Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke oder Ausfall 
der Dampferzeugerbespeisung; 

- Ausfall der Aufborierung bei Ü-
berführung der Anlage in den Zu-
stand „unterkritisch kalt“; 

- Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.: 

- Ausfall der nicht batteriege-

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -F 

2.2.1 (1) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse in 
der Ereignisgruppe „Transienten“ ist 
insbesondere der Ausfall folgender 
Systemfunktionen zu unterstellen, die 
zur Beherrschung der Ereignisse 
erforderlich sind: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Tran-
sienten“ mit zusätzlichen Ausfällen 
der zur Beherrschung dieser Ereig-
nisse vorgesehenen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen zu berücksich-
tigen: 

- Ausfall der Dampferzeugerbe-
speisung; 

- Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke oder Ausfall 
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pufferten Energieversorgung 
(station blackout), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung; 

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Über-
flutung des Ringraums. 

der Dampferzeugerbespeisung; 

- Ausfall der Aufborierung bei Ü-
berführung der Anlage in den Zu-
stand „unterkritisch kalt“; 

- Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.: 

- Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station blackout), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung; 

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Über-
flutung des Ringraums. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Aus-
wahl der von den Betriebsphasen B –
F ausgehenden repräsentativen Er-
eignisse, soweit der Ausfall der ge-
nannten Systemfunktionen in der 
jeweiligen Betriebsphase relevant für 
die Beherrschung der Ereignisse ist. 

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.1 (2 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „kleine 
und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am 
Reaktorkühlsystem innerhalb des 
Sicherheitsbehälters“ mit zusätzli-
chen Ausfällen der zur Beherrschung 
dieser Ereignisse vorgesehenen si-  Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B - F 

2.2.1 (2) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse ist in 
der Ereignisgruppe „Kühlmittelver-
luststörfällekleine und mittlere (bis 0,1 
F) Lecks am Reaktorkühlsystem  
innerhalb des Sicherheitsbehälters“ 
wird insbesondere der Ausfall folgen-
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cherheitstechnischen Einrichtungen 
zu berücksichtigen: 

- Ausfall der sekundärseitigen 
Wärmeabfuhr (Dampferzeuger-
bespeisung, Frischdampfabfuhr); 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr bei unzureichenden 
Speisewasservorräten; 

- Ausfall von erforderlichen Sicher-
heitseinspeisesystemen zur Le-
ckageergänzung und Aufborie-
rung des Kühlmittels. Dabei ist 
auch die Möglichkeit der Verstop-
fung der Sumpfsiebe einzubezie-
hen. 

der Systemfunktionen zu unterstellen, 
die zur Beherrschung der Ereignisse 
erforderlich sind: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „kleine 
und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am 
Reaktorkühlsystem innerhalb des 
Sicherheitsbehälters“ mit zusätzli-
chen Ausfällen der zur Beherrschung 
dieser Ereignisse vorgesehenen si-
cherheitstechnischen Einrichtungen 
zu berücksichtigen: 

- Ausfall der sekundärseitigen 
Wärmeabfuhr (Dampferzeuger-
bespeisung, Frischdampfabfuhr); 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr bei unzureichenden 
Speisewasservorräten; 

- Ausfall von erforderlichen Sicher-
heitseinspeisesystemen zur Le-
ckageergänzung und Aufborie-
rung des Kühlmittels. Dabei ist 
auch die Möglichkeit der Verstop-
fung der Sumpfsiebe und die 
Entborierung des Kühlmittels bei 
der Wärmeabfuhr im „Reflux 
Condenser Mode“ zu berücksich-
tigen 

Satz 1 gilt entsprechend für die Aus-
wahl der von den Betriebsphasen B –
F ausgehenden repräsentativen Er-
eignisse, soweit der Ausfall der ge-
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nannten Systemfunktionen in der 
jeweiligen Betriebsphase relevant für 
die Beherrschung der Ereignisse ist. 

Hin-
weis 

Bei kleinen Lecks am Reaktorkühl-
system ist auch die Entborierung des 
Kühlmittels bei der Wärmeabfuhr im 
„Reflux Condenser Mode“ zu analy-
sieren. 

  Hinweis ist auf Anregung aus der 
Steuerungsgruppe in eine Anforde-
rung integriert (2.2.1 (2)). 

Hinweis Bei kleinen Lecks am Reaktorkühl-
system ist auch die Entborierung des 
Kühlmittels bei der Wärmeabfuhr im 
„Reflux Condenser Mode“ zu analy-
sieren. 

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.1 (3 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheitsbehäl-
ters“ bei: 

- Lecks in Anschlussleitungen am 
Primärkreis (inkl. im Ringraum) in 
Verbindung mit Ausfall des Pri-
märkreisabschlusses, 

- Versagen eines oder mehrerer 
(maximal 10) Dampferzeuger-
heizrohre mit Ausfall der Isolie-
rung defekter Dampferzeuger, 

mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen 

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -F 

2.2.1 (3) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse in 
der Ereignisgruppe „Kühlmittelve-
ruststörfälleLecks mit Umgehung des 
Sicherheitsbehälters“ sind insbeson-
dere heranzuziehen: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheitsbehäl-
ters“ bei: 

- Lecks in Anschlussleitungen am 
Primärkreis (inkl. im Ringraum) in 
Verbindung mit Ausfall des Pri-
märkreisabschlusses, 

- Versagen eines oder mehrerer 
(maximal 10) Dampferzeuger-
heizrohre mit Ausfall der Isolie-
rung defekter Dampferzeuger. 

Dabei ist der Ausfall von Systemfunk-
tionen, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind, zu un-
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terstellen. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Auswahl der von den Betriebs-
phasen B –F ausgehenden repräsen-
tativen Ereignisse, soweit der Ausfall 
von Systemfunktionen in der jeweili-
gen Betriebsphase relevant für 

mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen 

 2.2.2 SWR-Anlagen      

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.2 (1 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Tran-
sienten“ mit zusätzlichen Ausfällen 
der zur Beherrschung dieser Ereig-
nisse vorgesehenen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen zu berücksich-
tigen: 

- Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters, 

- Ausfall der Druckbegrenzungs-
systeme nach Ausfall der Haupt-
wärmesenke, 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr, 

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -F 

2.2.2 (1) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse in 
der Ereignisgruppe „Transienten“ ist  
insbesondere der Ausfall folgender 
Systemfunktionen zu unterstellen, die 
zur Beherrschung der Ereignisse 
erforderlich sind: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Tran-
sienten“ mit zusätzlichen Ausfällen 
der zur Beherrschung dieser Ereig-
nisse vorgesehenen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen zu berücksich-
tigen: 

- Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters, 
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- Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.:  

- Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station blackout), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung, 

- Ausfall der erforderlichen Syste-
me infolge Überspeisung des 
Reaktordruckbehälters (nach 
Bruch der FD-Leitung), 

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Über-
flutung des Reaktorgebäudes. 

- Ausfall der Druckbegrenzungs-
systeme nach Ausfall der Haupt-
wärmesenke, 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr, 

- Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.:  

- Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station blackout), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung, 

- Ausfall der erforderlichen Syste-
me infolge Überspeisung des 
Reaktordruckbehälters (nach 
Bruch der FD-Leitung), 

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Über-
flutung des Reaktorgebäudes. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Aus-
wahl der von den Betriebsphasen B –
F ausgehenden repräsentativen Er-
eignisse, soweit der Ausfall der ge-
nannten Systemfunktionen in der 
jeweiligen Betriebsphase relevant für 
die Beherrschung der Ereignisse ist. 
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  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.2 (2 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „kleine 
und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am 
Reaktorkühlsystem innerhalb des 
Sicherheitsbehälters“ mit zusätzli-
chen Ausfällen der zur Beherrschung 
dieser Ereignisse vorgesehenen si-
cherheitstechnischen Einrichtungen 
zu berücksichtigen: 

- Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters (inkl. 
Verstopfen der Sumpfsiebe), 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkühlkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr. 

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B - F 

2.2.2 (2) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse ist in 
der Ereignisgruppe „kKühlmittelver-
luststörfälle leine und mittlere (bis 0,1 
F) Lecks am Reaktorkühlsystem in-
nerhalb des Sicherheitsbehälters“ 
insbesondere der Ausfall folgender 
Systemfunktionen zu unterstellen, die 
zur Beherrschung der Ereignisse 
erforderlich sind: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „kleine 
und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am 
Reaktorkühlsystem innerhalb des 
Sicherheitsbehälters“ mit zusätzli-
chen Ausfällen der zur Beherrschung 
dieser Ereignisse vorgesehenen si-
cherheitstechnischen Einrichtungen 
zu berücksichtigen: 

- Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters (inkl. 
Verstopfen der Sumpfsiebe), 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkühlkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Aus-
wahl der von den Betriebsphasen B –
F ausgehenden repräsentativen Er-
eignisse, soweit der Ausfall der ge-
nannten Systemfunktionen in der 
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jeweiligen Betriebsphase relevant für 
die Beherrschung der Ereignisse ist 

  Sprachliche Überarbeitung zur Ver-
deutlichung der Vorgehensweise 
(siehe Kommentar zu Kapitel 2 ins-
gesamt) sowie zur Berücksichtigung 
von Hinweisen aus der „Steuerungs-
gruppe Regelwerk“. 

2.2.2 (3 Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheitsbehäl-
ters“ bei: 

- Lecks in Anschlussleitungen am 
Reaktorkreislauf in Verbindung 
mit Ausfall des Durchdringungs-
abschlusses,  

- nicht absperrbaren Lecks an der 
Kondensationskammer,  

- nicht absperrbaren Lecks im 
Steuerstabantriebsraum (Sumpf) 
in Verbindung mit Lecks am Re-
aktorkreislauf  

mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen 

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -F 

2.2.2 (3) Für die Auswahl der vom Leistungs-
betrieb (Betreibsphase A) ausgehen-
den repräsentativenr Ereignisse in 
der Ereignisgruppe „Kühlmittelver-
luststörfälleLecks mit Umgehung des 
Sicherheitsbehälters“ sind insbeson-
dere heranzuziehen: 

Im Einzelnen sind die auf der Sicher-
heitsebene 3 zugrunde gelegten Er-
eignisse in der Ereignisgruppe „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheitsbehäl-
ters“ bei: 

- Lecks in Anschlussleitungen am 
Reaktorkreislauf in Verbindung 
mit Ausfall des Durchdringungs-
abschlusses,  

- nicht absperrbare Lecks an der 
Kondensationskammer,  

- nicht absperrbare Lecks im Steu-
erstabantriebsraum (Sumpf) in 
Verbindung mit Lecks am Reak-
torkreislauf.  

Dabei ist der Ausfall von Systemfunk-
tionen, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind, zu un-
terstellen. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Auswahl der von den Betriebs-
phasen B –F ausgehenden repräsen-
tativen Ereignisse, soweit der Ausfall 
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von Systemfunktionen in der jeweili 

mit zusätzlichen Ausfällen der zur 
Beherrschung dieser Ereignisse vor-
gesehenen sicherheitstechnischen 
Einrichtungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen 

 2.3 Sicherheitsebene 4c      

2.3 (1) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen und -strategien auf der Si-
cherheitsebene 4c ist das für die 
betreffende Anlage ermittelte anla-
genspezifisch repräsentative Spekt-
rum von Ereignissen und Ereignisab-
läufen und die damit im Zusammen-
hang stehenden Phänomene und 
Vorgänge bei Unfällen mit schweren 
Kernschäden zu betrachten. Insbe-
sondere sind die Schwachstellen der 
Anlage in Bezug auf Aktivitätsaustrag 
(Freisetzungspfade in die Umgebung) 
zu berücksichtigen. Als typische 
Phänomene und Vorgänge sind zu 
betrachten: 

- Phänomene beim Kernschmel-
zen im Reaktorkreislauf unter 
verschiedenen Systemdrücken, 

- (Wieder-)Fluten des Reaktor-
druckbehälters während der 
Kernzerstörung zur Beendigung 
des Kernschmelzens, 

- Wechselwirkungen zwischen 
Kernschmelze und Wasser 

 Team 7 Erweiterung auf Betriebsphasen B -
F 

2.3 (1) Für die Auslegung von Notfallmaß-
nahmen und -strategien auf der Si-
cherheitsebene 4c sindist das für die 
betreffende Anlage ermittelte anla-
genspezifisch repräsentative Spekt-
rum von Ereignissen und Ereignisab-
läufen und die damit im Zusammen-
hang stehenden Phänomene und 
Vorgänge bei Unfällen mit schweren 
Kernschäden zu betrachten. Insbe-
sondere sind die Schwachstellen der 
Anlage in Bezug auf Aktivitätsaustrag 
(Freisetzungspfade in die Umgebung) 
zu berücksichtigen. Als typische 
Phänomene und Vorgänge sind zu 
betrachten:  

- Phänomene beim Kernschmel-
zen im Reaktorkreislauf unter 
verschiedenen Systemdrücken 
und Zuständen (offener und ge-
schlossener RDB), 

- (Wieder-)Fluten des Reaktor-
druckbehälters während der 
Kernzerstörung zur Beendigung 
des Kernschmelzens, 
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(Dampfexplosionen innerhalb und 
außerhalb des RDB), 

- Phänomene beim Versagen des 
RDB, 

- Flutung der Reaktorgrube (DWR) 
oder des Steuerstabantriebs-
raums (SWR) zur externen Küh-
lung des RDB, 

- Beton-Schmelze-Wechselwirkung 
nach RDB-Versagen: Kühlbarkeit 
der Schmelze, Erosion des Be-
tons und Gasfreisetzung, Versa-
gen von Strukturen, Durchdrin-
gung des Fundaments, 

- Wasserstoffentstehung beim 
Kernschmelzen und der Beton-
Schmelze-Wechselwirkung sowie 
Wasserstoffverbrennungen und -
detonationen innerhalb und au-
ßerhalb des Sicherheitsbehälters, 

- Spaltproduktverhalten (Freiset-
zung, Transport, Ablagerung, 
Jodchemie und weitere Vorgän-
ge) im Sicherheitsbehälter und in 
anderen relevanten Gebäuden,  

- Versagen von Durchdringungen 
des Sicherheitsbehälters bzw. 
des Gebäudeabschlusses, 

- Sprühen innerhalb des Sicher-
heitsbehälters,  

- Überdruckversagen des Sicher-
heitsbehälters durch langzeitigen 

- Wechselwirkungen zwischen 
Kernschmelze und Wasser 
(Dampfexplosionen innerhalb und 
außerhalb des RDB), 

- Phänomene beim Versagen des 
RDB, 

- Flutung der Reaktorgrube (DWR) 
oder des Steuerstabantriebs-
raums (SWR) zur externen Küh-
lung des RDB, 

- Beton-Schmelze-Wechselwirkung 
nach RDB-Versagen: Kühlbarkeit 
der Schmelze, Erosion des Be-
tons und Gasfreisetzung, Versa-
gen von Strukturen, Durchdrin-
gung des Fundaments, 

- Wasserstoffentstehung beim 
Kernschmelzen und der Beton-
Schmelze-Wechselwirkung sowie 
Wasserstoffverbrennungen und -
detonationen innerhalb und au-
ßerhalb des Sicherheitsbehälters, 

- Spaltproduktverhalten (Freiset-
zung, Transport, Ablagerung, 
Jodchemie und weitere Vorgän-
ge) im Sicherheitsbehälter und in 
anderen relevanten Gebäuden,  

- Versagen von Durchdringungen 
des Sicherheitsbehälters bzw. 
des Gebäudeabschlusses, 

- Sprühen innerhalb des Sicher-
heitsbehälters,  
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Energie- und Gaseintrag. - Überdruckversagen des Sicher-
heitsbehälters durch langzeitigen 
Energie- und Gaseintrag. 
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  339 VdTÜV, 
29.07.05

Kapitel 3  
 
Dieser Abschnitt enthält allgemeine 
und spezielle Anforderungen an Not-
fallmaßnahmen der SE 4b und 4c, an 
Notfallprozeduren und Notfallstrate-
gien und - angehängt - den Abschnitt 
3.5 "Übergreifende Maßnahmen" mit 
Anforderungen an Warten, Krisen-
stabsraum usw. 
Kommentar: 
Die Regelungen in diesem Abschnitt 
erscheinen insgesamt nicht ausge-
wogen. 
Während die gefilterte Druckentlas-
tung ausführlich abgehandelt wird, 
sind die Festlegungen zu anderen 
Maßnahmen nur allgemein und 
knapp (siehe 3.3). 
Teilweise sind die Regelungen sehr 
detailliert (z.B. 3.1 (12), 3.4.1 (3)), 
teilweise enthalten sie sehr allgemei-
ne (und selbstverständliche) Anforde-
rungen wie z.B. Bereitstellung eines 
"geeigneten" und "zugänglichen" 
Raumes für den Krisenstab (z.B. 3.5 
(2)). 
Insgesamt sind viele Punkte durch 
die Verwendung entsprechender 
Begriffe (möglichst, geeignet, ausrei-
chend, unzulässig) unscharf formu-
liert. 
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Eine Überarbeitung und Straffung 
dieses Abschnittes sollte erfolgen. 
Detaillierte Vorgaben könnten in einer 
untergeordneten Ebene des Regel-
werkes berücksichtigt werden (vgl. 
Bemerkung des Teams 7 zu 3.4.1 
(3)). 

Team 7 Der Umfang der Darstellung orientiert 
sich an der Bedeutung der Maßnah-
me für den anlageninternen Notfall-
schutz. 

Sobald Entscheidungen zur Imple-
mentierung des anlageninternen Not-
fallschutzes im untergeordneten Re-
gelwerk getroffen sind (z.B. KTA-
Fachregeln) könnten detailliertere 
Vorgaben dort berücksichtigt werden. 

 3.1 Generelle Anforderungen      

VdTÜV, 
29.07.20
05 

 

Wieso nur der Sicherheitsebene 3? 
Wenn mehr ins Auge gefasst wurde 
als Anforderungen an Instrumentie-
rung und Überwachungseinrichtun-
gen zu umreißen, sollte das hier 
deutlich benannt werden. Ansonsten 
kann der Punkt unter 3.5 (1) konkreti-
siert werden. 

3.1 (1)  Nicht beherrschte Ereignisse und 
Ereignisabläufe der Sicherheitsebene 
3 müssen rechtzeitig und zuverlässig 
erkannt werden. 
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Team 7 Der Abschnitt kann hier entfallen. Er 
wird in 3.5(4) integriert. 

3.1 (1) Nicht beherrschte Ereignisse und 
Ereignisabläufe der Sicherheitsebene 
3 müssen rechtzeitig und zuverlässig 
erkannt werden. 

3.1 (2)  Maßnahmen und Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes sind 

   3.1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes sind 
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so zu konzipieren, dass sie möglichst 
für ein weites Spektrum von Ereignis-
sen und Ereignisabläufen wirksam 
eingesetzt werden können.  

Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutz haben sich an dem 
Potenzial der von der Systemtechnik 
gegebenen Möglichkeiten auszurich-
ten. 

 so zu konzipieren, dass sie möglichst 
für ein weites Spektrum von Ereignis-
sen und Ereignisabläufen wirksam 
eingesetzt werden können.  

Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutz haben sich an dem 
Potenztial der von der SystemAnla-
gentechnik gegebenen Möglichkeiten 
auszurichten. 

    Ehemals Modul 7, Rev. 12, Absatz 
1(8) 

3.1 (2) 

 

Es sind organisatorische und techni-
sche Maßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb der Anlage zur Feststellung 
und Eindämmung von Folgen bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden 
sowie Maßnahmen zur Information 
und Unterstützung der zuständigen 
Behörden vorzusehen. 

3.1 (3)  Für Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes können folgende 
technische Einrichtungen eingesetzt 
werden:  

- verfügbare Betriebs-, Sicherheits- 
und Notstandssysteme, 

- eigens für den anlageninternen 
Notfallschutz vorgesehene tech-
nische Einrichtungen inklusive 
nicht fest installierter (mobiler) 
Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blöcken 
können im Rahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes auch verfüg-
bare Einrichtungen der jeweils ande-

   3.1 (3) Für Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes können folgende 
technische Einrichtungen eingesetzt 
werden:  

- verfügbare Betriebs-, Sicherheits- 
und Notstandssysteme, 

- eigens für den anlageninternen 
Notfallschutz vorgesehene tech-
nische Einrichtungen inklusive 
nicht fest installierter (mobiler) 
Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blöcken 
können im Rahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes auch verfüg-
bare Einrichtungen der jeweils ande-
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ren Blöcke verwendet werden, sofern 
dadurch der sichere Betrieb der an-
deren Blöcke nicht beeinträchtigt 
wird. 

Die für Notfallmaßnahmen eingesetz-
ten technischen Einrichtungen dürfen 
nur innerhalb ihres Auslegungsberei-
ches betrieben werden.  

Die für die Erreichung der in den 
Notfallstrategien definierten Zielset-
zungen vorgesehenen technischen 
Einrichtungen dürfen auch außerhalb 
ihres Auslegungsbereiches betrieben 
werden. 

ren Blöcke verwendet werden, sofern 
dadurch der sichere Betrieb der an-
deren Blöcke nicht beeinträchtigt 
wird. 

Die für Notfallmaßnahmen eingesetz-
ten technischen Einrichtungen dürfen 
nur innerhalb ihres Auslegungsberei-
ches betrieben werden.  

Die für die Erreichung der in den 
Notfallstrategien definierten Zielset-
zungen vorgesehenen technischen 
Einrichtungen dürfen auch außerhalb 
ihres Auslegungsbereiches betrieben 
werden. 

3.1 (4)  Die für Notfallmaßnahmen eigens 
vorgesehenen technischen Einrich-
tungen dürfen weder den bestim-
mungsgemäßen Betrieb noch den 
auslegungsgemäßen Einsatz von 
Sicherheitssystemen in ihren erfor-
derlichen Funktionen beeinträchtigen. 

   3.1 (4) Die für Notfallmaßnahmen eigens 
vorgesehenen technischen Einrich-
tungen dürfen weder den bestim-
mungsgemäßen Betrieb noch den 
auslegungsgemäßen Einsatz von 
Sicherheitssystemen in ihren erfor-
derlichen Funktionen beeinträchtigen. 

3.1 (5)  Bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebenen 4b und 4c 
haben Notfallmaßnahmen den Vor-
rang vor konkurrierenden Aktionen 
des Reaktorschutzes, des Kompo-
nentenschutzes und der Verriegelun-
gen. 

Eingriffe in den Reaktorschutz sind 
zulässig, wenn Notfallmaßnahmen 
dieses erfordern.  

   3.1 (5) Bei Ereignissen und Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebenen 4b und 4c 
haben Notfallmaßnahmen den Vor-
rang vor konkurrierenden Aktionen 
des Reaktorschutzes, des Kompo-
nentenschutzes und der Verriegelun-
gen. 

Eingriffe in den Reaktorschutz sind 
zulässig, wenn Notfallmaßnahmen 
dieses erfordern.  
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3.1 (6)  Es bestehen keine  Anforderungen 
an Redundanz, Diversität, Entma-
schung und räumliche Trennung der 
eigens für Notfallmaßnahmen vorge-
sehenen technischen Einrichtungen.  

   3.1 (6) Es bestehen keine  Anforderungen 
an Redundanz, Diversität, Entma-
schung und räumliche Trennung der 
eigens für Notfallmaßnahmen vorge-
sehenen technischen Einrichtungen.  

3.1 (7)  Die für Notfallmaßnahmen vorgese-
henen technischen Einrichtungen 
müssen unter den im Ereignisablauf 
zu erwartenden Beanspruchungen 
und Umgebungsbedingungen wirk-
sam betrieben werden können.  

Die Einsatzbedingungen der Einrich-
tungen sind zu spezifizieren. 

   3.1 (7) Die für Notfallmaßnahmen vorgese-
henen technischen Einrichtungen 
müssen unter den im Ereignisablauf 
zu erwartenden Beanspruchungen 
und Umgebungsbedingungen wirk-
sam betrieben werden können.  

Die Einsatzbedingungen der Einrich-
tungen sind zu spezifizieren. 

VdTÜV, 
29.07.05

Kommentar: 
Die universelle Anforderung und der 
Begriff „Wiederkehrende Prüfung“ 
sollten überdacht werden. WKP ent-
sprechend den Anforderungen für die 
SE 3 sind nicht üblich und nur in ge-
ringem Umfang möglich (wie soll z.B. 
die Notfallmaßnahme "Freispülen 
Sumpfgitter" wiederkehrend geprüft 
werden?) 

3.1 (8)  Die Eignung der für den anlagenin-
ternen Notfallschutz vorgesehen 
technischen Einrichtungen ist zu prü-
fen.  

Die Funktionsfähigkeit ist durch War-
tung und wiederkehrende Prüfungen 
sicherzustellen.  

In regelmäßigen Abständen sind 
wiederkehrende Prüfungen durchzu-
führen. Prüfumfang, Prüfbedingungen 
und Prüffristen sind entsprechend der 
sicherheitstechnischen Bedeutung 
der jeweiligen Komponente festzule-
gen.  
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Team 7 Aus Sicht des Vorhabens sind WKP 
in dem im Modul angesprochenen 
Umfang auch für Maßnahmen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c erfor-
derlich und üblich (z.B. WKP an Re-
kombinatoren). Natürlich können nur 
dort WKP durchgeführt werden, wo 
das möglich ist. Prüfumfang, Prüfbe-
dingungen und Prüffristen sind dann 

3.1 (8) Die Eignung der für den anlagenin-
ternen Notfallschutz vorgesehen 
technischen Einrichtungen ist zu prü-
fen.  

Die Funktionsfähigkeit ist durch War-
tung und wiederkehrende Prüfungen 
sicherzustellen.  

In regelmäßigen Abständen sind 
wiederkehrende Prüfungen durchzu-
führen. Prüfumfang, Prüfbedingungen 
und Prüffristen sind entsprechend der 
sicherheitstechnischen Bedeutung 
der jeweiligen Komponente festzule-
gen.  
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entsprechend der sicherheitstechni-
schen Bedeutung der jeweiligen 
Komponente festzulegen. 

3.1 (9)  Die für die Maßnahmen und Einrich-
tungen des anlageninternen Notfall-
schutzes erforderlichen Versorgungs-
funktionen, Hilfssysteme, Handha-
bungseinrichtungen und Betriebsstof-
fe müssen im Anforderungsfall ver-
fügbar sein. 

   3.1 (9) Die für die Maßnahmen und Einrich-
tungen des anlageninternen Notfall-
schutzes erforderlichen Versorgungs-
funktionen, Hilfssysteme, Handha-
bungseinrichtungen und Betriebsstof-
fe müssen im Anforderungsfall ver-
fügbar sein. 

3.1 (10)  Maßnahmen zur Reparatur und Wie-
derherstellung ausgefallener System-
funktionen der vorgelagerten Sicher-
heitsebenen sowie der technischen 
Einrichtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes können berücksichtigt 
werden. Bei der Planung von Repara-
turmaßnahmen sind die zu erwarten-
den Umgebungsbedingungen zu 
berücksichtigen. 

   3.1 (10) Maßnahmen zur Reparatur und Wie-
derherstellung ausgefallener System-
funktionen der vorgelagerten Sicher-
heitsebenen sowie der technischen 
Einrichtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes können berücksichtigt 
werden. Bei der Planung von Repara-
turmaßnahmen sind die zu erwarten-
den Umgebungsbedingungen zu 
berücksichtigen. 

3.1 (11)  Sofern Handmaßnahmen als Maß-
nahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes erforderlich sind, muss ge-
währleistet sein, dass diese unter den 
im Einsatzfall zu erwartenden Umge-
bungsbedingungen durchführbar 
sind. 

   3.1 (11) Sofern Handmaßnahmen als Maß-
nahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes erforderlich sind, muss ge-
währleistet sein, dass diese unter den 
im Einsatzfall zu erwartenden Umge-
bungsbedingungen durchführbar 
sind. 
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 Kommentar: 
Diese Anforderung dürfte nicht immer 
einhaltbar sein und ist auch aus den 
aufgeführten Quellen nicht zu ent-
nehmen. 

3.1 (12)  Die für die Vorbereitung und Durch-
führung der Notfallmaßnahmen zur 
Verfügung stehenden Zeiten sind 
auszuweisen.  

Um eine zuverlässige Durchführung 
der Maßnahmen zu ermöglichen, 
sollte die verfügbare Zeit mindestens 
das Zweifache der erforderlichen Zeit 
betragen.  

Die erforderliche Zeit umfasst die 
Zeitspanne vom Erkennen der Not-
fallsituation bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Notfallmaß-
nahme. 

339 

Team 7 Die Zeitangabe ist durch Human-
Factor-Analysen im Rahmen von 
PSA gestützt. 

3.1 (12) Die für die Vorbereitung und Durch-
führung der Notfallmaßnahmen zur 
Verfügung stehenden Zeiten sind 
auszuweisen.  

Um eine zuverlässige Durchführung 
der Maßnahmen zu ermöglichen, 
sollte dieEs ist anzustreben, dass die 
zur Durchführung der Notfallmaß-
nahme verfügbare Zeit mindestens 
das Zweifache der erforderlichen Zeit 
beträagent.  

Die erforderliche Zeit umfasst die 
Zeitspanne vom Erkennen der Not-
fallsituation bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Notfallmaß-
nahme. 

 3.2 Notfallprozeduren      

3.2 (1)  Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für die 
Nutzung der technischen Einrichtun-
gen des anlageninternen Notfall-
schutzes. 

   3.2 (1) Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für die 
Nutzung der technischen Einrichtun-
gen während des anlageninternen 
Notfallschutzes. 

3.2 (2)  Kriterien für die Auswahl der Notfall-
prozeduren sind festzulegen. 

   3.2 (2) Kriterien für die Auswahl der Notfall-
prozeduren sind festzulegen. 

3.2 (3)  Es sind eindeutige Kriterien zur Er-
kennung des Anlagenzustandes und 
zur Vorbereitung, Einleitung und 
Wirksamkeitskontrolle der Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes zu definieren.  

   3.2 (3) Es sind eindeutige Kriterien zur Er-
kennung des Anlagenzustandes und 
zur Vorbereitung, Einleitung und 
Wirksamkeitskontrolle der Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes zu definieren.  
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3.2 (4)  Die Notfallprozeduren sind in Über-
einstimmung mit den bestehenden 
Dokumenten zum Betrieb der Anlage 
zu gestalten. Eine einfache und zu-
verlässige Erkennung und Zuordnung 
der Notfallprozeduren zu den mögli-
chen Einsatzfällen muss gewährleis-
tet sein. 

   sprachliche Verbesserung nach 
Hinweis aus der Steuerungsgruppe 

3.2 (4) Die Notfallprozeduren sind in Über-
einstimmung mit den bestehenden 
Dokumenten zum Betrieb der Anlage 
zu gestaltenabzustimmen. Eine ein-
fache und zuverlässige Erkennung 
und Zuordnung der Notfallprozeduren 
zu den möglichen Einsatzfällen muss 
gewährleistet sein. 

3.2 (5)  Die Gestaltung der Notfallprozeduren 
hat unter ergonomischen Aspekten 
zu erfolgen. 

Die Notfallprozeduren müssen ein-
fach und durch das verantwortliche 
Anlagenpersonal zuverlässig hand-
habbar sein.  

   3.2 (5) Die Gestaltung der Notfallprozeduren 
hat unter ergonomischen Aspekten 
zu erfolgen. 

Die Notfallprozeduren müssen ein-
fach und durch das verantwortliche 
Anlagenpersonal zuverlässig hand-
habbar sein.  

3.2 (6)  Notfallprozeduren sind zu validieren. 
Dazu können, soweit geeignet, Simu-
latoren verwendet werden. Erkennt-
nisse aus der Validierung sind zu 
dokumentieren. 

  Es ist gängige Praxis, Notfallprozedu-
ren während der Erstellung zu verifi-
zieren und danach an Hand von Not-
fallübungen zu validieren. 

3.2 (6) Notfallprozeduren sind zu verifizieren 
und zu validieren. Dazu können, so-
weit geeignet, Simulatoren verwendet 
werden und die . Erkenntnisse aus 
der Validierung sind zu dokumentie-
ren. 

3.2 (7)  Notfallprozeduren sind anlassbezo-
gen zu überprüfen. Anlässe können 
sein: Vorliegen neuer Erkenntnisse, 
Anlagenänderungen. 

   3.2 (7) Notfallprozeduren sind anlassbezo-
gen zu überprüfen. Anlässe können 
insbesonder sein: das Vorliegen neu-
er Erkenntnisse, Anlagenänderun-
gen. 

 3.3 Notfallmaßnahmen der 

Sicherheitsebene 4b 

     

3.3 (1)  Zur Wiederherstellung und zum Er- 340 VdTÜV Die Forderung in 2.7 (14) nach einer 3.3 (1) Zur Wiederherstellung und zum Er-
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halt der Kernkühlung sind folgende 
Notfallmaßnahmen mindestens vor-
zusehen:  

a) in DWR-Anlagen: 

- sekundärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung, 

- primärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung, 

b) in SWR-Anlagen: 

- autarkes Einspeisesystem,  

- zusätzliche Ein- oder Nach-
speisemöglichkeit in den Re-
aktordruckbehälter , 

- diversitäre Druckbegrenzung 
des Reaktordruckbehälters. 

(Kom-
mentar 
zu Mo-
dul 10) 

Hochdruckeinspeisung im Sumpfbe-
trieb sollte in Modul 7 aufgenommen 
werden, da sie eine Notfallmaßnah-
me darstellt. 

-------------------- 

Team 7: Der Kommentar wurde auf-
gegriffen und umgesetzt. Bei SWR 
trifft das sinngemäß auf alle HD-
Einspeisungen zu. 

 

halt der Kernkühlung sind folgende 
Notfallmaßnahmen mindestens vor-
zusehen:  

a) in DWR-Anlagen: 

- sekundärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung, 

- primärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung. 

- Hochdruckeinspeisung im 
Sumpfbetrieb.   
Bei Ereignissen mit einem 
Leck innerhalb des Sicher-
heitsbehälters, bei denen der 
Druck im Primärkreislauf 
nicht bis auf den Einspeise-
druck der ND-Systeme abge-
senkt werden kann, ist eine 
ausreichende Bedeckung des 
Reaktorkerns sichergestellt, 
wenn die Möglichkeit einer 
Hochdruck-Sicherheits-
einspeisung oder Einspei-
sung mit den Hochdruckför-
derpumpen des Volumenre-
gelsystems im Sumpfbetrieb 
gegeben ist. Dabei wird ü-
berprüft, ob die Hochdruck-
pumpen über eine längere 
Zeit mit verunreinigtem 
Sumpfwasser beaufschlagt 
werden können 

b) in SWR-Anlagen: 

- autarkes Einspeisesystem,  
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- zusätzliche Ein- oder Nach-
speisemöglichkeit in den Re-
aktordruckbehälter, 

- diversitäre Druckbegrenzung 
des Reaktordruckbehälters. 

Bei Ereignissen mit einem Leck 
innerhalb des Sicherheitsbehälters 
und Einspeisung mit HD-
Systemen in den Reaktor wird ü-
berprüft, ob die Hochdruckpum-
pen über eine längere Zeit mit 
verunreinigtem Wasser beauf-
schlagt werden können. 

3.3 (2)  Für Lecks mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters sind Notfallmaßnah-
men zur Begrenzung der Freisetzung 
von Aktivität in die Umgebung vorzu-
sehen. 

   3.3 (2) Für Lecks mit Umgehung des Sicher-
heitsbehälters sind Notfallmaßnah-
men zur Begrenzung der Freisetzung 
von Aktivität in die Umgebung vorzu-
sehen. 

3.3 (3)  Die Notfallmaßnahmen sind so zu 
gestalten, dass keine Rekritikalität im 
Reaktorkern oder im Brennelement-
becken auftritt. 

   3.3 (3) Die Notfallmaßnahmen sind so zu 
gestalten, dass keine Rekritikalität im 
Reaktorkern oder im Brennelement-
becken auftritt. 

 3.4 Notfallmaßnahmen 

und Notfallstrategien 

der Sicherheitsebene 

4c 

     

 3.4.1 Notfallmaßnahmen      
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VdTÜV, 
29.07.05

Kommentar: 
Dieses Ziel ist zwar wünschenswert, 
wird sich aber nicht verwirklichen 
lassen (Handmaßnahmen, Eingriffe 
in den Reaktorschutz). ). Das Wort 
„ausschließen“ sollte daher in diesem 
Zusammenhang nicht verwendet 
werden.  
Der letzte Absatz in 3.4.1 (1) gehört 
in die SE 4b, da in 4c schwere Kern-
schäden unterstellt werden. 

3.4.1 (1) Unfallabläufe mit Kernschmelzen 
unter hohem Systemdruck die zum 
Versagens der Kühlmittelumschlie-
ßung oder des Reaktordruckbehäl-
ters als Folge hoher Druck- und 
Temperaturbelastungen führen, sind 
durch hohe Zuverlässigkeit der Not-
fallmaßnahmen zur Druckentlastung 
auszuschließen. 

Durch die Notfallmaßnahme soll der 
Druck im Reaktordruckbehälter so-
weit abgesenkt werden, dass die 
auftretenden Belastungen bei einem 
Versagen des Reaktordruckbehälters 
nicht zu einer Gefährdung der Integri-
tät des Sicherheitsbehälters führen. 

Die Druckentlastung ist rechtzeitig 
durchzuführen, um Möglichkeiten 
einer Wiederherstellung der Kernküh-
lung vor einer schweren Kernschädi-
gung und vor einem Versagen des 
Reaktordruckbehälters zu erhalten. 

339 

Team 7 Die primärseitige Druckentlastung im 
präventiven Bereich dient der Ver-
meidung schwerer Kernschäden 
durch Wiederherstellung der Kern-
kühlung und ist somit der Sicher-
heitsebene 4b zugeordnet. 

Durch die primärseitige Druckentlas-
tung auf der Sicherheitsebene 4c ist 
ein RDB-Versagen bei hohem Druck 
„praktisch auszuschließen“ (vgl. Stel-
lungnahme der RSK zum EPR). Die-
ser Maßnahme kommt eine hohe 
Bedeutung für den Erhalt des Sicher-
heitsbehälters zu.  

Dem Kommentar folgend und zur 
vorhabensweiten Vereinheitlichung 
der Begriffsverwendung wird bezo-
gen auf die hier angesprochene Not-
fallmaßnahme nachfolgend der Aus-
druck „verhindern“ statt „ausschlie-
ßen“ verwendet. 

3.4.1 (1) Unfallabläufe mit Kernschmelzen 
unter hohem Systemdruck die zum 
Versagens der Kühlmittelumschlie-
ßung oder des Reaktordruckbehäl-
ters als Folge hoher Druck- und 
Temperaturbelastungen führen, sind 
durch hohe Zuverlässigkeit der Not-
fallmaßnahmen zur primärseitigen 
Druckentlastung auszuschließenzu 
verhindern. 

Durch die Notfallmaßnahme soll der 
Druck im Reaktordruckbehälter so-
weit abgesenkt werden, dass die 
auftretenden Belastungen bei einem 
Versagen des Reaktordruckbehälters 
nicht zu einer Gefährdung der Integri-
tät des Sicherheitsbehälters führen. 

Die Druckentlastung ist rechtzeitig 
durchzuführen, um Möglichkeiten 
einer Wiederherstellung der Kernküh-
lung vor einer schweren Kernschädi-
gung und vor einem Versagen des 
Reaktordruckbehälters zu erhalten. 



E N T W U R F Modul 7: Synoptische Darstellung (Rev. A)  

40 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

Textergänzung „primärseitig“ auf-
grund eines Hinweises aus der 
„Steuerungsgruppe Regelwerk“. 

3.4.1 (2) Zur Vermeidung eines Überdruck-
versagens des Sicherheitsbehälters 
als Folge eines anhaltenden Energie- 
und Gaseintrages und zur Begren-
zung der Aktivitätsfreisetzung ist eine 
Notfallmaßnahme zur gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters vorzusehen. 

   3.4.1 (2) Zur Vermeidung eines Überdruck-
versagens des Sicherheitsbehälters 
als Folge eines anhaltenden Energie- 
und Gaseintrages und zur Begren-
zung der Aktivitätsfreisetzung ist eine 
Notfallmaßnahme zur gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters vorzusehen. 

3.4.1 (3) Eine gefilterte Druckentlastung des 
Sicherheitsbehälters hat so zu erfol-
gen, dass die radiologischen Auswir-
kungen außerhalb der Anlage so 
gering wie möglich sind. Für diese 
Notfallmaßnahmen bestehen folgen-
de Anorderungen: 

a) Die Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters soll so erfolgen, 
dass eine Überschreitung des 
Auslegungsdrucks des Sicher-
heitsbehälters vermieden wird 
(siehe Modul 4).  

b) Zur Minimierung der radiologi-
schen Auswirkungen sind folgen-
de Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen: 

- Zeitliche Entwicklung der Ak-
tivität in der Atmosphäre des 
Sicherheitsbehälters 

339 VdTÜV, 
29.07.05

 

 

 

 

 

 

 

Team 7 

Kommentar: zu c) 
Der Ursprung dieser Forderung ist 
unklar und aus aufgeführten Quellen 
nicht zu entnehmen. 
(Siehe auch 3.4.1 (1) "Die Druckent-
lastung ist rechtzeitig durchzuführen 
....") 
Ist hiermit gemeint: "Eine Druckent-
lastung... soll nach Möglichkeit frü-
hestens 4 Stunden nach Ereignisbe-
ginn erfolgen"? 

------------------------------------------- 

Das Zeitkriterium „4 Stunden“ resul-
tiert aus der 263. Sitzung der RSK 
(thermohydraulische Randbedingun-
gen für die Einleitung der Druckent-
lastung) und wurde für SWR-Anlagen 
aufgestellt. Das Kriterium kann auch 
für DWR-Anlagen angewendet wer-
den. 

3.4.1 (3) Eine gefilterte Druckentlastung des 
Sicherheitsbehälters hat so zu erfol-
gen, dass die radiologischen Auswir-
kungen außerhalb der Anlage so 
gering wie möglich sind.  Für diese 
Notfallmaßnahmen bestehen folgen-
de Anorderungen: 

Die Druckentlastung des Sicherheits-
behälters soll so erfolgen, dass eine 
Überschreitung des Auslegungs-
drucks des Sicherheitsbehälters ver-
mieden wird (siehe  

Hinweis: Weiteres ist in „Sicherheits-
anforderungen für Kernkraftwerke: 
Anforderungen an die Ausführung der 
Druckführenden Umschließung, der 
drucktragenden Wandung der Äußeren 
Systeme sowie des Sicherheitseinschlus-
ses“Anforderungen an die Integrität 
von druckführenden Komponenten 
und des Sicherheitseinschlusses“ 
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Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel). 

 

- Zeitliche Entwicklung von 
Druck und Temperatur der 
Atmosphäre im Sicherheits-
behälter 

- prognostizierte Dauer der 
Druckentlastung 

- Windrichtung, Windge-
schwindigkeit, Niederschlag 
und Diffusionskategorie, 

- prognostizierte Entwicklung 
der Ausbreitungsverhältnis-
se 

- Umfang, Besiedlungs- und 
Nutzungsstruktur potenziell 
betroffener Gebiete 

c) Eine Druckentlastung des Si-
cherheitsbehälters früher als 4 
Stunden nach Ereignisbeginn ist 
nicht zulässig. Die Kriterien für 
die rechtzeitige Vorbereitung der 
Notfallmaßnahme sind entspre-
chend anlagenspezifischer Ka-
renzzeiten festzulegen. 

d) Es sind Möglichkeiten zur Pro-
bennahme aus dem System der 
gefilterten Sicherheitsbehälter-
druckentlastung vorzusehen. 
Darüber hinaus ist die abgege-
bene Menge und Aktivität festzu-
stellen.  

e) Der Entlastungsmassenstrom ist 
über geeignete stationäre Filter-

 Team 7 Kompatibilität zu Modul 4 

(Modul 4)).  

b)a) Zur Minimierung der radiologi-
schen Auswirkungen sind folgen-
de Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen: 

- Zeitliche Entwicklung der Ak-
tivität in der Atmosphäre des 
Sicherheitsbehälters 

- Zeitliche Entwicklung von 
Druck und Temperatur der 
Atmosphäre im Sicherheits-
behälter 

- prognostizierte Dauer der 
Druckentlastung 

- Windrichtung, Windge-
schwindigkeit, Niederschlag 
und Diffusionskategorie, 

- prognostizierte Entwicklung 
der Ausbreitungsverhältnisse 

- Umfang, Besiedlungs- und 
Nutzungsstruktur potenziell 
betroffener Gebiete 

c)b) Eine Druckentlastung des Si-
cherheitsbehälters früher als 4 
Stunden nach Ereignisbeginn ist 
nicht zulässig. Die Kriterien für 
die rechtzeitige Vorbereitung der 
Notfallmaßnahme sind entspre-
chend anlagenspezifischer Ka-
renzzeiten festzulegen. 

d)c) Es sind Möglichkeiten zur Pro-
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systeme mit spezifizierten Ab-
scheidegraden zur Begrenzung 
der Aerosol- bzw. Aktivitätsabga-
be zu leiten.  

f) Das auf dem Entlastungsweg 
anfallende Kondensat ist in ge-
eigneten Behältern aufzufangen.  

g) Das System zur gefilterten Druck-
entlastungen des Sicherheitsbe-
hälters ist so auszulegen, dass 
Verbrennungsvorgänge von Ga-
sen (H2, CO) innerhalb des Sys-
tems bis zum Kaminaustritt un-
terbunden werden.  

h) Die Armaturen im Sicherheitsbe-
hälterdruckentlastungssystem 
sind für Wiederschließen auch 
bei Anstehen des Prüfdrucks des 
Sicherheitsbehälters und auch für 
stufenweises Öffnen und Schlie-
ßen auszulegen. Ferner ist das 
System so auszulegen, das eine 
wiederholte Nutzung möglich ist.  

i) Bei SWR-Anlagen ist die Entlas-
tungsleitung in den Gasraum der 
Kondensationskammer einzubin-
den.  

bennahme aus dem System der 
gefilterten Sicherheitsbehälter-
druckentlastung vorzusehen. 
Darüber hinaus ist die abgege-
bene Menge und Aktivität festzu-
stellen.  

e)d) Der Entlastungsmassenstrom ist 
über geeignete stationäre Filter-
systeme mit spezifizierten Ab-
scheidegraden zur Begrenzung 
der Aerosol- bzw. Aktivitätsabga-
be zu leiten.  

f)e) Das auf dem Entlastungsweg 
anfallende Kondensat ist in ge-
eigneten Behältern aufzufangen.  

g)f) Das System zur gefilterten Druck-
entlastungen des Sicherheitsbe-
hälters ist so auszulegen, dass 
Verbrennungsvorgänge von Ga-
sen (H2, CO) innerhalb des Sys-
tems bis zum Kaminaustritt un-
terbunden werden.  

h)g) Die Armaturen im Sicherheitsbe-
hälterdruckentlastungssystem 
sind für Wiederschließen auch 
bei Anstehen des Prüfdrucks des 
Sicherheitsbehälters und auch für 
stufenweises Öffnen und Schlie-
ßen auszulegen. Ferner ist das 
System so auszulegen, dass eine 
wiederholte Nutzung möglich ist.  

i)h) Bei SWR-Anlagen ist die Entlas-
tungsleitung in den Gasraum der 
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Kondensationskammer einzubin-
den.  

Hinweis Eine Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters kann auch schon bei 
Ereignisabläufen vor Beginn der 
Kernzerstörung erforderlich werden.  

  Hinweis wird auf Anregung aus der 
Steuerungsgruppe gelöscht. 

Hinweis Eine Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters kann auch schon bei 
Ereignisabläufen vor Beginn der 
Kernzerstörung erforderlich werden.  

3.4.1 (4) Zur Vermeidung von Verbrennungs-
vorgängen von Gasen (H2, CO), die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters zur Folge haben können, sind 
Notfallmaßnahmen vorzusehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf 
dem Einsatz aktiver technischer Ein-
richtungen und Systeme, wie z.B. 
Systeme zur N2-Inertisierung des 
Sicherheitsbehälters bei SWR-
Anlagen, muss diese Notfallmaß-
nahme bei Erreichen des vorgesehe-
nen Betriebszustandes (Leistungsbe-
trieb) wirksam sein. 

Durch diese Notfallmaßnahme ist 
auch sicherzustellen, dass zum Zeit-
punkt der Einleitung einer gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters im Bereich der Einbindung der 
Druckentlastungsleitung in den Si-
cherheitsbehälter, d.h. in der Entlas-
tungsleitung bis zur ersten inneren 
Absperrarmatur keine zündfähigen 
Gasgemische vorliegen. 

   3.4.1 (4) Zur Vermeidung von Verbrennungs-
vorgängen von Gasen (H2, CO), die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters zur Folge haben können, sind 
Notfallmaßnahmen vorzusehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf 
dem Einsatz aktiver technischer Ein-
richtungen und Systeme, wie z.B. 
Systeme zur N2-Inertisierung des 
Sicherheitsbehälters bei SWR-
Anlagen, muss diese Notfallmaß-
nahme bei Erreichen des vorgesehe-
nen Betriebszustandes (Leistungsbe-
trieb) wirksam sein. 

Durch diese Notfallmaßnahme ist 
auch sicherzustellen, dass zum Zeit-
punkt der Einleitung einer gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters im Bereich der Einbindung der 
Druckentlastungsleitung in den Si-
cherheitsbehälter, d.h. in der Entlas-
tungsleitung bis zur ersten inneren 
Absperrarmatur keine zündfähigen 
Gasgemische vorliegen. 

3.4.1 (5) Die Notfallmaßnahme des gesicher-
ten Gebäudeabschlusses muss auch 

  Präzisierung der Aussage (keine 
Inhaltliche Änderung) nach Anregung 

3.4.1 (5) Die Notfallmaßnahme des gesicher-
ten Gebäudeabschlusses muss auch 
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bei den zu erwartenden Umgebungs-
bedingungen gegeben sein. 

 

aus der Steuerungsgruppe. bei den zu erwartenden Umgebungs-
bedingungen der Sicherheitsebene 
4c gegeben sein. 

 3.4.2 Generelle Anforderun-

gen an Notfallstrate-

gien 

     

3.4.2 (1) Notfallstrategien sollen so aufgebaut 
werden, dass sie unter den jeweils 
gegebenen Unfallbedingungen Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie mit den 
verbliebenen Systemen eine Scha-
densbegrenzung mit dem übergeord-
neten Ziel der Begrenzung der Aktivi-
tätsfreisetzung in die Umgebung er-
reicht werden kann.  

Notfallstrategien sollen weitgehend 
vorgedachte Möglichkeiten des effek-
tiven Einsatzes der verbliebenen 
Systemen aufzeigen, können aber 
auch Elemente enthalten, die situati-
onsbedingt zu entscheiden sind. Ab-
weichungen von den vorgedachten 
Möglichkeiten sind zulässig, wenn die 
Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstrate-
gien erfolgreich umgesetzt werden 
können, sind soweit erforderlich Ent-
scheidungshilfen zu entwickeln. 

Positive und negative Konsequenzen 
der Maßnahmen der jeweiligen Not-

   3.4.2 (1) Notfallstrategien sollen so aufgebaut 
werden, dass sie unter den jeweils 
gegebenen Unfallbedingungen Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie mit den 
verbliebenen Systemen eine Scha-
densbegrenzung mit dem übergeord-
neten Ziel der Begrenzung der Aktivi-
tätsfreisetzung in die Umgebung er-
reicht werden kann.  

Notfallstrategien sollen weitgehend 
vorgedachte Möglichkeiten des effek-
tiven Einsatzes der verbliebenen 
Systemen aufzeigen, können aber 
auch Elemente enthalten, die situati-
onsbedingt zu entscheiden sind. Ab-
weichungen von den vorgedachten 
Möglichkeiten sind zulässig, wenn die 
Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstrate-
gien erfolgreich umgesetzt werden 
können, sind soweit erforderlich Ent-
scheidungshilfen zu entwickeln. 

Positive und negative Konsequenzen 
der Maßnahmen der jeweiligen Not-
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fallstrategie sollen beschrieben wer-
den. Maßnahmen sollen nur einge-
setzt werden, wenn die positiven 
Konsequenzen überwiegen.  

Die Eignung der eingesetzten Syste-
me und Maßnahmen unter den anzu-
nehmenden Bedingungen ist bei der 
Konzepterstellung der Notfallstrate-
gien zu analysieren.  

fallstrategie sollen beschrieben wer-
den. Maßnahmen sollen nur einge-
setzt werden, wenn die positiven 
Konsequenzen langfristig überwie-
gen.  

Die Eignung der eingesetzten Syste-
me und Maßnahmen unter den anzu-
nehmenden Bedingungen ist bei der 
Konzepterstellung der Notfallstrate-
gien zu analysieren.  

3.4.2 (2) In den Notfallstrategien sollen zur 
Einleitung von Maßnahmen Kriterien 
verwendet werden, die mit der vor-
handenen Instrumentierung feststell-
bar sind. 

   3.4.2 (2) In den Notfallstrategien sollen Krite-
rien zur Einleitung von Maßnahmen 
Kriterien verwendet werden, die mit 
der vorhandenen Instrumentierung 
feststellbar sind. 

3.4.2 (3) Der Einstiegspunkt in die Anwendung 
der Notfallstrategien ist festzulegen, 
um ein kontinuierliches Vorgehen bei 
der Bewältigung von Unfallfolgen zu 
gewährleisten. 

   3.4.2 (3) Der Einstiegspunkt in die Anwendung 
der Notfallstrategien ist festzulegen, 
um ein kontinuierliches Vorgehen bei 
der Bewältigung von Unfallfolgen zu 
gewährleisten. 

3.4.2 (4) Die Dokumentation des Konzepts der 
Notfallstrategien ist nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten im Hinblick 
auf eine Anwendung durch den anla-
geninternen Krisenstab unter den 
besonderen Bedingungen der Unfall-
situation zu gestalten. 

   3.4.2 (4) Die Dokumentation des Konzepts der 
Notfallstrategien ist nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten im Hinblick 
auf eine Anwendung durch den anla-
geninternen Krisenstab unter den 
besonderen Bedingungen der Unfall-
situation zu gestalten. 

 3.4.3 Anforderungen an ein-

zelne Notfallstrategien 
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3.4.3 (1) Nachfolgend sind ergänzende Anfor-
derungen an Notfallstrategien für 
bekannte Phänomene und Vorgänge 
bei Unfallabläufen zusammengestellt. 
Es ist zu untersuchen, inwiefern Not-
fallstrategien für die relevanten Phä-
nomene und Vorgänge in einer Anla-
ge möglich sind und diese sind in die 
Konzeption aufzunehmen. 

   3.4.3 (1) Nachfolgend sind ergänzende Anfor-
derungen an Notfallstrategien für 
bekannte Phänomene und Vorgänge 
bei Unfallabläufen zusammengestellt. 
Es ist zu untersuchen, inwiefern Not-
fallstrategien für die relevanten Phä-
nomene und Vorgänge in einer Anla-
ge möglich sind und diese sind in die 
Konzeption aufzunehmen. 

3.4.3 (2) Durch Notfallmaßnahmen sind Un-
fallabläufe mit Versagen der Kühlmit-
telumschließung oder des Reaktor-
druckbehälters unter hohem Druck 
durch hohe Zuverlässigkeit der 
Druckentlastungseinrichtung  auszu-
schließen. Ergänzend sollen mögli-
che Notfallstrategien zur Druckentlas-
tung des Reaktordruckbehälters un-
tersucht werden, um die auftretenden 
Belastungen bei einem Versagen des 
Reaktordruckbehälters zu begrenzen. 

339 VdTÜV, 
29.07.05

Siehe 3.4.1(1) 3.4.3 (2) Durch Notfallmaßnahmen sind Un-
fallabläufe mit Versagen der Kühlmit-
telumschließung oder des Reaktor-
druckbehälters unter hohem Druck 
durch hohe Zuverlässigkeit der 
Druckentlastungseinrichtung  aus-
zuschließenzu verhindern. Ergän-
zend sollen mögliche Notfallstrate-
gien zur Druckentlastung des Reak-
tordruckbehälters untersucht werden, 
um die auftretenden Belastungen bei 
einem Versagen des Reaktordruck-
behälters zu begrenzen. 

3.4.3 (3) Notfallstrategien zur Beendigung des 
Kernschmelzens vor Versagen des 
Reaktordruckbehälters durch Fluten 
des Reaktordruckbehälters sollen 
untersucht werden.  

Dabei sind u.a. die mögliche Wasser-
stoffentstehung und der Energieein-
trag in den Sicherheitsbehälter in 
Betracht zu ziehen. Ferner ist zu 
beachten, ob dadurch hochenergeti-
sche Dampfexplosionen innerhalb 

  Sprachliche Verbesserung 3.4.3 (3) Notfallstrategien zur Beendigung des 
Kernschmelzens vor Versagen des 
Reaktordruckbehälters durch Fluten 
des Reaktordruckbehälters sollen 
untersucht werden.  

Dabei sind u.a. die mögliche Wasser-
stoffentstehung und der Energieein-
trag in den Sicherheitsbehälter in 
Betracht zu ziehen. Ferner ist zu 
beachten, ob dadurch hochenergeti-
sche Dampfexplosionen innerhalb 
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des Reaktordruckbehälters, die die 
Integrität des Reaktordruckbehälters 
und in der Folge die des Sicherheits-
behälters gefährden können, hervor-
gerufen werden können. 

des Reaktordruckbehälters hervorge-
rufen werden können, die die Integri-
tät des Reaktordruckbehälters und in 
der Folge die des Sicherheitsbehäl-
ters gefährden können, hervorgeru-
fen werden können. 

3.4.3 (4) Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Reaktordruckbehälter durch 
eine externe Kühlung (Fluten der 
Reaktorgrube (DWR) oder der Steu-
erstabantriebsraum (SWR)) sollen 
untersucht werden.  

Es ist zu untersuchen, ob dadurch 
das Versagen des Reaktordruckbe-
hälters verhindert werden kann. Da-
bei ist sicherzustellen, dass die Wär-
me aus dem Sicherheitsbehälter ab-
geführt wird und das verdampfende 
Wasser ersetzt wird.  

Ist die Notfallstrategie nicht wirksam, 
so kommt es zum RDB-Versagen 
und zur Freisetzung von Kern-
schmelze in eine Wasservorlage. Die 
Verdampfung kann zu einem Druck-
aufbau im Sicherheitsbehälter führen, 
der die Integrität des Sicherheitsbe-
hälters gefährden kann. Mögliche 
Auswirkungen sind zu berücksichti-
gen. 

  Sprachliche Vereinfachung der Aus-
sage; keine inhaltliche Änderung. 

3.4.3 (4) Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Reaktordruckbehälter durch 
eine externe Kühlung (Fluten der 
Reaktorgrube (DWR) oder der Steu-
erstabantriebsraum (SWR)) sollen 
untersucht werden.  

Dabei ist zu untersuchen, ob dadurch 
das Versagen des Reaktordruckbe-
hälters verhindert, die Wärme aus 
dem Sicherheitsbehälter abgeführt 
und das verdampfende Wasser er-
setzt werden kann. Ferner sollen 
mögliche negative Konsequenzen 
wie der Druckaufbau im Sicherheits-
behälter durch Verdampfen der Was-
servorlage berücksichtigt werden, 
falls die Notfallstrategie nicht wirksam 
ist. 

Es ist zu untersuchen, ob dadurch 
das Versagen des Reaktordruckbe-
hälters verhindert werden kann. Da-
bei ist sicherzustellen, dass die Wär-
me aus dem Sicherheitsbehälter ab-
geführt wird und das verdampfende 
Wasser ersetzt wird.  

Ist die Notfallstrategie nicht wirksam, 
so kommt es zum RDB-Versagen 
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und zur Freisetzung von Kern-
schmelze in eine Wasservorlage. Die 
Verdampfung kann zu einem Druck-
aufbau im Sicherheitsbehälter führen, 
der die Integrität des Sicherheitsbe-
hälters gefährden kann. Mögliche 
Auswirkungen sind zu berücksichti-
gen. 

3.4.3 (5) Es soll untersucht werden, ob Notfall-
strategien die Wirksamkeit der Not-
fallmaßnahmen zur Vermeidung von 
Verbrennungsvorgängen von Gasen 
(H2, CO) unterstützen können.  

   3.4.3 (5) Es soll untersucht werden, ob Notfall-
strategien die Wirksamkeit der Not-
fallmaßnahmen zur Vermeidung von 
Verbrennungsvorgängen von Gasen 
(H2, CO) unterstützen können.  

3.4.3 (6) Zur Begrenzung der Erosion des 
Betons (i.A. die Fundamentplatte des 
Sicherheitsbehälters unterhalb des 
Reaktordruckbehälters) durch Einwir-
kung von Kernschmelze nach RDB-
Versagen und der Gas- und Aerosol-
freisetzung aus der Wechselwirkung 
mit dem Beton sollen Notfallstrate-
gien, z.B. Fluten der Reaktorgrube, 
untersucht werden.  

Darüber hinaus soll geprüft werden, 
ob anderweitige Gefährdungen der 
Integrität des Sicherheitsbehälters, 
z.B. durch einen direkten Schmelze-
angriff auf Durchdringungen des Si-
cherheitsbehälters, weitere Notfall-
strategien erfordern. 

   3.4.3 (6) Zur Begrenzung der Erosion des 
Betons (i.A. die Fundamentplatte des 
Sicherheitsbehälters unterhalb des 
Reaktordruckbehälters) durch Einwir-
kung von Kernschmelze nach RDB-
Versagen und der Gas- und Aerosol-
freisetzung aus der Wechselwirkung 
mit dem Beton sollen Notfallstrate-
gien, z.B. Fluten der Reaktorgrube, 
untersucht werden.  

Darüber hinaus soll geprüft werden, 
ob anderweitige Gefährdungen der 
Integrität des Sicherheitsbehälters, 
z.B. durch einen direkten Schmelze-
angriff auf Durchdringungen des Si-
cherheitsbehälters, weitere Notfall-
strategien erfordern. 

3.4.3 (7) Notfallstrategien zur Begrenzung der 
Freisetzung von Aerosolen in die 

   3.4.3 (7) Notfallstrategien zur Begrenzung der 
Freisetzung von Aerosolen in die 
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Sicherheitsbehälteratmosphäre und 
zur Reduzierung der luftgetragenen 
Aerosolkonzentration im Sicherheits-
behälter vor einer gefilterten Druck-
entlastung sollen untersucht werden. 

Dazu können verschiedene Notfall-
strategien, z.B. Einsprühen oder Ein-
speisen von Wasser in die Sicher-
heitsbehälteratmosphäre untersucht 
werden.  

Dabei sind Gefährdungen der Wirk-
samkeit der Notfallmaßnahmen zur 
Wasserstoffbegrenzung und der In-
tegrität des Sicherheitsbehälters z.B. 
durch H2-Verbrennungsvorgänge bei 
Auflösung einer Dampfinertisierung 
der Sicherheitsbehälteratmosphäre 
oder Unterdruckbildung durch Dampf-
kondensation zu berücksichtigen. 

Sicherheitsbehälteratmosphäre und 
zur Reduzierung der luftgetragenen 
Aerosolkonzentration im Sicherheits-
behälter vor einer gefilterten Druck-
entlastung sollen untersucht werden. 

Dazu können verschiedene Notfall-
strategien, z.B. Einsprühen oder Ein-
speisen von Wasser in die Sicher-
heitsbehälteratmosphäre untersucht 
werden.  

Dabei sind Gefährdungen der Wirk-
samkeit der Notfallmaßnahmen zur 
Wasserstoffbegrenzung und der In-
tegrität des Sicherheitsbehälters z.B. 
durch H2-Verbrennungsvorgänge bei 
Auflösung einer Dampfinertisierung 
der Sicherheitsbehälteratmosphäre 
oder Unterdruckbildung durch Dampf-
kondensation zu berücksichtigen. 

3.4.3 (8) Zur Begrenzung eines lang anhalten-
den Energie- und Gaseintrages in 
den Sicherheitsbehälters sind Notfall-
strategien zur Wärmeabfuhr aus dem 
Sicherheitsbehälter zu untersuchen. 

   3.4.3 (8) Zur Begrenzung eines lang anhalten-
den Energie- und Gaseintrages in 
den Sicherheitsbehälters sind Notfall-
strategien zur Wärmeabfuhr aus dem 
Sicherheitsbehälter zu untersuchen. 

3.4.3 (9) Bei Verlust des gesicherten Gebäu-
deabschlusses oder bei Versagen 
von Durchdringungen des Sicher-
heitsbehälters besteht die Gefahr 
einer erhöhten Aktivitätsfreisetzung in 
die Umgebung. Mögliche Notfallstra-
tegien zur Eingrenzung der Freiset-
zung sollen untersucht werden. 

  Sprachliche Vereinfachung der Aus-
sage; keine inhaltliche Änderung. 

3.4.3 (9) Mögliche Notfallstrategien zur Ein-
grenzung der Aktivitätsfreisetzung 
sollen beiBei Verlust des gesicherten 
Gebäudeabschlusses oder bei Ver-
sagen von Durchdringungen des 
Sicherheitsbehälters besteht die Ge-
fahr einer erhöhten Aktivitätsfreiset-
zung in die Umgebung. Mögliche 
Notfallstrategien zur Eingrenzung der 
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Freisetzung sollen untersucht wer-
den. 

3.4.3 (10 Notfallstrategien zur Überführung der 
Anlage in einen langfristig kontrollier-
baren Zustand sind zu untersuchen. 

   3.4.3 
(10) 

Notfallstrategien zur Überführung der 
Anlage in einen langfristig kontrollier-
baren Zustand sind zu untersuchen. 

 3.5 Übergreifende Maß-

nahmen 

     

3.5 (1)  Anforderungen an Warten und die 
Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind soweit wie 
möglich in der Warte einzuleiten 
und durchzuführen.  

b) Die erforderlichen Informationen 
über den Anlagenzustand und die 
radiologische Situation in der An-
lage und in der Umgebung müs-
sen vorliegen.  

c) Es sind die notwendigen Vorkeh-
rungen zu treffen, um einen län-
geren Aufenthalt des Einsatzper-
sonals im Notfall an den für die 
Vorbereitung, Durchführung und 
Überwachung der Maßnahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes vorgesehenen Stellen 
zu gewährleisten. Hierzu gehört 
der Einsatz eines geeigneten Fil-
ters für die Luftzuführung und die 
Möglichkeit der Überdruckhaltung 

   3.5 (1) Anforderungen an Warten und die 
Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind soweit wie 
möglich in der Warte einzuleiten 
und durchzuführen.  

b) Die erforderlichen Informationen 
über den Anlagenzustand und die 
radiologische Situation in der An-
lage und in der Umgebung müs-
sen vorliegen.  

c) Es sind die notwendigen Vorkeh-
rungen zu treffen, um einen län-
geren Aufenthalt des Einsatzper-
sonals im Notfall an den für die 
Vorbereitung, Durchführung und 
Überwachung der Maßnahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes vorgesehenen Stellen 
zu gewährleisten. Hierzu gehört 
der Einsatz eines geeigneten Fil-
ters für die Luftzuführung und die 
Möglichkeit der Überdruckhaltung 
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in den Räumen zur Vermeidung 
von Einwärtsleckagen. 

in den Räumen zur Vermeidung 
von Einwärtsleckagen. 

3.5 (2)  Anforderungen an den Krisenstabs-
raum: 

a) Zu Gewährleistung einer effekti-
ven Arbeit des Krisenstabs sind 
jederzeit geeignet ausgestattete 
Räume vorzuhalten. 

b) Es ist sicherzustellen, dass die 
für den Krisenstab vorgesehenen 
Räume zugänglich und nutzbar 
sind. 

c) Die erforderlichen Informationen 
für die Diagnose des Anlagenzu-
stands und für die Einleitung der 
erforderlichen Maßnahmen müs-
sen verfügbar sein.  

   3.5 (2) Anforderungen an den Krisenstabs-
raum: 

a) Zu Gewährleistung einer effekti-
ven Arbeit des Krisenstabs sind 
jederzeit geeignet ausgestattete 
Räume vorzuhalten. 

b) Es ist sicherzustellen, dass die 
für den Krisenstab vorgesehenen 
Räume zugänglich und nutzbar 
sind. 

c) Die erforderlichen Informationen 
für die Diagnose des Anlagenzu-
stands und für die Einleitung der 
erforderlichen Maßnahmen müs-
sen verfügbar sein.  

3.5 (3)  Anforderungen an die elektrische 
Energieversorgung: 

Die notwendige Energieversorgung 
für die Durchführung der anlagenin-
ternen Notfallmaßnahmen ist auch 
bei einem Totalausfall der Eigenbe-
darfsanlage, bzw. bei einem Ausfall 
des Haupt- und Reservenetzes im 
Nahbereich des Kernkraftwerks si-
cherzustellen.  

Weiteres ist im Modul 5 im Kapitel 
„Elektrische Energieversorgung“ ge-
regelt. 

 Team 7 Nach Hinweis der „Steuerungsgruppe 
Regelwerk“ soll hier der „station 
blackout“ explizit behandelt werden.  

Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel) 

3.5 (3) Anforderungen an die elektrische 
Energieversorgung: 

Die notwendige Energieversorgung 
für die Durchführung der anlagenin-
ternen Notfallmaßnahmen ist auch 
bei einem Totalausfall der Eigenbe-
darfsanlage, bzw. bei einem Ausfall 
des Haupt- und Reservenetzes im 
Nahbereich des Kernkraftwerks si-
cherzustellen.  

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur 
Druckentlastung (sekundärseitige 
und primärseitige Druckentlastung, 
gefilterte Druckentlastung des Si-
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cherheitsbehälters) so zu gestalten, 
dass sie auch bei Ausfall der gesam-
ten nicht batteriegepufferten Energie-
versorgung (station blackout) durch-
geführt werden können. 

Hinweis: 

Weiteres ist im in den „Sicherheitsan-
forderungen für Kernkraftwerke: An-
forderungen an Elektrische Energie-
versorgung, Störfallinstrumentierung, 
Elektrische Antriebe, Warte“ (Modul 
5, Teil 2) im Kapitel „Elektrische E-
nergieversorgung“ geregelt. 

3.5 (4)  Anforderungen an die Instrumentie-
rung: 

Eine ausreichende Instrumentierung 
ist sicherzustellen für das Erkennen 
von Notfallsituationen sowie für die 
Vorbereitung, Einleitung und Wirk-
samkeitskontrolle der Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes. 
Die Störfallinstrumentierung ist hin-
sichtlich der Wahrnehmung dieser 
Funktion zu prüfen und ggf. zu er-
gänzen. 

 Team 7 Textergänzung: siehe Kommentar zu 
3.1(1). 

Der Verweis auf die Störfallinstru-
mentierung kann hier entfallen, weil 
Anforderungen an die Instrumentie-
rung in Modul 5 geregelt werden 
(siehe nachfolgenden Hinweis). 

3.5 (4) Anforderungen an die Instrumentie-
rung: 

Eine ausreichende Instrumentierung 
ist sicherzustellen für das rechtzeitige 
und zuverlässige Erkennen von Not-
fallsituationen sowie für die Vorberei-
tung, Einleitung und Wirksamkeits-
kontrolle der Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes. Die 
Störfallinstrumentierung ist hinsicht-
lich der Wahrnehmung dieser Funkti-
on zu prüfen und ggf. zu ergänzen. 

Hinweis Weitere Anforderungen an die In-
strumentierung enthält Modul 5 

 Team 7 Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel) 

Hinweis Weitere Anforderungen an die In-
strumentierung enthält enthalten die 
„Sicherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an Elektri-
sche Energieversorgung, Störfallin-
strumentierung, Elektrische Antriebe, 
Warte“ (Modul 5, Teil 2)Modul 5. 
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3.5 (5)  Anforderungen an das Probenahme-
system: 

Es muss ein System zur Probennah-
me aus der Sicherheitsbehälteratmo-
sphäre und zur Kühlmittelproben-
nahme verfügbar sein, um bei Ereig-
nisabläufen der Sicherheitsebene 4 
zusätzliche Informationen über in den 
Sicherheitsbehälter freigesetzte Ra-
dionuklide zu erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probenah-
mesystems ist darauf zu achten, aus 
welchen Raumbereichen bzw. Sümp-
fen die Proben gezogen werden, um 
zu aussagefähigen Messergebnissen 
zu gelangen.  

  Textergänzung entsprechend Hin-
weis der „Steuerungsgruppe Regel-
werk“. 

3.5 (5) Anforderungen an das Probenahme-
system: 

Es muss ein System zur Probennah-
me aus der Sicherheitsbehälteratmo-
sphäre und zur Kühlmittelproben-
nahme verfügbar sein, um bei Ereig-
nisabläufen der Sicherheitsebene 4 
zusätzliche Informationen über in den 
Sicherheitsbehälter freigesetzte Ra-
dionuklide bzw. im weiteren Ablauf zu 
erwartende Ausbreitungsprozesse 
von Radionukliden zu erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probenah-
mesystems ist darauf zu achten, aus 
welchen Raumbereichen bzw. Sümp-
fen die Proben gezogen werden, um 
zu aussagefähigen Messergebnissen 
zu gelangen.  

3.5 (6)  Anforderungen an Kommunikations-
mittel und Alarmeinrichtungen: 

a) Es müssen geeignete Alarmein-
richtungen und Kommunikati-
onsmittel vorhanden sein, durch 
die allen in der Anlage anwesen-
den Personen von mindestens 
einer zentralen Stelle aus Anwei-
sungen für das Verhalten bei Er-
eignisabläufen der  Sicherheits-
ebenen 4b und 4c gegeben wer-
den können.  

b) Die für die Durchführung der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes erforderliche 

  Sprachliche Verbesserung der Aus-
sage; keine inhaltliche Änderung. 

3.5 (6) Anforderungen an Kommunikations-
mittel und Alarmierungseinrichtun-
gen: 

a) Es müssen geeignete Alarmie-
rungseinrichtungen und Kommu-
nikationsmittel vorhanden sein, 
durch die allen in der Anlage an-
wesenden Personen von mindes-
tens einer zentralen Stelle aus 
Anweisungen für das Verhalten 
bei Ereignisabläufen der  Sicher-
heitsebenen 4b und 4c gegeben 
werden können.  

b) Die für die Durchführung der 
Maßnahmen des anlageninternen 
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Kommunikation innerhalb des 
Kernkraftwerkes und nach au-
ßerhalb muss jederzeit gewähr-
leistet sein. 

Notfallschutzes erforderliche 
Kommunikation innerhalb des 
Kernkraftwerkes und nach au-
ßerhalb muss jederzeit gewähr-
leistet sein. 
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Hinweis Übergeordnete Anforderungen an die 
Methodik der Nachweisführung ent-
hält Modul 6. 

 Team 7 Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel) 

Hinweis Übergeordnete Anforderungen an die 
Methodik der Nachweisführung ent-
hält enthalten die „Sicherheitsanfor-
derungen für Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an Nachweisführungen“ 
(Modul 6). 

 4.1 Sicherheitsebene 4b      

4.1 (1)  Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4b müssen wirksam und mit 
dem vorhandenen Sicherheitskon-
zept verträglich sein. 

   4.1 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4b müssen wirksam und mit 
dem vorhandenen Sicherheitskon-
zept verträglich sein. 

4.1 (2)  Zur Nachweisführung sind realisti-
sche Simulationen (realistische Mo-
delle, realistische Anfangs- und 
Randbedingungen) durchzuführen. 

Es sind geeignete Computerpro-
gramme und Methoden zu verwen-
den, die für die zu betrachtenden 
Ereignisse und Ereignisabläufe vali-
diert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren 
Zeiten für die Durchführung der Not-
fallmaßnahmen sind die Unsicherhei-
ten entsprechend Modul 6 zu bestim-
men. 

 Team 7 Textergänzung: Redaktionelle An-
passung (Modultitel) 

4.1 (2) Zur Nachweisführung sind realisti-
sche Simulationen (realistische Mo-
delle, realistische Anfangs- und 
Randbedingungen) durchzuführen. 

Es sind geeignete Computerpro-
gramme und Methoden zu verwen-
den, die für die zu betrachtenden 
Ereignisse und Ereignisabläufe vali-
diert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren 
Zeiten für die Durchführung der Not-
fallmaßnahmen sind die Unsicherhei-
ten entsprechend den „Sicherheitsan-
forderungen für Kernkraftwerke: An-
forderungen an Nachweisführungen“ 
(Modul 6 )zu bestimmen. 
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VdTÜV
,
29.07.2
005 

 

Kommentar: 
Diesen Absatz komplett streichen. 
Eine Anwendung der Notkühlkriterien 
(PCT<1200°C und ECR<17%) auf 
der SE 4b würde bedeuten, dass 
man die gleichen Anforderungen 
stellt wie für SE 3, LOCA. Eine Heiß-
stabanalyse als Beleg für die Wirk-
samkeit der Notfallmaßnahme ist 
überzogen. 

4.1 (3)  Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebene 4b ist 
nachzuweisen, bis die Anlage in ei-
nen langfristig sicheren Zustand über-
führt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für „Tran-
sienten“ und „kleine und mittlere 
Lecks innerhalb des Sicherheits-
behälters“ (Ereignisabläufe mit 
geschlossenem Reaktordruckbe-
hälter und intaktem Sicherheits-
behälter, siehe auch Nr. 2.2 (1)) 
ist die Kühlung des Reaktorkerns 
gewährleistet, wenn in Analysen 
für den Heißstab gezeigt wird, 
dass folgende Kriterien erfüllt 
sind:  

o PCT < 1200 °C und  

339 

Team 7 Die Notkühlkriterien werden nicht 
vollständig übernommen. Der Scha-
densumfang ist nicht nachzuweisen.  

Die Anwendung dieser Kriterien auf 
den Normalstab kann bereits zu 50 % 
Kernschäden führen. 

4.1 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebene 4b ist 
nachzuweisen, bis die Anlage in ei-
nen langfristig sicheren Zustand über-
führt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für „Tran-
sienten“ und „kleine und mittlere 
Lecks innerhalb des Sicherheits-
behälters“ (Ereignisabläufe mit 
geschlossenem Reaktordruckbe-
hälter und intaktem Sicherheits-
behälter, siehe auch Nr. 2.2 (1)) 
ist nachzuweisen, dass die Küh-
lung des Reaktorkerns gewähr-
leistet ist. Die Kühlung des Reak-
torkerns ist insbesondere dann 
zu gewährleisten, wenn in Analy-
sen für den Heißstab gezeigt 
wird, dass folgende Kriterien er-
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o ECR < 17 %  

Von den genannten Kriterien 
kann abgewichen werden, wenn 
der Nachweis erbracht werden 
kann, dass die Kühlung des Re-
aktorkerns gewährleistet ist.  

b) Bei Notfallmaßnahmen für „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheits-
behälters“ (siehe Nr. 2.2.1 (1) 
und 2.2.2 (1)) ist in Analysen zu 
zeigen, dass während des Ereig-
nisablaufes keine Belastungen 
auftreten, die zu  weiteren ereig-
nisbedingten Hüllrohrschäden 
führen. 

 Team 7 Kompatibilität Modul 6 füllt sind:  

o PCT (Peak Cladding 
Temperature) < 1200 °C 
und  

o ECR (Equivalent Clad-
ding Reacted)< 17 %  

Von den genannten Kriterien 
kann abgewichen werden, wenn 
der Nachweis erbracht werden 
kann, dass die Kühlung des Re-
aktorkerns gewährleistet ist. Der 
Nachweis der Kühlung des Reak-
torkerns kann auch experimentell 
erbracht werden 

b) Bei Notfallmaßnahmen für „Lecks 
mit Umgehung des Sicherheits-
behälters“ (siehe Nr. 2.2.1 (1) 
und 2.2.2 (1)) ist in Analysen zu 
zeigen, dass während des Ereig-
nisablaufes keine Belastungen 
auftreten, die zu  weiteren ereig-
nisbedingten Hüllrohrschäden 
führen. 

Hinweis PCT - Peak Cladding Temperature 

ECR - Equivalent Cladding Reacted 

   Hinweis PCT - Peak Cladding Temperature 

ECR - Equivalent Cladding Reacted 

4.1 (4)  Zur Kühlung der Brennelemente bei 
der Brennelementlagerung im Brenn-
elementlagerbecken muss die Bede-
ckung der Brennelemente im Brenn-
elementbecken mit Kühlmittel sicher-
gestellt sein. 

  Sprachliche Anpassung und Herstel-
lung des inhaltlichen Bezugs bezüg-
lich der Anforderungen an die Nach-
weisführung für Notfallmaßnahmen 

4.1 (4) Bei Notfallmaßnahmen zur Kühlung 
der Brennelemente bei der Brenn-
elementlagerung im Brennelementla-
gerbecken muss aufgezeigt werden, 
dass die Bedeckung der Brennele-
mente im Brennelementbecken mit 
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Kühlmittel sichergestellt ist.Zur Küh-
lung der Brennelemente bei der 
Brennelementlagerung im Brennele-
mentlagerbecken muss die Bede-
ckung der Brennelemente im Brenn-
elementbecken mit Kühlmittel sicher-
gestellt sein. 

4.1 (5)  Die Unterkritikalität der Brennelemen-
te im Reaktorkern sowie der Brenn-
elemente im Brennelementlagerbe-
cken ist einzuhalten (keff < 1). 

 Team 7 Abgleich mit Modul 2 und Modul 11 
und sprachliche Anpassung und Her-
stellung des inhaltlichen Bezugs be-
züglich der Anforderungen an die 
Nachweisführung für Notfallmaß-
nahmen. 

4.1 (5) Bei Notfallmaßnahmen ist dieDie 
erforderliche Unterkritikalität der 
Brennelemente im Reaktorkern sowie 
der Brennelemente im Brennelement-
lagerbecken ist aufrechtzuerhalten 
bzw. wiederherzustellen.   

Vorzusehen ist eEine dauerhafte Auf-
rechterhaltung einer Unterkritikalität 
von keff < 1 abzüglich des Anteils der 
verzögerten Neutronen ist auzuzei-
gen. 

4.1 (6)  Die bei der Durchführung der Not-
fallmaßnahmen auftretenden Belas-
tungen dürfen die Integrität der letz-
ten noch zu erhaltenden Barriere 
bzw. die Wirksamkeit der Rückhalte-
funktion nicht gefährden. 

   4.1 (6) Die bei der Durchführung der Not-
fallmaßnahmen auftretenden Belas-
tungen dürfen die Integrität der letz-
ten noch zu erhaltenden Barriere 
bzw. die Wirksamkeit der Rückhalte-
funktion nicht gefährden. 

 4.2 Sicherheitsebene 4c      

4.2 (1)  Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4c müssen wirksam und mit 
dem vorhandenen Sicherheitskon-
zept verträglich sein. 

   4.2 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4c müssen wirksam und mit 
dem vorhandenen Sicherheitskon-
zept verträglich sein. 

4.2 (2)  Zur Nachweisführung der Notfall-   Team 7: Zur Nachweisführung für 4.2 (2) Zur Nachweisführung der Notfall-
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maßnahmen der Sicherheitsebene 4c 
sind realistische Simulationen (realis-
tische Modelle, realistische Anfangs- 
und Randbedingungen) durchzufüh-
ren. 

Es sind geeignete Computerpro-
gramme und Methoden zu benutzen, 
die für die zu betrachtenden Phäno-
mene und Vorgänge qualifiziert sind. 

Notfallmaßnahmen kommen nicht nur 
Simulationen zum Einsatz. Daher 
sprachliche Verbesserung der Aus-
sage. 

maßnahmen der Sicherheitsebene 4c 
sind realistische Annahmen und 
Randbedingungen zu Grunde zu 
legen. Werden dabei realistische 
Simulationen (realistische Modelle, 
realistische Anfangs- und Randbe-
dingungen) mit geeigneten Compu-
terprogrammen und Methoden 
durchgeführt, so sollen diese für die 
zu betrachtenden Phänomene und 
Vorgänge qualifiziert sein. 

Zur Nachweisführung der Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebene 4c 
sind realistische Simulationen (realis-
tische Modelle, realistische Anfangs- 
und Randbedingungen) durchzufüh-
ren. 

Es sind geeignete Computerpro-
gramme und Methoden zu benutzen, 
die für die zu betrachtenden Phäno-
mene und Vorgänge qualifiziert sind. 

4.2 (3)  Die Notfallmaßnahme zur Druckent-
lastung des Reaktordruckbehälters 
soll mit hoher Zuverlässigkeit den 
Druck im Reaktordruckbehälter so-
weit absenken, dass die auftretenden 
Belastungen bei einem Versagen des 
Reaktordruckbehälters nicht zu einer 
Gefährdung der Integrität des Sicher-
heitsbehälters führen. Nach gegen-
wärtigem Erkenntnisstand ist die 
Integrität des Sicherheitsbehälters 
nicht gefährdet, wenn der Druck im 
Reaktordruckbehälter vor einem 

  Team 7: Die Forderung nach der 
„hohen Zuverlässigkeit“ der Maß-
nahme wurde bereits gestellt. Der 
Nachweis umfasst die Wirksamkeit 
der Maßnahme bezüglich der zu er-
reichenden Druckabsenkung. 

4.2 (3) Die Notfallmaßnahme zur Druckent-
lastung des Reaktordruckbehälters 
soll mit hoher Zuverlässigkeit den 
Druck im Reaktordruckbehälter so-
weit absenken, dass die auftretenden 
Belastungen bei einem Versagen des 
Reaktordruckbehälters nicht zu einer 
Gefährdung der Integrität des Sicher-
heitsbehälters führen. Nach gegen-
wärtigem Erkenntnisstand ist die 
Integrität des Sicherheitsbehälters 
nicht gefährdet, wenn der Druck im 
Reaktordruckbehälter vor einem 
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RDB-Versagen < 14 bar ist. RDB-Versagen < 14 bar ist. 

4.2 (4)  Die Notfallmaßnahme der gefilterten 
Druckentlastung muss die Integrität 
des Sicherheitsbehälters erhalten. 
Dies ist gewährleistet, wenn in Analy-
sen gezeigt wird, dass der Ausle-
gungsdruck des Sicherheitsbehälters 
nicht überschritten wird  

   4.2 (4) Die Notfallmaßnahme der gefilterten 
Druckentlastung muss die Integrität 
des Sicherheitsbehälters erhalten. 
Dies ist gewährleistet, wenn in Analy-
sen gezeigt wird, dass der Ausle-
gungsdruck des Sicherheitsbehälters 
nicht überschritten wird  

Hinweis Anforderungen an den Sicherheits-
einschluss enthält Modul 4 

 Team 7 Textergänzung: redaktionelle Anpas-
sung (Modultitel). 

Hinweis Anforderungen an den Sicherheits-
einschluss enthält enthalten die „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die 
Ausführung derIntegrität von druck-
führenden Umschließung, der druck-
tragenden Wandung des Äußeren 
Systeme sowie des Sicherheit-
seinschlussesKomponenten und des 
Sicherheitseinschlusses“ (Modul 4). 

Hinweis Anforderungen an die Filter im Druck-
entlastungssystem des Sicherheits-
behälters enthält Modul 9 

   Hinweis Anforderungen an die Filter im Druck-
entlastungssystem des Sicherheits-
behälters enthält enthalten die „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an den 
Strahlenschutz“ (Modul 9). 

4.2 (5)  Durch die Notfallmaßnahmen zur 
Vermeidung von Verbrennungsvor-
gängen von Gasen (H2, CO) müssen 
Belastungen vermieden werden, die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters verursachen.  

Dies ist gewährleistet, wenn in Analy-

   4.2 (5) Durch die Notfallmaßnahmen zur 
Vermeidung von Verbrennungsvor-
gängen von Gasen (H2, CO) müssen 
Belastungen vermieden werden, die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters verursachen.  

Dies ist gewährleistet, wenn in Analy-
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sen gezeigt wird, dass Verbren-
nungsvorgänge von Gasen (H2, CO) 
generell unterbunden werden, oder 
diese soweit begrenzt werden, dass 
keine Belastungen auftreten, die die 
Inte-grität des Sicherheitsbehälters 
gefährden. 

sen gezeigt wird, dass Verbren-
nungsvorgänge von Gasen (H2, CO) 
generell unterbunden werden, oder 
diese soweit begrenzt werden, dass 
keine Belastungen auftreten, die die 
Integrität des Sicherheitsbehälters 
gefährden. 

4.2 (6)  Die Eignung der Notfallstrategien zur 
Erreichung der  übergeordneten Ziel-
setzung der Begrenzung der Aktivi-
tätsfreisetzung in die Umgebung ist 
aufzuzeigen. Durch Notfallstrategien 
dürfen Notfallmaßnahmen der Si-
cherheitsebene 4c nicht in ihrer Wirk-
samkeit  beeinträchtigt werden.  

   4.2 (6) Die Eignung der Notfallstrategien zur 
Erreichung der  übergeordneten Ziel-
setzung der Begrenzung der Aktivi-
tätsfreisetzung in die Umgebung ist 
aufzuzeigen. Durch Notfallstrategien 
dürfen Notfallmaßnahmen der Si-
cherheitsebene 4c nicht in ihrer Wirk-
samkeit  beeinträchtigt werden.  

4.2 (7)  Die Eignung der Notfallstrategien im 
Hinblick auf die jeweilige Zielsetzung 
sowie mögliche positive und negative 
Konsequenzen sind plausibel darzu-
legen. 

Dazu können realistische Simulatio-
nen (realistische Modelle, realistische 
Anfangs- und Randbedingungen) mit 
geeigneten Computerprogrammen 
und sonstige geeignete Methoden 
benutzt werden. 

   4.2 (7) Die Eignung der Notfallstrategien im 
Hinblick auf die jeweilige Zielsetzung 
sowie mögliche positive und negative 
Konsequenzen sind plausibel darzu-
legen. 

Dazu können realistische Simulatio-
nen (realistische Modelle, realistische 
Anfangs- und Randbedingungen) mit 
geeigneten Computerprogrammen 
und sonstige geeignete Methoden 
benutzt werden. 

 



E N T W U R F Modul 7: Synoptische Darstellung (Rev. A)  

62 

5 Personelle und organisatorische Voraussetzungen für Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

 5.1 Anforderungen an die 

Notfallorganisation 

     

Hinweis Weitere Anforderungen an personell-
organisatorische Maßnahmen enthält 
Modul 8. 

   Hinweis Weitere Anforderungen sind in „Sicher-
heitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Anforderungen an das Sicherheitsmana-
gement“ (Modul 8) enthaltenWeitere 
Anforderungen an personell-
organisatorische Maßnahmen enthält 
Modul 8. 

5.1 (1)  Für die Bewältigung von Notfallsitua-
tionen ist eine anlageninterne Notfall-
organisation vorzusehen, die in der 
Lage sein muss, Notfallsituationen 
wirkungsvoll zu begegnen. Die für 
den anlageninternen Notfallschutz  
erforderlichen technischen, organisa-
torischen und personellen Ressour-
cen sind vorzuhalten. 

Die Notfallorganisation ist für die 
Umsetzung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes ein-
zusetzen.  

Die Notfallorganisation umfasst den 
anlageninternen Krisenstab und das 
für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderliche Schicht- und sonstige 
Einsatzpersonal aus der Betriebs-
mannschaft.  

In der Notfallorganisation sind insbe-

   5.1 (1) Für die Bewältigung von Notfallsitua-
tionen ist eine anlageninterne Notfall-
organisation vorzusehen, die in der 
Lage sein muss, Notfallsituationen 
wirkungsvoll zu begegnen. Die für 
den anlageninternen Notfallschutz  
erforderlichen technischen, organisa-
torischen und personellen Ressour-
cen sind vorzuhalten. 

Die Notfallorganisation ist für die 
Umsetzung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes ein-
zusetzen.  

Die Notfallorganisation umfasst den 
anlageninternen Krisenstab und das 
für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderliche Schicht- und sonstige 
Einsatzpersonal aus der Betriebs-
mannschaft.  

In der Notfallorganisation sind insbe-
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sondere festzulegen: 

- Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Aufgabenbeschreibungen 
und Entscheidungsbefugnisse für 
die Mitglieder des Krisenstabes,  

- die Abgrenzung der Aufgaben 
und der Zuständigkeits- bzw. Tä-
tigkeitsbereiche des Schichtlei-
ters und des Krisenstabs, 

- Kriterien für die Einberufung des 
anlageninternen Krisenstabes,  

- die Vorgaben für das Einsatzper-
sonal in der Anlage und zur Un-
terstützung der Katastrophen-
schutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der 
Katastrophenschutzbehörden sind in 
die Alarmordnung zu übernehmen. 

sondere festzulegen: 

- Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Aufgabenbeschreibungen 
und Entscheidungsbefugnisse für 
die Mitglieder des Krisenstabes,  

- die Abgrenzung der Aufgaben 
und der Zuständigkeits- bzw. Tä-
tigkeitsbereiche des Schichtlei-
ters und des Krisenstabs, 

- Kriterien für die Einberufung des 
anlageninternen Krisenstabes,  

- die Vorgaben für das Einsatzper-
sonal in der Anlage und zur Un-
terstützung der Katastrophen-
schutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der 
Katastrophenschutzbehörden sind in 
die Alarmordnung zu übernehmen. 

5.1 (2)  Notfallpläne müssen den verantwort-
lichen Stellen zur Verfügung stehen. 
In den Notfallplänen sind die im Not-
fall zu ergreifenden Maßnahmen zu 
beschreiben. Die Notfallpläne müs-
sen regelmäßig erprobt werden.  

   5.1 (2) Notfallpläne müssen den verantwort-
lichen Stellen zur Verfügung stehen. 
In den Notfallplänen sind die im Not-
fall zu ergreifenden Maßnahmen zu 
beschreiben. Die Notfallpläne müs-
sen regelmäßig erprobt werden.  

5.1 (3)  Es müssen Vorbereitungen personel-
ler, organisatorischer und technischer 
Art in ausreichendem Umfang getrof-
fen sein, damit die erforderlichen 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zum Schutz der Um-
gebung unverzüglich und wirksam 

   5.1 (3) Es müssen Vorbereitungen personel-
ler, organisatorischer und technischer 
Art in ausreichendem Umfang getrof-
fen sein, damit die erforderlichen 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zum Schutz der Um-
gebung unverzüglich und wirksam 
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durchgeführt werden können.  

Insbesondere ist sicherzustellen, 
dass  

- Alarmmeldungen und weitere 
Informationen jederzeit und un-
mittelbar an die zuständigen Be-
hörden weiter gegeben werden 
können, 

- Einrichtungen vorhanden sind 
und schriftliche Unterlagen vor-
liegen, die es ermöglichen, Art 
und Menge der emittierten radio-
aktiven Stoffe abzuschätzen so-
wie ihre Ausbreitung unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden 
meteorologischen Bedingungen 
und die daraus resultierenden 
Strahlenbelastungen in der Um-
gebung kurzfristig abzuschätzen, 

- die zur Feststellung der Immissi-
onen radioaktiver Stoffe in der 
Umgebung erforderlichen Mes-
sungen und Probenahmen 
durchgeführt werden, 

- mindestens ein sachkundiger 
Verbindungsmann zur Katastro-
phenschutzleitung abgestellt 
wird, 

- Kooperationen mit externen Insti-
tutionen, insbesondere mit dem 
Kerntechnischen Hilfsdienst, über 
deren Einsatz in Notfallsituatio-
nen, 

durchgeführt werden können.  

Insbesondere ist sicherzustellen, 
dass  

- Alarmmeldungen und weitere 
Informationen jederzeit und un-
mittelbar an die zuständigen Be-
hörden weiter gegeben werden 
können, 

- Einrichtungen vorhanden sind 
und schriftliche Unterlagen vor-
liegen, die es ermöglichen, Art 
und Menge der emittierten radio-
aktiven Stoffe abzuschätzen so-
wie ihre Ausbreitung unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden 
meteorologischen Bedingungen 
und die daraus resultierenden 
Strahlenbelastungen in der Um-
gebung kurzfristig abzuschätzen, 

- die zur Feststellung der Immissi-
onen radioaktiver Stoffe in der 
Umgebung erforderlichen Mes-
sungen und Probenahmen 
durchgeführt werden, 

- mindestens ein sachkundiger 
Verbindungsmann zur Katastro-
phenschutzleitung abgestellt 
wird, 

- die Kooperationen mit externen 
Institutionen, insbesondere mit 
dem Kerntechnischen Hilfsdienst, 
über deren Einsatz in Notfallsi-
tuationen, 
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- Möglichkeiten zur Personal- und 
Kontaminationskontrolle sowie 
zur Ersten-Hilfe-Leistung vorhan-
den sind. 

- Möglichkeiten zur Personal- und 
Kontaminationskontrolle sowie 
zur Ersten-Hilfe-Leistung vorhan-
den sind. 

5.1 (4)  Eine ausreichende Anzahl von quali-
fiziertem Betriebspersonal zur Durch-
führung der Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes muss 
jederzeit verfügbar sein. 

  Hinweis aus Steuerungsgruppe führte 
zur Präzisierung der Aussage. 

5.1 (4) Eine ausreichende Anzahl von quali-
fiziertem Betriebspersonal zur Durch-
führung der Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes muss 
jederzeit auf der Anlage verfügbar 
sein. 

5.1 (5)  Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstab 
und des Einsatzpersonals aus der 
Betriebsmannschaft soll innerhalb 
einer angemessenen Zeitspanne 
nach seiner Einberufung sicherge-
stellt sein. 

Als Richtwert ist davon auszugehen, 
dass der Krisenstab innerhalb einer 
Stunde nach Beginn der Alarmierung 
arbeitsfähig sein soll. 

Für den Fall, dass Maßnahmen vor 
Erreichen der Arbeitsfähigkeit des 
Krisenstabs erforderlich werden, 
müssen die dann notwendigen Vor-
aussetzungen zur Einleitung von 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes festgelegt sein. 

   5.1 (5) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstab 
und des Einsatzpersonals aus der 
Betriebsmannschaft soll innerhalb 
einer angemessenen Zeitspanne 
nach seiner Einberufung sicherge-
stellt sein. 

Als Richtwert ist davon auszugehen, 
dass der Krisenstab innerhalb einer 
Stunde nach Beginn der Alarmierung 
arbeitsfähig sein soll. 

Für den Fall, dass Maßnahmen vor 
Erreichen der Arbeitsfähigkeit des 
Krisenstabs erforderlich werden, 
müssen die dann notwendigen Vor-
aussetzungen zur Einleitung von 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes festgelegt sein. 

 5.2 Ausbildung, Schulung 

und Übung 
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5.2 (1)  Eine auf die Bewältigung von Notfall-
situationen ausgerichtete Qualifikati-
on und gezielte Ausbildung des Per-
sonals ist für den jeweiligen Aufga-
benbereich sicherzustellen. 

Bei der Aus- und Weiterbildung des 
Personals sind Ereignisabläufe der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c sowie 
die Anwendung der  Notfallprozedu-
ren und Notfallstrategien  zu berück-
sichtigen 

   5.2 (1) Eine auf die Bewältigung von Notfall-
situationen ausgerichtete Qualifikati-
on und gezielte Aus- und Weiterbil-
dung des Personals ist für den jewei-
ligen Aufgabenbereich sicherzustel-
len. 

Bei der Aus- und Weiterbildung des 
Personals sind Ereignisabläufe der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c sowie 
die Anwendung der  Notfallprozedu-
ren und Notfallstrategien  zu berück-
sichtigen 

5.2 (2)  Der Umfang der Ausbildung und 
Schulung und das in die Schulung 
einzubeziehende Personal sind fest-
zulegen. 

Die Programme zur Aus- und Weiter-
bildung des Personals sind unter 
Berücksichtigung des aktuellen Anla-
genzustandes und von Betriebserfah-
rungen der eigenen und anderer An-
lagen systematisch zu überprüfen 
und zu überarbeiten. 

   5.2 (2) Der Umfang der Ausbildung und 
Schulung und das in die Schulung 
einzubeziehende Personal sind fest-
zulegen. 

Die Programme zur Aus- und Weiter-
bildung des Personals sind unter 
Berücksichtigung des aktuellen Anla-
genzustandes und von Betriebserfah-
rungen der eigenen und anderer An-
lagen systematisch zu überprüfen 
und zu überarbeiten. 

5.2 (3)  Zum Erhalt der Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Personals und zur Er-
probung der organisatorischen Abläu-
fe sind die Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes regelmäßig 
auf der Anlage zu üben, insbesonde-
re auch das Zusammenwirken mit 
dem anlageninternen Krisenstab.  

   5.2 (3) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Personals und zur Er-
probung der organisatorischen Abläu-
fe sind die Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes regelmäßig 
auf der Anlage zu üben, insbesonde-
re auch das Zusammenwirken mit 
dem anlageninternen Krisenstab.  
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5.2 (4)  Es ist mindestens einmal jährlich eine 
Übung durchzuführen, bei der der 
Aufbau des Krisenstabes der Anlage 
und des für das Szenarium erforderli-
chen Einsatzpersonals erfolgt. 

   5.2 (4) Es ist mindestens einmal jährlich eine 
NotfallüÜbung durchzuführen, bei der 
der Aufbau des Krisenstabes der 
Anlage und des für das Szenarium 
erforderlichen Einsatzpersonals er-
folgt. 

5.2 (5)  Die bei Notfällen betroffene Behörden 
und Organisationen sind an den Not-
fallübungen zu beteiligen.  

   5.2 (5) Die bei Notfällen betroffene Behörden 
und Organisationen sind an den Not-
fallübungen zu beteiligen.  

5.2 (6)  Den Übungen sind Szenarien 
zugrunde zu legen, die das Verhalten 
der Anlage bei Ereignisabläufen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c ange-
messen berücksichtigen. Dabei ist 
auch der Übergang zwischen den 
Notfallprozeduren und den Notfall-
strategien ist einzubeziehen. 

Die Szenarien und der Ablauf der 
Übungen sind im Detail zu planen. 

Die Notfallübungen sind realitätsnah 
zu gestalten. Dabei sind – soweit 
möglich und zweckmäßig – auch 
Simulatoren zu verwenden. 

Die Übungsdauer ist so zu bemes-
sen, dass sie dem gewählten Szena-
rium angemessen ist. 

   5.2 (6) Den ÜNotfallübungen sind Szenarien 
zugrunde zu legen, die das Verhalten 
der Anlage bei Ereignisabläufen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c ange-
messen berücksichtigen. Dabei ist 
auch der Übergang zwischen den 
Notfallprozeduren und den Notfall-
strategien ist einzubeziehen. 

Die Szenarien und der Ablauf der 
Übungen sind im Detail zu planen. 

Die Notfallübungen sind realitätsnah 
zu gestalten. Dabei sind – soweit 
möglich und zweckmäßig – auch 
Simulatoren zu verwenden. 

Die Übungsdauer ist so zu bemes-
sen, dass sie dem gewählten Szena-
rium angemessen ist. 

5.2 (7)  Die durchgeführten Notfallübungen 
sind auszuwerten und in einen sys-
tematischen Erfahrungsrückfluss 
aufzunehmen. 

   5.2 (7) Die durchgeführten Notfallübungen 
sind auszuwerten und in einen sys-
tematischen Erfahrungsrückfluss 
aufzunehmen. 



E N T W U R F Modul 7: Synoptische Darstellung (Rev. A)  

68 

Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. 12 Komm. 
Nr. Quelle Kommentar bzw.  

Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. A 

Der Verlauf der Notfallübungen und 
die Ergebnisse der Auswertung der 
Übungen sind zu dokumentieren.  

Der Verlauf der Notfallübungen und 
die Ergebnisse der Auswertung der 
Übungen sind zu dokumentieren.  
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1 Zielsetzung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe 
2.1 Generelle Anforderungen 
2.2 Sicherheitsebene 4b 
2.2.1 DWR-Anlagen 
2.2.2 SWR-Anlagen 
2.3 Sicherheitsebene 4c 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 
3.1 Generelle Anforderungen 
3.2 Notfallprozeduren 
3.3 Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b 
3.4 Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien der Sicherheitsebene 4c 
3.4.1 Notfallmaßnahmen 
3.4.2 Generelle Anforderungen an Notfallstrategien 
3.4.3 Anforderungen an einzelne Notfallstrategien 
3.5 Übergreifende Maßnahmen 

4 Anforderungen an die Nachweisführung sowie Nachweiskriterien 
4.1 Sicherheitsebene 4b 
4.2 Sicherheitsebene 4c 

5 Personelle und organisatorische Voraussetzungen für Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 
5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 

 



E N T W U R F  Modul 7: Fließtext (Rev. A) 

1 

1 Zielsetzung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes 

1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b und 4c werden unter 

dem Begriff „anlageninterner Notfallschutz“ zusammengefasst.  

 Der anlageninterne Notfallschutz umfasst: 

– Notfallmaßnahmen – technische Einrichtungen und Notfallprozeduren – zur 

Vermeidung schwerer Kernschäden (Sicherheitsebene 4b), 

– Notfallmaßnahmen – technische Einrichtungen und Notfallprozeduren – zur 

Begrenzung der Auswirkungen von Unfallabläufen, d.h. von Ereignisabläu-

fen, bei denen schwere Kernschäden nicht vermieden werden konnten (Si-

cherheitsebene 4c), 

– Notfallstrategien als Konzept zur Unterstützung des anlageninternen Krisen-

stabs bei der Bewältigung der Folgen von Unfällen (Sicherheitsebene 4c). 

 Notfallprozeduren umfassen die Durchführungsanweisungen für die Nutzung der 

technischen Einrichtungen während des anlageninternen Notfallschutzes. 

1 (2) Ziel der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist der Schutz der Um-

gebung eines Kernkraftwerkes vor der schädigenden Wirkung ionisierender 

Strahlung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c 

im gestaffelten Sicherheitskonzept.  

1 (3) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes dürfen nicht zur Kompensation 

von Defiziten der vorgelagerten Sicherheitsebenen herangezogen werden. 

1 (4) Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes der Sicherheitsebene 4b 

sollen schwere Kernschäden verhindern und die Anlage in einen langfristig siche-

ren Zustand überführen.  

 Zur Aktivitätsrückhaltung soll mindestens eine Barriere erhalten bleiben. 

1 (5) Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes der Sicherheitsebene 4c 

haben das Ziel, bei Unfällen mit schweren Kernschäden schwere radiologische 
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Auswirkungen in der Anlage und der Umgebung zu mildern und die Anlage in ei-

nen langfristig kontrollierbaren Zustand zu überführen.  

Hinweis Weitere Ausführungen zu radiologischen Zielsetzungen enthält enthalten die „Sicherheitsanforde-

rungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe 

2.1 Generelle Anforderungen 

2.1 (1) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c des gestaffelten Sicherheitskonzeptes ist 

ein anlagenspezifisch repräsentatives Spektrum von Ereignissen und Ereignisab-

läufen zu ermitteln und bei der Konzipierung der Maßnahmen des anlageninter-

nen Notfallschutzes zugrunde zu legen. 

2.1 (2) Das für die Auslegung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes he-

ranzuziehende anlagenspezifisch repräsentative Spektrum von Ereignissen und 

Ereignisabläufen ist durch eine systematische Auswertung der für die Anlage we-

sentlichen Informationsquellen zu ermitteln. Dazu sind die Ergebnisse aus der 

Sicherheitsüberprüfung, bestehend aus probabilistischer Sicherheitsanalyse und 

deterministischer Sicherheitsstatusanalyse, sowie aus Betriebserfahrungen und 

Ergebnissen der Reaktorsicherheitsforschung heranzuziehen. 

2.1 (3) Bei der Planung von Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien sind Anlagenzu-

stände ausgehend von allen Betriebsphasen zu berücksichtigen. 

2.1 (4) Die Vollständigkeit des bei der Auslegung der Maßnahmen des anlageninternen 

Notfallschutzes zugrunde gelegten anlagenspezifisch repräsentativen Spektrums 

von Ereignissen und Ereignisabläufen ist bei Vorliegen neuer Erkenntnisse, min-

destens jedoch zum  Zeitpunkt der Sicherheitsüberprüfung, zu überprüfen. 

2.2 Sicherheitsebene 4b 
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2.2 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wieder-

herstellung und zum Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Reaktorkern sind 

insbesondere Ereignisse in den Ereignisgruppen  

– Transienten, 

– Kühlmittelverluststörfälle innerhalb des Sicherheitsbehälters infolge von klei-

nen und mittleren (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlsystem bei geschlosse-

nem und offenem RDB, 

– Kühlmittelverluststörfälle mit Umgehung des Sicherheitsbehälters infolge von 

Lecks in Anschlussleitung am Reaktorkühlsystem und infolge von Dampfer-

zeugerheizrohrlecks 

zugrunde zu legen. 

Für die Auswahl repräsentativer Ereignisse ist in den Ereignisgruppen zusätzlich 

der Ausfall von Systemfunktionen zu unterstellen, die zu Beherrschung der Er-

eignisse erforderlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 2.2.2.). 

Hinweis Die Ereignisgruppen sind abdeckend für die Ereigniskategorien, die in den „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse" 

(Modul 3) aufgelistet sind. 

 Darüber hinaus werden in der Ereignisgruppe „Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters“ 

Ereignisabläufe mit Bruch mehrerer Dampferzeugerheizrohre berücksichtigt. 

2.2 (2) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wieder-

herstellung und dem Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Brennelementbe-

cken sind insbesondere Ereignisse und Ereignisabläufe mit: 

– vollständigem Ausfall der Brennelementlagerbeckenkühlung sowie 

– Wasserverlusten aus dem Brennelementlagerbecken mit Unterschreitung 

des auf der Sicherheitsebene 3 erforderlichen Mindestfüllstands  

zugrunde zu legen. 
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2.2.1 DWR-Anlagen 

2.2.1 (1) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Transienten“ ist insbesondere 

der Ausfall folgender Systemfunktionen zu unterstellen, die zur Beherrschung der 

Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der Dampferzeugerbespeisung; 

– Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr nach Ausfall der Hauptwärme-

senke oder Ausfall der Dampferzeugerbespeisung; 

– Ausfall der Aufborierung bei Überführung der Anlage in den Zustand „unter-

kritisch kalt“; 

– Ausfall von Versorgungsfunktionen, wie z.B.: 

• Ausfall der nicht batteriegepufferten Energieversorgung (station black-

out), 

• Ausfall der Komponenten-Kühlwasserversorgung,  

• Ausfall der Komponenten-Ölversorgung; 

– Ausfall der zum Abfahren erforderlichen Systeme infolge Überflutung des 

Ringraums. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 
 

2.2.1 (2) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse ist in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters“ insbesondere der Ausfall folgender System-

funktionen zu unterstellen, die zur Beherrschung der Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der sekundärseitigen Wärmeabfuhr (Dampferzeugerbespeisung, 

Frischdampfabfuhr); 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr bei unzureichenden Speisewas-

servorräten; 
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– Ausfall von erforderlichen Sicherheitseinspeisesystemen zur Leckageergän-

zung und Aufborierung des Kühlmittels. Dabei ist auch die Möglichkeit der 

Verstopfung der Sumpfsiebe einzubeziehen und die Entborierung des Kühl-

mittels bei der Wärmeabfuhr im „Reflux Condenser Mode“ zu berücksichti-

gen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 

2.2.1 (3) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle mit 

Umgehung des Sicherheitsbehälters“ sind insbesondere heranzuziehen: 

– Lecks in Anschlussleitungen am Primärkreis (inkl. im Ringraum) in Verbin-

dung mit Ausfall des Primärkreisabschlusses, 

– Versagen eines oder mehrerer (maximal 10) Dampferzeugerheizrohre mit 

Ausfall der Isolierung defekter Dampferzeuger. 

Dabei ist der Ausfall von Systemfunktionen, die zur Beherrschung der Ereignisse 

erforderlich sind, zu unterstellen. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B 

– F ausgehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall von Systemfunk-

tionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Ereig-

nisse ist. 

2.2.2 SWR-Anlagen 

2.2.2 (1) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Transienten“ ist  insbesondere 

der Ausfall folgender Systemfunktionen zu unterstellen, die zur Beherrschung der 

Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der Bespeisung des Reaktordruckbehälters, 

– Ausfall der Druckbegrenzungssysteme nach Ausfall der Hauptwärmesenke, 

– Ausfall der Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkreislauf, 
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– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr, 

– Ausfall von Versorgungsfunktionen, wie z.B.:  

• Ausfall der nicht batteriegepufferten Energieversorgung (station black-

out), 

• Ausfall der Komponenten-Kühlwasserversorgung,  

• Ausfall der Komponenten-Ölversorgung, 

– Ausfall der erforderlichen Systeme infolge Überspeisung des Reaktordruck-

behälters (nach Bruch der FD-Leitung) 

– Ausfall der zum Abfahren erforderlichen Systeme infolge Überflutung des 

Reaktorgebäudes. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 

2.2.2 (2) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse ist in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters“ insbesondere der Ausfall folgender System-

funktionen zu unterstellen, die zur Beherrschung der Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der Bespeisung des Reaktordruckbehälters (inkl. Verstopfen der 

Sumpfsiebe), 

– Ausfall der Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf, 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 

2.2.2 (3) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle mit 

Umgehung des Sicherheitsbehälters“ sind insbesondere heranzuziehen: 

– Lecks in Anschlussleitungen am Reaktorkreislauf in Verbindung mit Ausfall 

des Durchdringungsabschlusses,  
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– nicht absperrbare Lecks an der Kondensationskammer,  

– nicht absperrbare Lecks im Steuerstabantriebsraum (Sumpf) in Verbindung 

mit Lecks am Reaktorkreislauf. 

Dabei ist der Ausfall von Systemfunktionen, die zur Beherrschung der Ereignisse 

erforderlich sind, zu unterstellen. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B 

– F ausgehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall von Systemfunk-

tionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Ereig-

nisse ist. 

2.3 Sicherheitsebene 4c 

2.3 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen und -strategien auf der Sicherheits-

ebene 4c sind das für die betreffende Anlage ermittelte anlagenspezifisch reprä-

sentative Spektrum von Ereignissen und Ereignisabläufen und die damit im Zu-

sammenhang stehenden Phänomene und Vorgänge bei Unfällen mit schweren 

Kernschäden zu betrachten. Insbesondere sind die Schwachstellen der Anlage in 

Bezug auf Aktivitätsaustrag (Freisetzungspfade in die Umgebung) zu berücksich-

tigen. Als typische Phänomene und Vorgänge sind zu betrachten:  

– Phänomene beim Kernschmelzen im Reaktorkreislauf unter verschiedenen 

Systemdrücken und Zuständen (offener und geschlossener RDB) 

– (Wieder-)Fluten des Reaktordruckbehälters während der Kernzerstörung zur 

Beendigung des Kernschmelzens, 

– Wechselwirkungen zwischen Kernschmelze und Wasser (Dampfexplosionen 

innerhalb und außerhalb des RDB), 

– Phänomene beim Versagen des RDB, 

– Flutung der Reaktorgrube (DWR) oder des Steuerstabantriebsraums (SWR) 

zur externen Kühlung des RDB, 

– Beton-Schmelze-Wechselwirkung nach RDB-Versagen: Kühlbarkeit der 

Schmelze, Erosion des Betons und Gasfreisetzung, Versagen von Struktu-

ren, Durchdringung des Fundaments, 
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– Wasserstoffentstehung beim Kernschmelzen und der Beton-Schmelze-

Wechselwirkung sowie Wasserstoffverbrennungen und -detonationen inner-

halb und außerhalb des Sicherheitsbehälters, 

– Spaltproduktverhalten (Freisetzung, Transport, Ablagerung, Jodchemie und 

weitere Vorgänge) im Sicherheitsbehälter und in anderen relevanten Gebäu-

den,  

– Versagen von Durchdringungen des Sicherheitsbehälters bzw. des Gebäu-

deabschlusses, 

– Sprühen innerhalb des Sicherheitsbehälters,  

– Überdruckversagen des Sicherheitsbehälters durch langzeitigen Energie- 

und Gaseintrag. 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes 

3.1 Generelle Anforderungen 

3.1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes sind so zu 

konzipieren, dass sie möglichst für ein weites Spektrum von Ereignissen und Er-

eignisabläufen wirksam eingesetzt werden können.  

Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutz haben sich an dem Potential 

der von der Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten auszurichten. 

3.1 (2) Es sind organisatorische und technische Maßnahmen innerhalb und außerhalb 

der Anlage zur Feststellung und Eindämmung von Folgen bei Unfällen mit 

schweren Kernschäden sowie Maßnahmen zur Information und Unterstützung 

der zuständigen Behörden vorzusehen. 

3.1 (3) Für Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes können folgende techni-

sche Einrichtungen eingesetzt werden:  

– verfügbare Betriebs-, Sicherheits- und Notstandssysteme, 
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– eigens für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehene technische Ein-

richtungen inklusive nicht fest installierter (mobiler) Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blöcken können im Rahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes auch verfügbare Einrichtungen der jeweils anderen Blöcke verwen-

det werden, sofern dadurch der sichere Betrieb der anderen Blöcke nicht beein-

trächtigt wird. 

Die für Notfallmaßnahmen eingesetzten technischen Einrichtungen dürfen nur in-

nerhalb ihres Auslegungsbereiches betrieben werden.  

Die für die Erreichung der in den Notfallstrategien definierten Zielsetzungen vor-

gesehenen technischen Einrichtungen dürfen auch außerhalb ihres Auslegungs-

bereiches betrieben werden. 

3.1 (4) Die für Notfallmaßnahmen eigens vorgesehenen technischen Einrichtungen dür-

fen weder den bestimmungsgemäßen Betrieb noch den auslegungsgemäßen 

Einsatz von Sicherheitssystemen in ihren erforderlichen Funktionen beeinträchti-

gen. 

3.1 (5) Bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c haben 

Notfallmaßnahmen den Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktor-

schutzes, des Komponentenschutzes und der Verriegelungen. 

Eingriffe in den Reaktorschutz sind zulässig, wenn Notfallmaßnahmen dieses er-

fordern.  

3.1 (6) Es bestehen keine  Anforderungen an Redundanz, Diversität, Entmaschung und 

räumliche Trennung der eigens für Notfallmaßnahmen vorgesehenen techni-

schen Einrichtungen.  

3.1 (7) Die für Notfallmaßnahmen vorgesehenen technischen Einrichtungen müssen 

unter den im Ereignisablauf zu erwartenden Beanspruchungen und Umgebungs-

bedingungen wirksam betrieben werden können.  

Die Einsatzbedingungen der Einrichtungen sind zu spezifizieren. 
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3.1 (8) Die Eignung der für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehen technischen 

Einrichtungen ist zu prüfen.  

Die Funktionsfähigkeit ist durch Wartung und wiederkehrende Prüfungen sicher-

zustellen.  

In regelmäßigen Abständen sind wiederkehrende Prüfungen durchzuführen. 

Prüfumfang, Prüfbedingungen und Prüffristen sind entsprechend der sicherheits-

technischen Bedeutung der jeweiligen Komponente festzulegen.  

3.1 (9) Die für die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes 

erforderlichen Versorgungsfunktionen, Hilfssysteme, Handhabungseinrichtungen 

und Betriebsstoffe müssen im Anforderungsfall verfügbar sein. 

3.1 (10) Maßnahmen zur Reparatur und Wiederherstellung ausgefallener Systemfunktio-

nen der vorgelagerten Sicherheitsebenen sowie der technischen Einrichtungen 

des anlageninternen Notfallschutzes können berücksichtigt werden. Bei der Pla-

nung von Reparaturmaßnahmen sind die zu erwartenden Umgebungsbedingun-

gen zu berücksichtigen. 

3.1 (11) Sofern Handmaßnahmen als Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

erforderlich sind, muss gewährleistet sein, dass diese unter den im Einsatzfall zu 

erwartenden Umgebungsbedingungen durchführbar sind. 

3.1 (12) Die für die Vorbereitung und Durchführung der Notfallmaßnahmen zur Verfügung 

stehenden Zeiten sind auszuweisen.  

Es ist anzustreben, dass die zur Durchführung der Notfallmaßnahmen verfügbare 

Zeit mindestens das Zweifache der erforderlichen Zeit beträgt.  

Die erforderliche Zeit umfasst die Zeitspanne vom Erkennen der Notfallsituation 

bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Notfallmaßnahme. 

3.2 Notfallprozeduren 

3.2 (1) Notfallprozeduren umfassen die Durchführungsanweisungen für die Nutzung der 

technischen Einrichtungen während des anlageninternen Notfallschutzes.  
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3.2 (2) Kriterien für die Auswahl der Notfallprozeduren sind festzulegen. 

3.2 (3) Es sind eindeutige Kriterien zur Erkennung des Anlagenzustandes und zur Vor-

bereitung, Einleitung und Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes zu definieren.  

3.2 (4) Die Notfallprozeduren sind mit den bestehenden Dokumenten zum Betrieb der 

Anlage abzustimmen. Eine einfache und zuverlässige Erkennung und Zuordnung 

der Notfallprozeduren zu den möglichen Einsatzfällen muss gewährleistet sein. 

3.2 (5) Die Gestaltung der Notfallprozeduren hat unter ergonomischen Aspekten zu er-

folgen. 

Die Notfallprozeduren müssen einfach und durch das verantwortliche Anlagen-

personal zuverlässig handhabbar sein.  

3.2 (6) Notfallprozeduren sind zu verifizieren und zu validieren. Dazu können, soweit 

geeignet, Simulatoren verwendet werden und die Erkenntnisse sind zu dokumen-

tieren. 

3.2 (7) Notfallprozeduren sind anlassbezogen zu überprüfen. Anlässe können insbeson-

dere sein: das Vorliegen neuer Erkenntnisse, Anlagenänderungen. 

3.3 Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b 

3.3 (1) Zur Wiederherstellung und zum Erhalt der Kernkühlung sind folgende Notfall-

maßnahmen mindestens vorzusehen:  

a) in DWR-Anlagen: 

– sekundärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

– primärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

– Hochdruckeinspeisung im Sumpfbetrieb.   

Bei Ereignissen mit einem Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters, bei 

denen der Druck im Primärkreislauf nicht bis auf den Einspeisedruck der 

ND-Systeme abgesenkt werden kann, ist eine ausreichende Bedeckung 

des Reaktorkerns sichergestellt, wenn die Möglichkeit einer Hochdruck-

Sicherheitseinspeisung oder Einspeisung mit den Hochdruckförderpum-
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pen des Volumenregelsystems im Sumpfbetrieb gegeben ist. Dabei wird 

überprüft, ob die Hochdruckpumpen über eine längere Zeit mit verunrei-

nigtem Sumpfwasser beaufschlagt werden können. 

b) in SWR-Anlagen: 

– autarkes Einspeisesystem,  

– zusätzliche Ein- oder Nachspeisemöglichkeit in den Reaktordruckbehäl-

ter, 

– diversitäre Druckbegrenzung des Reaktordruckbehälters. 

Bei Ereignissen mit einem Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters und Ein-

speisung mit HD-Systemen in den Reaktor ist zu überprüfen, ob die Hoch-

druckpumpen über eine längere Zeit mit verunreinigtem Wasser beaufschlagt 

werden können. 

3.3 (2) Für Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters sind Notfallmaßnahmen zur 

Begrenzung der Freisetzung von Aktivität in die Umgebung vorzusehen. 

3.3 (3) Die Notfallmaßnahmen sind so zu gestalten, dass keine Rekritikalität im Reaktor-

kern oder im Brennelementbecken auftritt. 

3.4 Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien der Sicherheitsebene 4c 

3.4.1 Notfallmaßnahmen 

3.4.1 (1) Unfallabläufe mit Kernschmelzen unter hohem Systemdruck die zum Versagens 

der Kühlmittelumschließung oder des Reaktordruckbehälters als Folge hoher 

Druck- und Temperaturbelastungen führen, sind durch hohe Zuverlässigkeit der 

Notfallmaßnahmen zur primärseitigen Druckentlastung zu verhindern. 

Durch die Notfallmaßnahme soll der Druck im Reaktordruckbehälter soweit ab-

gesenkt werden, dass die auftretenden Belastungen bei einem Versagen des 

Reaktordruckbehälters nicht zu einer Gefährdung der Integrität des Sicherheits-

behälters führen. 
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Die Druckentlastung ist rechtzeitig durchzuführen, um Möglichkeiten einer Wie-

derherstellung der Kernkühlung vor einer schweren Kernschädigung und vor ei-

nem Versagen des Reaktordruckbehälters zu erhalten. 

3.4.1 (2) Zur Vermeidung eines Überdruckversagens des Sicherheitsbehälters als Folge 

eines anhaltenden Energie- und Gaseintrages und zur Begrenzung der Aktivitäts-

freisetzung ist eine Notfallmaßnahme zur gefilterten Druckentlastung des Sicher-

heitsbehälters vorzusehen. 

3.4.1 (3) Eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters hat so zu erfolgen, dass 

die radiologischen Auswirkungen außerhalb der Anlage so gering wie möglich 

sind. Für diese Notfallmaßnahmen bestehen folgende Anorderungen: 

a) Die Druckentlastung des Sicherheitsbehälters soll so erfolgen, dass eine Ü-

berschreitung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehälters vermieden 

wird. 

Hinweis: Weiteres ist in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an die Ausführung der 

Druckführenden Umschließung, der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme sowie des Si-

cherheitseinschlusses“ (Modul 4)).  

b) Zur Minimierung der radiologischen Auswirkungen sind folgende Gesichts-

punkte zu berücksichtigen: 

– zeitliche Entwicklung der Aktivität in der Atmosphäre des Sicherheitsbe-

hälters, 

– zeitliche Entwicklung von Druck und Temperatur der Atmosphäre im Si-

cherheitsbehälter, 

– prognostizierte Dauer der Druckentlastung, 

– Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Diffusionskatego-

rie, 

– prognostizierte Entwicklung der Ausbreitungsverhältnisse und 

– Umfang, Besiedlungs- und Nutzungsstruktur potenziell betroffener Gebie-

te. 

c) Eine Druckentlastung des Sicherheitsbehälters früher als 4 Stunden nach Er-

eignisbeginn ist nicht zulässig. Die Kriterien für die rechtzeitige Vorbereitung 
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der Notfallmaßnahme sind entsprechend anlagenspezifischer Karenzzeiten 

festzulegen. 

d) Es sind Möglichkeiten zur Probennahme aus dem System der gefilterten Si-

cherheitsbehälterdruckentlastung vorzusehen. Darüber hinaus ist die abgege-

bene Menge und Aktivität festzustellen.  

e) Der Entlastungsmassenstrom ist über geeignete stationäre Filtersysteme mit 

spezifizierten Abscheidegraden zur Begrenzung der Aerosol- bzw. Aktivitäts-

abgabe zu leiten.  

f) Das auf dem Entlastungsweg anfallende Kondensat ist in geeigneten Behäl-

tern aufzufangen.  

g) Das System zur gefilterten Druckentlastungen des Sicherheitsbehälters ist so 

auszulegen, dass Verbrennungsvorgänge von Gasen (H2, CO) innerhalb des 

Systems bis zum Kaminaustritt unterbunden werden.  

h) Die Armaturen im Sicherheitsbehälterdruckentlastungssystem sind für Wie-

derschließen auch bei Anstehen des Prüfdrucks des Sicherheitsbehälters und 

auch für stufenweises Öffnen und Schließen auszulegen. Ferner ist das Sys-

tem so auszulegen, dass eine wiederholte Nutzung möglich ist.  

i) Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungsleitung in den Gasraum der Kondensati-

onskammer einzubinden.  

3.4.1 (4) Zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO), die ein Ver-

sagen des Sicherheitsbehälters zur Folge haben können, sind Notfallmaßnah-

men vorzusehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf dem Einsatz aktiver technischer Einrichtungen 

und Systeme, wie z.B. Systeme zur N2-Inertisierung des Sicherheitsbehälters bei 

SWR-Anlagen, muss diese Notfallmaßnahme bei Erreichen des vorgesehenen 

Betriebszustandes (Leistungsbetrieb) wirksam sein. 

Durch diese Notfallmaßnahme ist auch sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt der 

Einleitung einer gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehälters im Bereich 

der Einbindung der Druckentlastungsleitung in den Sicherheitsbehälter, d.h. in 

der Entlastungsleitung bis zur ersten inneren Absperrarmatur keine zündfähigen 

Gasgemische vorliegen. 
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3.4.1 (5) Die Notfallmaßnahme des gesicherten Gebäudeabschlusses muss auch bei den 

zu erwartenden Umgebungsbedingungen der Sicherheitsebene 4c gegeben sein. 

3.4.2 Generelle Anforderungen an Notfallstrategien 

3.4.2 (1) Notfallstrategien sollen so aufgebaut werden, dass sie unter den jeweils gegebe-

nen Unfallbedingungen Möglichkeiten aufzeigen, wie mit den verbliebenen Sys-

temen eine Schadensbegrenzung mit dem übergeordneten Ziel der Begrenzung 

der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung erreicht werden kann.  

Notfallstrategien sollen weitgehend vorgedachte Möglichkeiten des effektiven 

Einsatzes der verbliebenen Systemen aufzeigen, können aber auch Elemente 

enthalten, die situationsbedingt zu entscheiden sind. Abweichungen von den 

vorgedachten Möglichkeiten sind zulässig, wenn die Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstrategien erfolgreich umgesetzt werden können, 

sind soweit erforderlich Entscheidungshilfen zu entwickeln. 

Positive und negative Konsequenzen der Maßnahmen der jeweiligen Notfallstra-

tegie sollen beschrieben werden. Maßnahmen sollen nur eingesetzt werden, 

wenn die positiven Konsequenzen langfristig überwiegen.  

Die Eignung der eingesetzten Systeme und Maßnahmen unter den anzuneh-

menden Bedingungen ist bei der Konzepterstellung der Notfallstrategien zu ana-

lysieren.  

3.4.2 (2) In den Notfallstrategien sollen Kriterien zur Einleitung von Maßnahmen verwen-

det werden, die mit der vorhandenen Instrumentierung feststellbar sind. 

3.4.2 (3) Der Einstiegspunkt in die Anwendung der Notfallstrategien ist festzulegen, um ein 

kontinuierliches Vorgehen bei der Bewältigung von Unfallfolgen zu gewährleis-

ten. 

3.4.2 (4) Die Dokumentation des Konzepts der Notfallstrategien ist nach ergonomischen 

Gesichtspunkten im Hinblick auf eine Anwendung durch den anlageninternen Kri-

senstab unter den besonderen Bedingungen der Unfallsituation zu gestalten. 
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3.4.3 Anforderungen an einzelne Notfallstrategien 

3.4.3 (1) Es ist zu untersuchen, inwiefern Notfallstrategien für die relevanten Phänomene 

und Vorgänge in einer Anlage möglich sind und diese sind in die Konzeption auf-

zunehmen. 

3.4.3 (2) Durch Notfallmaßnahmen sind Unfallabläufe mit Versagen der Kühlmittelum-

schließung oder des Reaktordruckbehälters unter hohem Druck durch hohe Zu-

verlässigkeit der Druckentlastungseinrichtung  zu verhindern. Ergänzend sollen 

mögliche Notfallstrategien zur Druckentlastung des Reaktordruckbehälters unter-

sucht werden, um die auftretenden Belastungen bei einem Versagen des Reak-

tordruckbehälters zu begrenzen. 

3.4.3 (3) Notfallstrategien zur Beendigung des Kernschmelzens vor Versagen des Reak-

tordruckbehälters durch Fluten des Reaktordruckbehälters sollen untersucht wer-

den.  

Dabei sind u.a. die mögliche Wasserstoffentstehung und der Energieeintrag in 

den Sicherheitsbehälter in Betracht zu ziehen. Ferner ist zu beachten, ob da-

durch hochenergetische Dampfexplosionen innerhalb des Reaktordruckbehälters 

hervorgerufen werden können, die die Integrität des Reaktordruckbehälters und 

in der Folge die des Sicherheitsbehälters gefährden können. 

3.4.3 (4) Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr aus dem Reaktordruckbehälter durch eine 

externe Kühlung (Fluten der Reaktorgrube (DWR) oder der Steuerstabantriebs-

raum (SWR)) sollen untersucht werden.  

Dabei ist zu untersuchen, ob dadurch das Versagen des Reaktordruckbehälters 

verhindert, die Wärme aus dem Sicherheitsbehälter abgeführt und das verdamp-

fende Wasser ersetzt werden kann. Ferner sollen mögliche negative Konsequen-

zen wie der Druckaufbau im Sicherheitsbehälter durch Verdampfen der Wasser-

vorlage berücksichtigt werden, falls die Notfallstrategie nicht wirksam ist. 

3.4.3 (5) Es soll untersucht werden, ob Notfallstrategien die Wirksamkeit der Notfallmaß-

nahmen zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO) un-

terstützen können.  
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3.4.3 (6) Zur Begrenzung der Erosion des Betons (i.A. die Fundamentplatte des Sicher-

heitsbehälters unterhalb des Reaktordruckbehälters) durch Einwirkung von Kern-

schmelze nach RDB-Versagen und der Gas- und Aerosolfreisetzung aus der 

Wechselwirkung mit dem Beton sollen Notfallstrategien, z.B. Fluten der Reaktor-

grube, untersucht werden.  

Darüber hinaus soll geprüft werden, ob anderweitige Gefährdungen der Integrität 

des Sicherheitsbehälters, z.B. durch einen direkten Schmelzeangriff auf Durch-

dringungen des Sicherheitsbehälters, weitere Notfallstrategien erfordern. 

3.4.3 (7) Notfallstrategien zur Begrenzung der Freisetzung von Aerosolen in die Sicher-

heitsbehälteratmosphäre und zur Reduzierung der luftgetragenen Aerosolkon-

zentration im Sicherheitsbehälter vor einer gefilterten Druckentlastung sollen un-

tersucht werden. 

Dazu können verschiedene Notfallstrategien, z.B. Einsprühen oder Einspeisen 

von Wasser in die Sicherheitsbehälteratmosphäre untersucht werden.  

Dabei sind Gefährdungen der Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zur Wasser-

stoffbegrenzung und der Integrität des Sicherheitsbehälters z.B. durch H2-

Verbrennungsvorgänge bei Auflösung einer Dampfinertisierung der Sicherheits-

behälteratmosphäre oder Unterdruckbildung durch Dampfkondensation zu be-

rücksichtigen. 

3.4.3 (8) Zur Begrenzung eines lang anhaltenden Energie- und Gaseintrages in den Si-

cherheitsbehälters sind Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr aus dem Sicherheits-

behälter zu untersuchen. 

3.4.3 (9) Mögliche Notfallstrategien zur Eingrenzung der Aktivitätsfreisetzung sollen bei 

Verlust des gesicherten Gebäudeabschlusses oder bei Versagen von Durchdrin-

gungen des Sicherheitsbehälters untersucht werden. 

3.4.3 (10) Notfallstrategien zur Überführung der Anlage in einen langfristig kontrollierbaren 

Zustand sind zu untersuchen.  

3.5 Übergreifende Maßnahmen 
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3.5 (1) Anforderungen an Warten und die Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind soweit wie möglich in 

der Warte einzuleiten und durchzuführen.  

b) Die erforderlichen Informationen über den Anlagenzustand und die radiologi-

sche Situation in der Anlage und in der Umgebung müssen vorliegen.  

c) Es sind die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um einen längeren Aufent-

halt des Einsatzpersonals im Notfall an den für die Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Überwachung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

vorgesehenen Stellen zu gewährleisten. Hierzu gehört der Einsatz eines ge-

eigneten Filters für die Luftzuführung und die Möglichkeit der Überdruckhal-

tung in den Räumen zur Vermeidung von Einwärtsleckagen. 

3.5 (2) Anforderungen an den Krisenstabsraum: 

a) Zu Gewährleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs sind jederzeit ge-

eignet ausgestattete Räume vorzuhalten. 

b) Es ist sicherzustellen, dass die für den Krisenstab vorgesehenen Räume zu-

gänglich und nutzbar sind. 

c) Die erforderlichen Informationen für die Diagnose des Anlagenzustands und 

für die Einleitung der erforderlichen Maßnahmen müssen verfügbar sein.  

3.5 (3) Anforderungen an die elektrische Energieversorgung: 

Die notwendige Energieversorgung für die Durchführung der anlageninternen 

Notfallmaßnahmen ist auch bei einem Totalausfall der Eigenbedarfsanlage, bzw. 

bei einem Ausfall des Haupt- und Reservenetzes im Nahbereich des Kernkraft-

werks sicherzustellen.  

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Druckentlastung (sekundärseitige und pri-

märseitige Druckentlastung, gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters) 

so zu gestalten, dass sie auch bei Ausfall der gesamten nicht batteriegepufferten 

Energieversorgung (station blackout) durchgeführt werden können. 

Hinweis: Weiteres ist in den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Elektrische 

Energieversorgung, Störfallinstrumentierung, Elektrische Antriebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2) gere-

gelt. 
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3.5 (4) Anforderungen an die Instrumentierung: 

Eine ausreichende Instrumentierung ist sicherzustellen für das rechtzeitige und 

zuverlässige Erkennen von Notfallsituationen sowie für die Vorbereitung, Einlei-

tung und Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes. 

Hinweis Weitere Anforderungen an die Instrumentierung enthalten die „Sicherheitsanforderungen für Kern-

kraftwerke: Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Störfallinstrumentierung, Elektrische 

Antriebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2). 

3.5 (5) Anforderungen an das Probenahmesystem: 

Es muss ein System zur Probennahme aus der Sicherheitsbehälteratmosphäre 

und zur Kühlmittelprobennahme verfügbar sein, um bei Ereignisabläufen der Si-

cherheitsebene 4 zusätzliche Informationen über in den Sicherheitsbehälter frei-

gesetzte Radionuklide bzw. im weiteren Ablauf zu erwartende Ausbreitungspro-

zesse von Radionukliden zu erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probenahmesystems ist darauf zu achten, aus welchen 

Raumbereichen bzw. Sümpfen die Proben gezogen werden, um zu aussagefähi-

gen Messergebnissen zu gelangen.  

3.5 (6) Anforderungen an Kommunikationsmittel und Alarmierungseinrichtungen: 

a) Es müssen geeignete Alarmierungseinrichtungen und Kommunikationsmittel 

vorhanden sein, durch die allen in der Anlage anwesenden Personen von 

mindestens einer zentralen Stelle aus Anweisungen für das Verhalten bei 

Ereignisabläufen der  Sicherheitsebenen 4b und 4c gegeben werden können.  

b) Die für die Durchführung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschut-

zes erforderliche Kommunikation innerhalb des Kernkraftwerkes und nach 

außerhalb muss jederzeit gewährleistet sein. 
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4 Anforderungen an die Nachweisführung sowie Nachweiskrite-
rien 

Hinweis Übergeordnete Anforderungen an die Methodik der Nachweisführung enthalten die „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen“ (Modul 6). 

4.1 Sicherheitsebene 4b 

4.1 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b müssen wirksam und mit dem vor-

handenen Sicherheitskonzept verträglich sein. 

4.1 (2) Zur Nachweisführung sind realistische Simulationen (realistische Modelle, realis-

tische Anfangs- und Randbedingungen) durchzuführen. 

Es sind geeignete Computerprogramme und Methoden zu verwenden, die für die 

zu betrachtenden Ereignisse und Ereignisabläufe validiert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren Zeiten für die Durchführung der Notfallmaß-

nahmen sind die Unsicherheiten entsprechend den „Sicherheitsanforderungen 

für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen“ (Modul 6) zu bestim-

men. 

4.1 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b ist nachzuwei-

sen, bis die Anlage in einen langfristig sicheren Zustand überführt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für „Transienten“ und „kleine und mittlere Lecks in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters“ (Ereignisabläufe mit geschlossenem Reak-

tordruckbehälter und intaktem Sicherheitsbehälter, siehe auch Nr. 2.2 (1)) ist 

nachzuweisen, dass die Kühlung des Reaktorkerns gewährleistet ist. Die 

Kühlung des Reaktorkerns ist insbesondere zu gewährleisten, wenn in Ana-

lysen für den Heißstab gezeigt wird, dass folgende Kriterien erfüllt sind:  

– PCT (Peak Cladding Temperature)< 1200 °C und  

– ECR (Equivalent Cladding Temperature) < 17 %  

Der Nachwies der Kühlung des Reaktorkerns kann auch experimentell er-

bracht werden. 
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b) Bei Notfallmaßnahmen für „Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters“ 

(siehe Nr. 2.2.1 (1) und 2.2.2 (1)) ist in Analysen zu zeigen, dass während 

des Ereignisablaufes keine Belastungen auftreten, die zu weiteren ereignis-

bedingten Hüllrohrschäden führen. 

4.1 (4) Bei Notfallmaßnahmen zur Kühlung der Brennelemente bei der Brennelementla-

gerung im Brennelementlagerbecken muss aufgezeigt werden, dass die Bede-

ckung der Brennelemente im Brennelementbecken mit Kühlmittel sichergestellt 

ist. 

4.1 (5) Bei Notfallmaßnahmen ist die erforderliche Unterkritikalität der Brennelemente im 

Reaktorkern sowie der Brennelemente im Brennelementlagerbecken ist aufrecht-

zuerhalten bzw. wiederherzustellen. 

Eine dauerhafte Aufrechterhaltung einer Unterkritikalität von keff < 1 abzüglich 

des Anteils der verzögerten Neutronen ist aufzuzeigen. 

4.1 (6) Die bei der Durchführung der Notfallmaßnahmen auftretenden Belastungen dür-

fen die Integrität der letzten noch zu erhaltenden Barriere bzw. die Wirksamkeit 

der Rückhaltefunktion nicht gefährden. 

4.2 Sicherheitsebene 4c 

4.2 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c müssen wirksam und mit dem vor-

handenen Sicherheitskonzept verträglich sein. 

4.2 (2) Zur Nachweisführung der Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c sind rea-

listische Annahmen und Randbedingungen zu Grunde zu legen. Werden dabei 

realistische Simulationen (realistische Modelle, realistische Anfangs- und Rand-

bedingungen) mit geeigneten Computerprogrammen und Methoden durchge-

führt, so sollen diese für die zu betrachtenden Phänomene und Vorgänge qualifi-

ziert sein. 

4.2 (3) Die Notfallmaßnahme zur Druckentlastung des Reaktordruckbehälters soll den 

Druck im Reaktordruckbehälter soweit absenken, dass die auftretenden Belas-

tungen bei einem Versagen des Reaktordruckbehälters nicht zu einer Gefähr-

dung der Integrität des Sicherheitsbehälters führen. Nach gegenwärtigem Er-
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kenntnisstand ist die Integrität des Sicherheitsbehälters nicht gefährdet, wenn der 

Druck im Reaktordruckbehälter vor einem RDB-Versagen < 14 bar ist. 

4.2 (4) Die Notfallmaßnahme der gefilterten Druckentlastung muss die Integrität des 

Sicherheitsbehälters erhalten. Dies ist gewährleistet, wenn gezeigt wird, dass der 

Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters nicht überschritten wird. 

Hinweis Anforderungen an den Sicherheitseinschluss enthalten die „Sicherheitsanforderungen für Kern-

kraftwerke: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Umschließung, der drucktragen-

den Wandung der Äußeren Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses“ (Modul 4). 

Hinweis Anforderungen an die Filter im Druckentlastungssystem des Sicherheitsbehälters enthalten die 

„Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

4.2 (5) Durch die Notfallmaßnahmen zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von 

Gasen (H2, CO) müssen Belastungen vermieden werden, die ein Versagen des 

Sicherheitsbehälters verursachen.  

Dies ist gewährleistet, wenn gezeigt wird, dass Verbrennungsvorgänge von Ga-

sen (H2, CO) generell unterbunden werden, oder diese soweit begrenzt werden, 

dass keine Belastungen auftreten, die die Integrität des Sicherheitsbehälters ge-

fährden. 

4.2 (6) Die Eignung der Notfallstrategien zur Erreichung der  übergeordneten Zielset-

zung der Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung ist aufzuzeigen. 

Durch Notfallstrategien dürfen Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c nicht 

in ihrer Wirksamkeit  beeinträchtigt werden.  

4.2 (7) Die Eignung der Notfallstrategien im Hinblick auf die jeweilige Zielsetzung sowie 

mögliche positive und negative Konsequenzen sind plausibel darzulegen. 

Dazu können realistische Simulationen (realistische Modelle, realistische An-

fangs- und Randbedingungen) mit geeigneten Computerprogrammen und sons-

tige geeignete Methoden benutzt werden. 
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5 Personelle und organisatorische Voraussetzungen für Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 

Hinweis Weitere Anforderungen sind in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an 

das Sicherheitsmanagement“ (Modul 8) enthalten 

5.1 (1) Für die Bewältigung von Notfallsituationen ist eine anlageninterne Notfallorgani-

sation vorzusehen, die in der Lage sein muss, Notfallsituationen wirkungsvoll zu 

begegnen. Die für den anlageninternen Notfallschutz  erforderlichen technischen, 

organisatorischen und personellen Ressourcen sind vorzuhalten. 

Die Notfallorganisation ist für die Umsetzung der Maßnahmen des anlageninter-

nen Notfallschutzes einzusetzen.  

Die Notfallorganisation umfasst den anlageninternen Krisenstab und das für die 

Durchführung der Maßnahmen erforderliche Schicht- und sonstige Einsatzperso-

nal aus der Betriebsmannschaft.  

In der Notfallorganisation sind insbesondere festzulegen: 

– Aufbau- und Ablauforganisation sowie Aufgabenbeschreibungen und Ent-

scheidungsbefugnisse für die Mitglieder des Krisenstabes,  

– die Abgrenzung der Aufgaben und der Zuständigkeits- bzw. Tätigkeitsberei-

che des Schichtleiters und des Krisenstabs, 

– Kriterien für die Einberufung des anlageninternen Krisenstabes,  

– die Vorgaben für das Einsatzpersonal in der Anlage und zur Unterstützung 

der Katastrophenschutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörden sind in die A-

larmordnung zu übernehmen. 

5.1 (2) Notfallpläne müssen den verantwortlichen Stellen zur Verfügung stehen. In den 

Notfallplänen sind die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen zu beschreiben. 

Die Notfallpläne müssen regelmäßig erprobt werden.  
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5.1 (3) Es müssen Vorbereitungen personeller, organisatorischer und technischer Art in 

ausreichendem Umfang getroffen sein, damit die erforderlichen Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes zum Schutz der Umgebung unverzüglich und 

wirksam durchgeführt werden können.  

Insbesondere ist sicherzustellen, dass  

– Alarmmeldungen und weitere Informationen jederzeit und unmittelbar an die 

zuständigen Behörden weiter gegeben werden können, 

– Einrichtungen vorhanden sind und schriftliche Unterlagen vorliegen, die es 

ermöglichen, Art und Menge der emittierten radioaktiven Stoffe abzuschätzen 

sowie ihre Ausbreitung unter Berücksichtigung der vorliegenden meteorolo-

gischen Bedingungen und die daraus resultierenden Strahlenbelastungen in 

der Umgebung kurzfristig abzuschätzen, 

– die zur Feststellung der Immissionen radioaktiver Stoffe in der Umgebung er-

forderlichen Messungen und Probenahmen durchgeführt werden, 

– mindestens ein sachkundiger Verbindungsmann zur Katastrophenschutzlei-

tung abgestellt wird, 

– Kooperationen mit externen Institutionen, insbesondere mit dem Kerntechni-

schen Hilfsdienst, über deren Einsatz in Notfallsituationen, 

– Möglichkeiten zur Personal- und Kontaminationskontrolle sowie zur Ersten-

Hilfe-Leistung vorhanden sind. 

5.1 (4) Eine ausreichende Anzahl von qualifiziertem Betriebspersonal zur Durchführung 

der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes muss jederzeit auf der An-

lage verfügbar sein. 

5.1 (5) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstab und des Einsatzpersonals aus der Betriebs-

mannschaft soll innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach seiner Einberu-

fung sichergestellt sein. 

Als Richtwert ist davon auszugehen, dass der Krisenstab innerhalb einer Stunde 

nach Beginn der Alarmierung arbeitsfähig sein soll. 
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Für den Fall, dass Maßnahmen vor Erreichen der Arbeitsfähigkeit des Krisen-

stabs erforderlich werden, müssen die dann notwendigen Voraussetzungen zur 

Einleitung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes festgelegt sein. 

5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 

5.2 (1) Eine auf die Bewältigung von Notfallsituationen ausgerichtete Qualifikation und 

gezielte Aus- und Weiterbildung des Personals ist für den jeweiligen Aufgabenbe-

reich sicherzustellen. 

Bei der Aus- und Weiterbildung des Personals sind Ereignisabläufe der Sicher-

heitsebenen 4b und 4c sowie die Anwendung der  Notfallprozeduren und Notfall-

strategien  zu berücksichtigen 

5.2 (2) Der Umfang der Ausbildung und Schulung und das in die Schulung einzubezie-

hende Personal sind festzulegen. 

Die Programme zur Aus- und Weiterbildung des Personals sind unter Berück-

sichtigung des aktuellen Anlagenzustandes und von Betriebserfahrungen der ei-

genen und anderer Anlagen systematisch zu überprüfen und zu überarbeiten. 

5.2 (3) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals und zur Erprobung 

der organisatorischen Abläufe sind die Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes regelmäßig auf der Anlage zu üben, insbesondere auch das Zusam-

menwirken mit dem anlageninternen Krisenstab.  

5.2 (4) Es ist mindestens einmal jährlich eine Notfallübung durchzuführen, bei der der 

Aufbau des Krisenstabes der Anlage und des für das Szenarium erforderlichen 

Einsatzpersonals erfolgt. 

5.2 (5) Die bei Notfällen betroffene Behörden und Organisationen sind an den Notfall-

übungen zu beteiligen.  

5.2 (6) Den Notfallübungen sind Szenarien zugrunde zu legen, die das Verhalten der 

Anlage bei Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c angemessen be-

rücksichtigen. Dabei ist auch der Übergang zwischen den Notfallprozeduren und 

den Notfallstrategien einzubeziehen. 
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Die Szenarien und der Ablauf der Übungen sind im Detail zu planen. 

Die Notfallübungen sind realitätsnah zu gestalten. Dabei sind – soweit möglich 

und zweckmäßig – auch Simulatoren zu verwenden. 

Die Übungsdauer ist so zu bemessen, dass sie dem gewählten Szenarium an-

gemessen ist. 

5.2 (7) Die durchgeführten Notfallübungen sind auszuwerten und in einen systemati-

schen Erfahrungsrückfluss aufzunehmen. 

Der Verlauf der Notfallübungen und die Ergebnisse der Auswertung der Übungen 

sind zu dokumentieren. 
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1 Zielsetzung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes 

1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b und 4c werden unter 

dem Begriff „anlageninterner Notfallschutz“ zusammengefasst.  

 Der anlageninterne Notfallschutz umfasst: 

– Notfallmaßnahmen – technische Einrichtungen und Notfallprozeduren – zur 

Vermeidung schwerer Kernschäden (Sicherheitsebene 4b), 

– Notfallmaßnahmen – technische Einrichtungen und Notfallprozeduren – zur 

Begrenzung der Auswirkungen von Unfallabläufen, d.h. von Ereignisabläu-

fen, bei denen schwere Kernschäden nicht vermieden werden konnten (Si-

cherheitsebene 4c), 

– Notfallstrategien als Konzept zur Unterstützung des anlageninternen Krisen-

stabs bei der Bewältigung der Folgen von Unfällen (Sicherheitsebene 4c). 

 Notfallprozeduren umfassen die Durchführungsanweisungen für die Nutzung der 

technischen Einrichtungen während des anlageninternen Notfallschutzes. 

1 (2) Ziel der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist der Schutz der Um-

gebung eines Kernkraftwerkes vor der schädigenden Wirkung ionisierender 

Strahlung bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c 

im gestaffelten Sicherheitskonzept.  

1 (3) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind nicht zur Kompensation 

von Defiziten der vorgelagerten Sicherheitsebenen vorgesehen. 

1 (4) Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes der Sicherheitsebene 4b 

haben das Ziel, schwere Kernschäden zu verhindern und die Anlage in einen 

langfristig sicheren Zustand zu überführen. 
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Es wird angestrebt, dass mindestens eine Barriere zur Aktivitätsrückhaltung er-

halten bleibt. 

1 (5) Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes der Sicherheitsebene 4c 

haben das Ziel, bei Unfällen mit schweren Kernschäden schwere radiologische 

Auswirkungen in der Anlage und der Umgebung zu mildern und die Anlage in ei-

nen langfristig kontrollierbaren Zustand zu überführen.  

Hinweis Weitere Ausführungen zu radiologischen Zielsetzungen enthält enthalten die „Sicherheitsanforde-

rungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe 

2.1 Generelle Anforderungen 

2.1 (1) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c des gestaffelten Sicherheitskonzeptes wird 

ein anlagenspezifisch repräsentatives Spektrum von Ereignissen und Ereignisab-

läufen ermittelt und bei der Konzipierung der Maßnahmen des anlageninternen 

Notfallschutzes zugrunde gelegt. 

2.1 (2) Das für die Auslegung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes he-

ranzuziehende anlagenspezifisch repräsentative Spektrum von Ereignissen und 

Ereignisabläufen wird durch eine systematische Auswertung der für die Anlage 

wesentlichen Informationsquellen ermittelt. Dazu können die Ergebnisse aus der 

Sicherheitsüberprüfung, bestehend aus probabilistischer Sicherheitsanalyse und 

deterministischer Sicherheitsstatusanalyse, sowie aus Betriebserfahrungen und 

Ergebnissen der Reaktorsicherheitsforschung herangezogen werden. 

2.1 (3) Bei der Planung von Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien werden Anlagen-

zustände ausgehend von allen Betriebsphasen berücksichtigt. 

2.1 (4) Die Vollständigkeit des bei der Auslegung der Maßnahmen des anlageninternen 

Notfallschutzes zugrunde gelegten anlagenspezifisch repräsentativen Spektrums 

von Ereignissen und Ereignisabläufen wird bei Vorliegen neuer Erkenntnisse, 

mindestens jedoch zum Zeitpunkt der Sicherheitsüberprüfung, überprüft. 
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2.2 Sicherheitsebene 4b 

2.2 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wieder-

herstellung und zum Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Reaktorkern wer-

den insbesondere Ereignisse in den Ereignisgruppen:  

– Transienten, 

– Kühlmittelverluststörfälle innerhalb des Sicherheitsbehälters infolge von klei-

nen und mittleren (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlsystem bei geschlosse-

nem und offenem RDB, 

– Kühlmittelverluststörfälle mit Umgehung des Sicherheitsbehälters infolge von 

Lecks in Anschlussleitungen am Reaktorkühlsystem und infolge von 

Dampferzeugerheizrohrlecks 

zugrunde gelegt. 

Für die Auswahl repräsentativer Ereignisse wird in den Ereignisgruppen der Aus-

fall von Systemfunktionen unterstellt, die zu Beherrschung der Ereignisse erfor-

derlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 2.2.2.). 

Hinweis Die Ereignisgruppen sind abdeckend für die Ereigniskategorien, die in den „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse" 

(Modul 3) aufgelistet sind. Darüber hinaus werden in der Ereignisgruppe „Lecks mit Umgehung des 

Sicherheitsbehälters“ Ereignisabläufe mit Bruch mehrerer Dampferzeugerheizrohre berücksichtigt. 

2.2 (2) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wieder-

herstellung und dem Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Brennelementbe-

cken werden insbesondere Ereignisse und Ereignisabläufe mit: 

– vollständigem Ausfall der Brennelementlagerbeckenkühlung sowie 

– Wasserverlusten aus dem Brennelementlagerbecken mit Unterschreitung 

des auf der Sicherheitsebene 3 erforderlichen Mindestfüllstands  

zugrunde gelegt. 
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2.2.1 DWR-Anlagen 

2.2.1 (1) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignissen in der Ereignisgruppe „Transienten“ wird insbesondere 

der Ausfall folgender Systemfunktionen unterstellt, die zur Beherrschung der Er-

eignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der Dampferzeugerbespeisung; 

– Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr nach Ausfall der Hauptwärme-

senke oder Ausfall der Dampferzeugerbespeisung; 

– Ausfall der Aufborierung bei Überführung der Anlage in den Zustand „unter-

kritisch kalt“; 

– Ausfall von Versorgungsfunktionen, wie z.B.: 

• Ausfall der nicht batteriegepufferten Energieversorgung (station black-

out), 

• Ausfall der Komponenten-Kühlwasserversorgung,  

• Ausfall der Komponenten-Ölversorgung; 

– Ausfall der zum Abfahren erforderlichen Systeme infolge Überflutung des 

Ringraums. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 
 

2.2.1 (2) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle inner-

halb des Sicherheitsbehälters“ wird insbesondere der Ausfall folgender System-

funktionen unterstellt, die zur Beherrschung der Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der sekundärseitigen Wärmeabfuhr (Dampferzeugerbespeisung, 

Frischdampfabfuhr); 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr bei unzureichenden Speisewas-

servorräten; 
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– Ausfall von erforderlichen Sicherheitseinspeisesystemen zur Leckageergän-

zung und Aufborierung des Kühlmittels. Dabei werden auch die Möglichkeit 

der Verstopfung der Sumpfsiebe und die Entborierung des Kühlmittels bei 

der Wärmeabfuhr im „Reflux Condenser Mode“ einbezogen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 

2.2.1 (3) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle mit 

Umgehung des Sicherheitsbehälters“ werden insbesondere herangezogen: 

– Lecks in Anschlussleitungen am Primärkreis (inkl. im Ringraum) in Verbin-

dung mit Ausfall des Primärkreisabschlusses, 

– Versagen eines oder mehrerer (maximal 10) Dampferzeugerheizrohre mit 

Ausfall der Isolierung defekter Dampferzeuger. 

Dabei wird der Ausfall von Systemfunktionen, die zur Beherrschung der Ereignis-

se erforderlich sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B 

– F ausgehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall von Systemfunk-

tionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Ereig-

nisse ist. 

2.2.2 SWR-Anlagen 

2.2.2 (1) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Transienten“ wird insbesondere 

der Ausfall folgender Systemfunktionen unterstellt, die zur Beherrschung der Er-

eignisse erforderlich sind: 
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– Ausfall der Bespeisung des Reaktordruckbehälters, 

– Ausfall der Druckbegrenzungssysteme nach Ausfall der Hauptwärmesenke, 

– Ausfall der Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkreislauf, 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr, 

– Ausfall von Versorgungsfunktionen, wie z.B.:  

• Ausfall der nicht batteriegepufferten Energieversorgung (station black-

out), 

• Ausfall der Komponenten-Kühlwasserversorgung,  

• Ausfall der Komponenten-Ölversorgung, 

– Ausfall der erforderlichen Systeme infolge Überspeisung des Reaktordruck-

behälters (nach Bruch der FD-Leitung), 

– Ausfall der zum Abfahren erforderlichen Systeme infolge Überflutung des 

Reaktorgebäudes. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 

2.2.2 (2) Für die Auswahl der vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden re-

präsentativen Ereignisse wird in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters“ insbesondere der Ausfall folgender System-

funktionen unterstellt, die zur Beherrschung der Ereignisse erforderlich sind: 

– Ausfall der Bespeisung des Reaktordruckbehälters (inkl. Verstopfen der 

Sumpfsiebe), 

– Ausfall der Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf, 

– Ausfall der langfristigen Nachwärmeabfuhr. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B – F aus-

gehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall der genannten System-

funktionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Er-

eignisse ist. 
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2.2.2 (3) Für die Auswahl vom Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) ausgehenden reprä-

sentativen Ereignisse in der Ereignisgruppe „Kühlmittelverluststörfälle mit Umge-

hung des Sicherheitsbehälters“ werden insbesondere herangezogen: 

– Lecks in Anschlussleitungen am Reaktorkreislauf in Verbindung mit Ausfall 

des Durchdringungsabschlusses,  

– nicht absperrbare Lecks an der Kondensationskammer,  

– nicht absperrbare Lecks im Steuerstabantriebsraum (Sumpf) in Verbindung 

mit Lecks am Reaktorkreislauf.  

Dabei wird der Ausfall von Systemfunktionen, die zur Beherrschung der Ereignis-

se erforderlich sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die Auswahl der von den Betriebsphasen B 

– F ausgehenden repräsentativen Ereignisse, soweit der Ausfall von Systemfunk-

tionen in der jeweiligen Betriebsphase relevant für die Beherrschung der Ereig-

nisse ist. 

2.3 Sicherheitsebene 4c 

2.3 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen und -strategien auf der Sicherheits-

ebene 4c wird das für die betreffende Anlage ermittelte anlagenspezifisch reprä-

sentative Spektrum von Ereignissen und Ereignisabläufen und die damit im Zu-

sammenhang stehenden Phänomene und Vorgänge bei Unfällen mit schweren 

Kernschäden betrachtet. Dabei werden die Schwachstellen der Anlage in Bezug 

auf Aktivitätsaustrag (Freisetzungspfade in die Umgebung) berücksichtigt. Als ty-

pische Phänomene und Vorgänge werden insbesondere betrachtet :  

– Phänomene beim Kernschmelzen im Reaktorkreislauf unter verschiedenen 

Systemdrücken und Zustände (offener und geschlossener RDB), 

– (Wieder-)Fluten des Reaktordruckbehälters während der Kernzerstörung zur 

Beendigung des Kernschmelzens, 

– Wechselwirkungen zwischen Kernschmelze und Wasser (Dampfexplosionen 

innerhalb und außerhalb des RDB), 

– Phänomene beim Versagen des RDB, 
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– Flutung der Reaktorgrube (DWR) oder des Steuerstabantriebsraums (SWR) 

zur externen Kühlung des RDB, 

– Beton-Schmelze-Wechselwirkung nach RDB-Versagen: Kühlbarkeit der 

Schmelze, Erosion des Betons und Gasfreisetzung, Versagen von Struktu-

ren, Durchdringung des Fundaments, 

– Wasserstoffentstehung beim Kernschmelzen und der Beton-Schmelze-

Wechselwirkung sowie Wasserstoffverbrennungen und -detonationen inner-

halb und außerhalb des Sicherheitsbehälters, 

– Spaltproduktverhalten (Freisetzung, Transport, Ablagerung, Jodchemie und 

weitere Vorgänge) im Sicherheitsbehälter und in anderen relevanten Gebäu-

den,  

– Versagen von Durchdringungen des Sicherheitsbehälters bzw. des Gebäu-

deabschlusses, 

– Sprühen innerhalb des Sicherheitsbehälters,  

– Überdruckversagen des Sicherheitsbehälters durch langzeitigen Energie- 

und Gaseintrag. 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes 

3.1 Generelle Anforderungen 

3.1 (1) Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes werden so 

konzipiert, dass sie möglichst für ein weites Spektrum von Ereignissen und Er-

eignisabläufen wirksam eingesetzt werden können.  

Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes richten sich an dem Poten-

tial der von der Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten aus. 

3.1 (2) Es werden organisatorische und technische Maßnahmen innerhalb und außer-

halb der Anlage zur Feststellung und Eindämmung von Folgen bei Unfällen mit 

schweren Kernschäden sowie Maßnahmen zur Information und Unterstützung 

der zuständigen Behörden vorgesehen. 
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3.1 (3) Für Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes können folgende techni-

sche Einrichtungen eingesetzt werden:  

– verfügbare Betriebs-, Sicherheits- und Notstandssysteme, 

– eigens für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehene technische Ein-

richtungen inklusive nicht fest installierter (mobiler) Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blöcken können im Rahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes auch verfügbare Einrichtungen der jeweils anderen Blöcke verwen-

det werden, sofern dadurch der sichere Betrieb der anderen Blöcke nicht beein-

trächtigt wird. 

Die für Notfallmaßnahmen eingesetzten technischen Einrichtungen werden nur 

innerhalb ihres Auslegungsbereiches betrieben.  

Die für die Erreichung der in den Notfallstrategien definierten Zielsetzungen vor-

gesehenen technischen Einrichtungen dürfen auch außerhalb ihres Auslegungs-

bereiches betrieben werden. 

3.1 (4) Die für Notfallmaßnahmen eigens vorgesehenen technischen Einrichtungen be-

einträchtigen weder den bestimmungsgemäßen Betrieb noch den auslegungs-

gemäßen Einsatz von Sicherheitssystemen in ihren erforderlichen Funktionen. 

3.1 (5) Bei Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c haben 

Notfallmaßnahmen den Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktor-

schutzes, des Komponentenschutzes und der Verriegelungen. 

Eingriffe in den Reaktorschutz sind zulässig, wenn Notfallmaßnahmen dieses er-

fordern.  

3.1 (6) Es bestehen keine Anforderungen an Redundanz, Diversität, Entmaschung und 

räumliche Trennung der eigens für Notfallmaßnahmen vorgesehenen techni-

schen Einrichtungen.  

3.1 (7) Die für Notfallmaßnahmen vorgesehenen technischen Einrichtungen sind so 

konzipiert, dass sie unter den im Ereignisablauf zu erwartenden Beanspruchun-

gen und Umgebungsbedingungen wirksam betrieben werden können. Die 

Einsatzbedingungen der Einrichtungen werden spezifiziert. 



E N T W U R F  Modul 7: Fließtext, Indikativ (Rev. A) 

10 

3.1 (8) Die Eignung der für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehen technischen 

Einrichtungen wird nachgewiesen.  

Die Funktionsfähigkeit wird durch Wartung und wiederkehrende Prüfungen si-

chergestellt.  

In regelmäßigen Abständen werden wiederkehrende Prüfungen durchgeführt. 

Prüfumfang, Prüfbedingungen und Prüffristen werden entsprechend der sicher-

heitstechnischen Bedeutung der jeweiligen Komponente festgelegt.  

3.1 (9) Die für die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes 

erforderlichen Versorgungsfunktionen, Hilfssysteme, Handhabungseinrichtungen 

und Betriebsstoffe sind im Anforderungsfall verfügbar. 

3.1 (10) Maßnahmen zur Reparatur und Wiederherstellung ausgefallener Systemfunktio-

nen der vorgelagerten Sicherheitsebenen sowie der technischen Einrichtungen 

des anlageninternen Notfallschutzes können berücksichtigt werden. Bei der Pla-

nung von Reparaturmaßnahmen werden die zu erwartenden Umgebungsbedin-

gungen berücksichtigt. 

3.1 (11) Sofern Handmaßnahmen als Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

erforderlich sind, ist gewährleistet, dass diese unter den im Einsatzfall zu erwar-

tenden Umgebungsbedingungen durchführbar sind. 

3.1 (12) Die für die Vorbereitung und Durchführung der Notfallmaßnahmen zur Verfügung 

stehenden Zeiten werden ausgewiesen.  

Es wird angestrebt, dass die zur Durchführung der Notfallmaßnahmen verfügbare 

Zeit mindestens das Zweifache der erforderlichen Zeit beträgt.  

Die erforderliche Zeit umfasst die Zeitspanne vom Erkennen der Notfallsituation 

bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Notfallmaßnahme. 

3.2 Notfallprozeduren 

3.2 (1) Notfallprozeduren umfassen die Durchführungsanweisungen für die Nutzung der 

technischen Einrichtungen während des anlageninternen Notfallschutzes.  
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3.2 (2) Kriterien für die Auswahl der Notfallprozeduren sind festgelegt. 

3.2 (3) Es sind eindeutige Kriterien zur Erkennung des Anlagenzustandes und zur Vor-

bereitung, Einleitung und Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes definiert.  

3.2 (4) Die Notfallprozeduren sind mit den bestehenden Dokumenten zum Betrieb der 

Anlage abgestimmt. Eine einfache und zuverlässige Erkennung und Zuordnung 

der Notfallprozeduren zu den möglichen Einsatzfällen ist gewährleistet. 

3.2 (5) Die Gestaltung der Notfallprozeduren erfolgt unter ergonomischen Aspekten. 

Die Notfallprozeduren sind einfach und durch das verantwortliche Anlagenperso-

nal zuverlässig handhabbar.  

3.2 (6) Notfallprozeduren sind verifiziert und validiert. Dazu können, soweit geeignet, 

Simulatoren verwendet werden. Erkenntnisse aus der Validierung werden doku-

mentiert. 

3.2 (7) Notfallprozeduren werden anlassbezogen überprüft. Anlässe sind insbesondere: 

das Vorliegen neuer Erkenntnisse und Anlagenänderungen. 

3.3 Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b 

3.3 (1) Zur Wiederherstellung und zum Erhalt der Kernkühlung werden folgende Notfall-

maßnahmen mindestens vorgesehen:  

a) in DWR-Anlagen: 

– sekundärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

– primärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

– Hochdruckeinspeisung im Sumpfbetrieb.   

Bei Ereignissen mit einem Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters, bei 

denen der Druck im Primärkreislauf nicht bis auf den Einspeisedruck der 

ND-Systeme abgesenkt werden kann, ist eine ausreichende Bedeckung 

des Reaktorkerns sichergestellt, wenn die Möglichkeit einer Hochdruck-

Sicherheitseinspeisung oder Einspeisung mit den Hochdruckförderpum-

pen des Volumenregelsystems im Sumpfbetrieb gegeben ist. Dabei wird 
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überprüft, ob die Hochdruckpumpen über eine längere Zeit mit verunrei-

nigtem Sumpfwasser beaufschlagt werden können. 

b) in SWR-Anlagen: 

– autarkes Einspeisesystem,  

– zusätzliche Ein- oder Nachspeisemöglichkeit in den Reaktordruckbehäl-

ter, 

– diversitäre Druckbegrenzung des Reaktordruckbehälters. 

Bei Ereignissen mit einem Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters und Ein-

speisung mit HD-Systemen in den Reaktor wird überprüft, ob die Hochdruck-

pumpen über eine längere Zeit mit verunreinigtem Wasser beaufschlagt wer-

den können. 

3.3 (2) Für Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters werden Notfallmaßnahmen 

zur Begrenzung der Freisetzung von Aktivität in die Umgebung vorgesehen. 

3.3 (3) Die Notfallmaßnahmen sind so gestaltet, dass keine Rekritikalität im Reaktorkern 

oder im Brennelementbecken auftritt. 

3.4 Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien der Sicherheitsebene 4c 

3.4.1 Notfallmaßnahmen 

3.4.1 (1) Unfallabläufe mit Kernschmelzen unter hohem Systemdruck die zum Versagens 

der Kühlmittelumschließung oder des Reaktordruckbehälters als Folge hoher 

Druck- und Temperaturbelastungen führen, werden durch hohe Zuverlässigkeit 

der Notfallmaßnahmen zur primärseitigen Druckentlastung verhindert. 
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Durch die Notfallmaßnahme wird der Druck im Reaktordruckbehälter soweit ab-

gesenkt, dass die auftretenden Belastungen bei einem Versagen des Reaktor-

druckbehälters nicht zu einer Gefährdung der Integrität des Sicherheitsbehälters 

führen. 

Die Druckentlastung wird rechtzeitig durchgeführt, um Möglichkeiten einer Wie-

derherstellung der Kernkühlung vor einer schweren Kernschädigung und vor ei-

nem Versagen des Reaktordruckbehälters zu erhalten. 

3.4.1 (2) Zur Vermeidung eines Überdruckversagens des Sicherheitsbehälters als Folge 

eines anhaltenden Energie- und Gaseintrages und zur Begrenzung der Aktivitäts-

freisetzung ist eine Notfallmaßnahme zur gefilterten Druckentlastung des Sicher-

heitsbehälters vorgesehen. 

3.4.1 (3) Eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters erfolgt so, dass die ra-

diologischen Auswirkungen außerhalb der Anlage so gering wie möglich sind.  

a) Die Druckentlastung des Sicherheitsbehälters erfolgt so, dass eine Über-

schreitung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehälters vermieden wird. 

Hinweis: Weiteres ist in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an die 

Ausführung der Druckführenden Umschließung, der drucktragenden Wandung der Äu-

ßeren Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses“ (Modul 4) 

b) Zur Minimierung der radiologischen Auswirkungen werden folgende Gesichts-

punkte berücksichtigt: 

– zeitliche Entwicklung der Aktivität in der Atmosphäre des Sicherheitsbe-

hälters, 

– zeitliche Entwicklung von Druck und Temperatur der Atmosphäre im Si-

cherheitsbehälter, 

– prognostizierte Dauer der Druckentlastung, 

– Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Diffusionskatego-

rie, 

– prognostizierte Entwicklung der Ausbreitungsverhältnisse und 

– Umfang, Besiedlungs- und Nutzungsstruktur potenziell betroffener Gebie-

te. 
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c) Eine Druckentlastung des Sicherheitsbehälters erfolgt nicht früher als 4 Stun-

den nach Ereignisbeginn. Die Kriterien für die rechtzeitige Vorbereitung der 

Notfallmaßnahme werden entsprechend anlagenspezifischer Karenzzeiten 

festgelegt. 

d) Es sind Möglichkeiten zur Probennahme aus dem System der gefilterten Si-

cherheitsbehälterdruckentlastung vorgesehen. Darüber hinaus wird die abge-

gebene Menge und Aktivität festgestellt.  

e) Der Entlastungsmassenstrom wird über geeignete stationäre Filtersysteme mit 

spezifizierten Abscheidegraden zur Begrenzung der Aerosol- bzw. Aktivitäts-

abgabe geleitet.  

f) Das auf dem Entlastungsweg anfallende Kondensat wird in geeigneten Behäl-

tern aufgefangen.  

g) Das System zur gefilterten Druckentlastungen des Sicherheitsbehälters ist so 

ausgelegt, dass Verbrennungsvorgänge von Gasen (H2, CO) innerhalb des 

Systems bis zum Kaminaustritt unterbunden werden.  

h) Die Armaturen im Sicherheitsbehälterdruckentlastungssystem sind für Wie-

derschließen auch bei Anstehen des Prüfdrucks des Sicherheitsbehälters und 

auch für stufenweises Öffnen und Schließen ausgelegt. Ferner ist das System 

so ausgelegt, dass eine wiederholte Nutzung möglich ist.  

i) Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungsleitung in den Gasraum der Kondensati-

onskammer eingebunden. 

3.4.1 (4) Zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO), die ein Ver-

sagen des Sicherheitsbehälters zur Folge haben können, sind Notfallmaßnah-

men vorgesehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf dem Einsatz aktiver technischer Einrichtungen 

und Systeme, wie z.B. Systeme zur N2-Inertisierung des Sicherheitsbehälters bei 

SWR-Anlagen, ist diese Notfallmaßnahme bei Erreichen des vorgesehenen Be-

triebszustandes (Leistungsbetrieb) wirksam. 

Durch diese Notfallmaßnahme ist auch sichergestellt, dass zum Zeitpunkt der 

Einleitung einer gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehälters im Bereich 

der Einbindung der Druckentlastungsleitung in den Sicherheitsbehälter, d.h. in 
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der Entlastungsleitung bis zur ersten inneren Absperrarmatur keine zündfähigen 

Gasgemische vorliegen. 

3.4.1 (5) Es wird angestrebt, dass die Notfallmaßnahme des gesicherten Gebäudeab-

schlusses auch bei den auf der Sicherheitsebene 4c zu erwartenden Umge-

bungsbedingungen gegeben ist. 

3.4.2 Generelle Anforderungen an Notfallstrategien 

3.4.2 (1) Notfallstrategien sind so aufgebaut, dass sie unter den jeweils gegebenen Unfall-

bedingungen Möglichkeiten aufzeigen, wie mit den verbliebenen Systemen eine 

Schadensbegrenzung gemäß der übergeordneten Zielsetzung der Begrenzung 

der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung erreicht werden kann.  

Dabei zeigen Notfallstrategien weitgehend vorgedachte Möglichkeiten des effek-

tiven Einsatzes der verbliebenen Systeme auf. Sie können auch Elemente ent-

halten, die situationsbedingt entschieden werden. Abweichungen von den vorge-

dachten Möglichkeiten sind zulässig, wenn die Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstrategien erfolgreich umgesetzt werden können, 

werden erforderliche Entscheidungshilfen entwickelt. 

Positive und negative Konsequenzen der Maßnahmen der jeweiligen Notfallstra-

tegie werden beschrieben. Es wird angestrebt, dass Maßnahmen nur eingesetzt 

werden, wenn die positiven Konsequenzen langfristig überwiegen.  

Die Eignung der eingesetzten Systeme und Maßnahmen unter den anzuneh-

menden Bedingungen wird bei der Konzepterstellung der Notfallstrategien analy-

siert.  

3.4.2 (2) In den Notfallstrategien werden Kriterien zur Einleitung von Maßnahmen verwen-

det, die mit der vorhandenen Instrumentierung feststellbar sind. 

3.4.2 (3) Die Kriterien für den Einstieg in die Anwendung der Notfallstrategien werden 

festgelegt, um ein kontinuierliches Vorgehen bei der Bewältigung von Unfallfol-

gen zu gewährleisten. 
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3.4.2 (4) Die Dokumentation des Konzepts der Notfallstrategien wird nach ergonomischen 

Gesichtspunkten im Hinblick auf eine Anwendung durch den anlageninternen 

Krisenstab unter den besonderen Bedingungen der Unfallsituation gestaltet. 

3.4.3 Anforderungen an einzelne Notfallstrategien 

3.4.3 (1) Es wird untersucht, welche Notfallstrategien für die relevanten Phänomene und 

Vorgänge bei Unfallabläufen in einer Anlage möglich sind. Diese Notfallstrategien 

werden in die Konzeption aufgenommen. 

3.4.3 (2) Durch Notfallmaßnahmen werden Unfallabläufe mit Versagen der Kühlmittelum-

schließung oder des Reaktordruckbehälters unter hohem Druck durch hohe Zu-

verlässigkeit der Druckentlastungseinrichtung verhindert. Ergänzend werden 

mögliche Notfallstrategien zur Druckentlastung des Reaktordruckbehälters unter-

sucht, um die auftretenden Belastungen bei einem Versagen des Reaktordruck-

behälters zu begrenzen. 

3.4.3 (3) Notfallstrategien zur Beendigung des Kernschmelzens vor Versagen des Reak-

tordruckbehälters durch Fluten des Reaktordruckbehälters werden untersucht.  

Dabei werden insbesondere die mögliche Wasserstoffentstehung und der Ener-

gieeintrag in den Sicherheitsbehälter in Betracht gezogen. Es wird ferner beach-

tet, ob dadurch hochenergetische Dampfexplosionen innerhalb des Reaktor-

druckbehälters hervorgerufen werden können, die die Integrität des Reaktor-

druckbehälters und in der Folge die des Sicherheitsbehälters gefährden können. 

3.4.3 (4) Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr aus dem Reaktordruckbehälter durch eine 

externe Kühlung (Fluten der Reaktorgrube (DWR) oder der Steuerstabantriebs-

raum (SWR)) werden untersucht.  

Dabei wird untersucht, ob dadurch das Versagen des Reaktordruckbehälters 

verhindert, die Wärme aus dem Sicherheitsbehälter abgeführt und das verdamp-

fende Wasser ersetzt werden kann. Ferner werden mögliche negative Konse-

quenzen wie der Druckaufbau im Sicherheitsbehälter durch Verdampfen der 

Wasservorlage berücksichtigt, falls die Notfallstrategie nicht wirksam ist. 
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3.4.3 (5) Es wird untersucht, ob Notfallstrategien die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen 

zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO) unterstützen 

können.  

3.4.3 (6) Zur Begrenzung der Erosion des Betons (i.A. die Fundamentplatte des Sicher-

heitsbehälters unterhalb des Reaktordruckbehälters) durch Einwirkung von Kern-

schmelze nach RDB-Versagen und der Gas- und Aerosolfreisetzung aus der 

Wechselwirkung mit dem Beton werden Notfallstrategien, z.B. Fluten der Reak-

torgrube, untersucht.  

Dabei wird geprüft, ob anderweitige Gefährdungen der Integrität des Sicherheits-

behälters, z.B. durch einen direkten Schmelzeangriff auf Durchdringungen des 

Sicherheitsbehälters, weitere Notfallstrategien erfordern. 

3.4.3 (7) Notfallstrategien zur Begrenzung der Freisetzung von Aerosolen in die Sicher-

heitsbehälteratmosphäre und zur Reduzierung der luftgetragenen Aerosolkon-

zentration im Sicherheitsbehälter vor einer gefilterten Druckentlastung werden 

untersucht. 

Dabei werden verschiedene Notfallstrategien, z.B. Einsprühen oder Einspeisen 

von Wasser in die Sicherheitsbehälteratmosphäre untersucht.  

Ferner werden Gefährdungen der Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zur Was-

serstoffbegrenzung und der Integrität des Sicherheitsbehälters z.B. durch H2-

Verbrennungsvorgänge bei Auflösung einer Dampfinertisierung der Sicherheits-

behälteratmosphäre oder Unterdruckbildung durch Dampfkondensation berück-

sichtigt. 

3.4.3 (8) Zur Begrenzung eines lang anhaltenden Energie- und Gaseintrages in den Si-

cherheitsbehälters werden Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr aus dem Sicher-

heitsbehälter untersucht. 

3.4.3 (9) Mögliche Notfallstrategien zur Eingrenzung der Aktivitätsfreisetzung, beim Verlust 

des gesicherten Gebäudeabschlusses oder beim Versagen von Durchdringun-

gen des Sicherheitsbehälters, werden untersucht. 

3.4.3 (10) Notfallstrategien zur Überführung der Anlage in einen langfristig kontrollierbaren 

Zustand werden untersucht. 
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3.5 Übergreifende Maßnahmen 

3.5 (1) Anforderungen an Warten und die Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes werden soweit wie möglich 

in der Warte eingeleitet und durchgeführt.  

b) Die erforderlichen Informationen über den Anlagenzustand und die radiologi-

sche Situation in der Anlage und in der Umgebung werden vorliegen.  

c) Es werden die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um einen längeren Auf-

enthalt des Einsatzpersonals im Notfall an den für die Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Überwachung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

vorgesehenen Stellen zu gewährleisten. Hierzu gehört der Einsatz eines ge-

eigneten Filters für die Luftzuführung und die Möglichkeit der Überdruckhal-

tung in den Räumen zur Vermeidung von Einwärtsleckagen. 

3.5 (2) Anforderungen an den Krisenstabsraum: 

a) Zu Gewährleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs werden jederzeit 

geeignet ausgestattete Räume vorgehalten. 

b) Es ist sichergestellt, dass die für den Krisenstab vorgesehenen Räume zu-

gänglich und nutzbar sind. 

c) Die erforderlichen Informationen für die Diagnose des Anlagenzustands und 

für die Einleitung der erforderlichen Maßnahmen sind verfügbar.  

3.5 (3) Anforderungen an die elektrische Energieversorgung: 

Die notwendige Energieversorgung für die Durchführung der anlageninternen 

Notfallmaßnahmen ist auch bei einem Totalausfall der Eigenbedarfsanlage, bzw. 

bei einem Ausfall des Haupt- und Reservenetzes im Nahbereich des Kernkraft-

werks sichergestellt.  

Darüber hinaus sind die Maßnahmen zur Druckentlastung (sekundärseitige und 

primärseitige Druckentlastung, gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehäl-

ters) so gestaltet, dass sie auch bei Ausfall der gesamten nicht batteriegepuffer-

ten Energieversorgung (station blackout) durchgeführt werden können. 
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Hinweis: Weiteres ist in den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Elektrische 

Energieversorgung, Störfallinstrumentierung, Elektrische Antriebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2) gere-

gelt. 

3.5 (4) Anforderungen an die Instrumentierung: 

Eine ausreichende Instrumentierung für das rechtzeitige und zuverlässige Erken-

nen von Notfallsituationen sowie für die Vorbereitung, Einleitung und Wirksam-

keitskontrolle der Notfallmaßnahmen ist vorhanden. 

Hinweis Weitere Anforderungen an die Instrumentierung enthalten die „Sicherheitsanforderungen für Kern-

kraftwerke: Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Störfallinstrumentierung, Elektrische 

Antriebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2). 

3.5 (5) Anforderungen an das Probenahmesystem: 

Es ist ein System zur Probennahme aus der Sicherheitsbehälteratmosphäre und 

zur Kühlmittelprobennahme verfügbar, um bei Ereignisabläufen der Sicherheits-

ebene 4 zusätzliche Informationen über in den Sicherheitsbehälter freigesetzte 

Radionuklide bzw. im weiteren Ablauf zu erwartende Ausbreitungsprozesse von 

Radionukliden zu erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probenahmesystems wird beachtet, aus welchen 

Raumbereichen bzw. Sümpfen die Proben gezogen werden können, um zu aus-

sagefähigen Messergebnissen zu gelangen.  

3.5 (6) Anforderungen an Kommunikationsmittel und Alarmierungseinrichtungen: 

a) Es sind geeignete Alarmierungseinrichtungen und Kommunikationsmittel vor-

handen, durch die allen in der Anlage anwesenden Personen von mindes-

tens einer zentralen Stelle aus Anweisungen für das Verhalten bei Ereignis-

abläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c gegeben werden können.  

b) Die für die Durchführung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschut-

zes erforderliche Kommunikation innerhalb des Kernkraftwerkes und nach 

außerhalb ist jederzeit gewährleistet. 
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4 Anforderungen an die Nachweisführung sowie Nachweiskrite-
rien 

Hinweis Übergeordnete Anforderungen an die Methodik der Nachweisführung enthalten die „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen“ (Modul 6). 

4.1 Sicherheitsebene 4b 

4.1 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b sind wirksam und mit dem vorhan-

denen Sicherheitskonzept verträglich. 

4.1 (2) Zur Nachweisführung werden realistische Simulationen (realistische Modelle, 

realistische Anfangs- und Randbedingungen) durchgeführt. 

Es werden geeignete Computerprogramme und Methoden verwendet, die für die 

zu betrachtenden Ereignisse und Ereignisabläufe verifiziert und validiert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren Zeiten für die Durchführung der Notfallmaß-

nahmen werden die Unsicherheiten entsprechend den „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen“ (Modul 6) be-

stimmt. 

4.1 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b wird nachge-

wiesen, bis die Anlage in einen langfristig sicheren Zustand überführt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für „Transienten“ und „kleine und mittlere Lecks in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters“ (Ereignisabläufe mit geschlossenem Reak-

tordruckbehälter und intaktem Sicherheitsbehälter, siehe auch Nr. 2.2 (1)) ist 

der Nachweis erbracht, dass die Kühlung des Reaktorkerns gewährleistet ist. 

Die Kühlung des Reaktorkerns ist insbesondere dann gewährleistet, wenn in 

Analysen für den Heißstab gezeigt wird, dass folgende Kriterien erfüllt sind:  

– PCT (Peak Cladding Temperature) < 1200 °C und  

– ECR (Equivalent Cladding Reacted) < 17 %  

Der Nachweis der Kühlung des Reaktorkerns kann auch experimentell er-

bracht werden.  
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b) Bei Notfallmaßnahmen für „Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters“ 

(siehe Nr. 2.2.1 (1) und 2.2.2 (1)) wird in Analysen gezeigt, dass während 

des Ereignisablaufes keine Belastungen auftreten, die zu weiteren ereignis-

bedingten Hüllrohrschäden führen. 

4.1 (4) Durch Notfallmaßnahmen wird die Kühlung der Brennelemente bei der Brenn-

elementlagerung im Brennelementlagerbecken sichergestellt, wenn die Bede-

ckung der Brennelemente im Brennelementbecken mit Kühlmittel gegeben ist. 

4.1 (5) Durch Notfallmaßnahmen wird die erforderliche Unterkritikalität der Brennele-

mente im Reaktorkern sowie der Brennelemente im Brennelementlagerbecken 

aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt, wenn eine dauerhafte Aufrechterhaltung 

einer Unterkritikalität von keff < 1 abzüglich des Anteils der verzögerten Neutro-

nen gegeben ist. 

4.1 (6) Die bei der Durchführung der Notfallmaßnahmen auftretenden Belastungen ge-

fährden die Integrität der letzten noch zu erhaltenden Barriere bzw. die Wirksam-

keit der Rückhaltefunktion nicht. 

4.2 Sicherheitsebene 4c 

4.2 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c sind wirksam und mit dem vorhan-

denen Sicherheitskonzept verträglich. 

4.2 (2) Zur Nachweisführung der Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c werden 

realistische Annahmen und Randbedingungen zu Grunde gelegt. Soweit möglich 

werden dabei realistische Simulationen (realistische Modelle, realistische An-

fangs- und Randbedingungen) mit geeigneten Computerprogrammen und Me-

thoden durchgeführt, die für die zu betrachtenden Phänomene und Vorgänge 

qualifiziert sind. 

4.2 (3) Durch Notfallmaßnahmen zur Druckentlastung des Reaktordruckbehälters wird 

der Druck im Reaktordruckbehälter soweit abgesenkt, dass die auftretenden Be-

lastungen bei einem Versagen des Reaktordruckbehälters nicht zu einer Gefähr-

dung der Integrität des Sicherheitsbehälters führen, wenn der Druck im Reaktor-

druckbehälter vor einem RDB-Versagen < 14 bar (nach gegenwärtigem Erkennt-

nisstand) ist. 
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4.2 (4) Die Notfallmaßnahme der gefilterten Druckentlastung ist so konzipiert, dass die 

Integrität des Sicherheitsbehälters erhalten bleibt, wenn gezeigt wird, dass der 

Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters nicht überschritten wird.  

Hinweis Anforderungen an den Sicherheitseinschluss enthalten die „Sicherheitsanforderungen für Kern-

kraftwerke: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Umschließung, der drucktragen-

den Wandung der Äußeren Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses“ (Modul 4). 

Hinweis Anforderungen an die Filter im Druckentlastungssystem des Sicherheitsbehälters enthalten die 

„Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

4.2 (5) Die Notfallmaßnahmen zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen 

(H2, CO) sind so konzipiert, dass Belastungen vermieden werden, die ein Versa-

gen des Sicherheitsbehälters verursachen, wenn gezeigt wird, dass Verbren-

nungsvorgänge von Gasen (H2, CO) generell unterbunden werden, oder diese 

soweit begrenzt werden, dass keine Belastungen auftreten, die die Integrität des 

Sicherheitsbehälters gefährden. 

4.2 (6) Die Eignung der Notfallstrategien zur Erreichung der übergeordneten Zielsetzung 

der Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung wird aufgezeigt. Durch 

Notfallstrategien werden Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4c nicht in ih-

rer Wirksamkeit beeinträchtigt.  

4.2 (7) Die Eignung der Notfallstrategien im Hinblick auf die jeweilige Zielsetzung sowie 

mögliche positive und negative Konsequenzen werden plausibel dargelegt. Dabei 

werden realistische Annahmen und Randbedingungen zu Grunde gelegt und ge-

eignete Computerprogramme und sonstige geeignete Methoden genutzt. 
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5 Personelle und organisatorische Voraussetzungen für Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 

Hinweis Weitere Anforderungen sind in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an 

das Sicherheitsmanagement“ (Modul 8) enthalten. 

5.1 (1) Für die Bewältigung von Notfallsituationen ist eine anlageninterne Notfallorgani-

sation vorgesehen, die in der Lage ist, Notfallsituationen wirkungsvoll zu begeg-

nen. Die für den anlageninternen Notfallschutz erforderlichen technischen, orga-

nisatorischen und personellen Ressourcen werden vorgehalten. 

Die Notfallorganisation wird für die Umsetzung der Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes eingesetzt.  

Die Notfallorganisation umfasst den anlageninternen Krisenstab und das für die 

Durchführung der Maßnahmen erforderliche Schicht- und sonstige Einsatzperso-

nal aus der Betriebsmannschaft.  

Bezüglich der Notfallorganisation ist insbesondere folgendes festgelegt: 

– Aufbau- und Ablauforganisation sowie Aufgabenbeschreibungen und Ent-

scheidungsbefugnisse für die Mitglieder des Krisenstabes,  

– die Abgrenzung der Aufgaben und der Zuständigkeits- bzw. Tätigkeitsberei-

che des Schichtleiters und des Krisenstabs, 

– Kriterien für die Einberufung des anlageninternen Krisenstabes,  

– die Vorgaben für das Einsatzpersonal in der Anlage und zur Unterstützung 

der Katastrophenschutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörden sind in die A-

larmordnung übernommen. 

5.1 (2) Notfallpläne stehen den verantwortlichen Stellen zur Verfügung. In den Notfall-

plänen sind die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen beschrieben. Die Notfall-

pläne werden regelmäßig erprobt.  
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5.1 (3) Es werden Vorbereitungen personeller, organisatorischer und technischer Art in 

ausreichendem Umfang getroffen, damit die erforderlichen Maßnahmen des an-

lageninternen Notfallschutzes zum Schutz der Umgebung unverzüglich und wirk-

sam durchgeführt werden können.  

Insbesondere wird sichergestellt, dass  

– Alarmmeldungen und weitere Informationen jederzeit und unmittelbar an die 

zuständigen Behörden weiter gegeben werden können, 

– Einrichtungen vorhanden sind und schriftliche Unterlagen vorliegen, mit de-

nen Art und Menge der emittierten radioaktiven Stoffe sowie ihre Ausbreitung 

unter Berücksichtigung der vorliegenden meteorologischen Bedingungen und 

die daraus resultierenden Strahlenbelastungen in der Umgebung kurzfristig 

abgeschätzt werden können, 

– die zur Feststellung der Immissionen radioaktiver Stoffe in der Umgebung er-

forderlichen Messungen und Probenahmen durchgeführt werden, 

– mindestens ein sachkundiger Verbindungsmann zur Katastrophenschutzlei-

tung abgestellt ist, 

– die Kooperation mit externen Institutionen, insbesondere mit dem Kerntech-

nischen Hilfsdienst, über deren Einsatz in Notfallsituationen erfolgt, 

– Möglichkeiten zur Personal- und Kontaminationskontrolle sowie zur Ersten-

Hilfe-Leistung vorhanden sind. 

5.1 (4) Eine ausreichende Anzahl von qualifiziertem Betriebspersonal zur Durchführung 

der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist jederzeit auf der Anlage 

verfügbar. 

5.1 (5) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstab und des Einsatzpersonals aus der Betriebs-

mannschaft ist innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach seiner Einberu-

fung sichergestellt, d.h. der Krisenstab ist innerhalb einer Stunde nach Beginn 

der Alarmierung arbeitsfähig (Richtwert). 

Für den Fall, dass Maßnahmen vor Erreichen der Arbeitsfähigkeit des Krisen-

stabs erforderlich werden, sind die dann notwendigen Voraussetzungen zur Ein-

leitung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes festgelegt. 
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5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 

5.2 (1) Eine auf die Bewältigung von Notfallsituationen ausgerichtete Qualifikation und 

gezielte Aus- und Weiterbildung des Personals wird für den jeweiligen Aufgaben-

bereich sichergestellt. Dabei sind Ereignisabläufe der Sicherheitsebenen 4b und 

4c sowie die Anwendung der Notfallprozeduren und Notfallstrategien zu berück-

sichtigen. 

5.2 (2) Der Umfang der Ausbildung und der Schulung und das in die Schulung einzube-

ziehende Personal sind festgelegt. 

Die Programme zur Aus- und Weiterbildung des Personals werden unter Berück-

sichtigung des aktuellen Anlagenzustandes und von Betriebserfahrungen der ei-

genen und anderer Anlagen systematisch überprüft und überarbeitet. 

5.2 (3) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals und zur Erprobung 

der organisatorischen Abläufe werden die Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes regelmäßig auf der Anlage geübt, insbesondere auch das Zusam-

menwirken mit dem anlageninternen Krisenstab.  

5.2 (4) Mindestens einmal jährlich wird eine Notfallübung durchgeführt, bei der der Auf-

bau des Krisenstabes der Anlage und des für das Szenarium erforderlichen 

Einsatzpersonals erfolgt. 

5.2 (5) Die bei Notfällen betroffene Behörden und Organisationen werden an den Not-

fallübungen beteiligt.  

5.2 (6) Den Notfallübungen werden Szenarien zugrunde gelegt, die das Verhalten der 

Anlage bei Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 4b und 4c angemessen be-

rücksichtigen. Dabei wird auch der Übergang von den Notfallprozeduren auf die 

Notfallstrategien einbezogen. 

Die Szenarien und der Ablauf der Übungen werden im Detail geplant. 

Die Notfallübungen werden realitätsnah gestaltet. Dabei werden – soweit möglich 

und zweckmäßig – auch Simulatoren verwendet. 
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Die Übungsdauer wird so bemessen, dass sie dem gewählten Szenarium ange-

messen ist. 

5.2 (7) Die durchgeführten Notfallübungen werden ausgewertet und in einen systemati-

schen Erfahrungsrückfluss aufgenommen. 

Der Verlauf der Notfallübungen und die Ergebnisse der Auswertung der Übungen 

werden dokumentiert. 


